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Vorwort )ur einundmanzigsten Auflage.
Sieben Jahre sind seit Erscheinen der letzten Auslage 

verstossen. Inzwischen wurde ein Nachtrag herausgegeben 
in der Erwartung, daß in Bälde eine starte Umgestaltung 
der GO. erfolgen werde. Letzteres hat sich bisher nicht 
bewahrheitet. Weder ist ein Schankstättengesetz erlasset: 
(sondern nur eine Notverordnung) noch ist ein neues 
Handwerkerrecht geschaffen. Ebensowenig ist ein einheit
liches Arbeitsrecht geschaffen worden, da bisher nur das 
Arbeitsgerichtsgesetz zustande kam; auch ein Arbeitsschutz
gesetz ist bisher nicht zustandegekommen, sondern nur neue 
Arbeitszeitverordnungen und ein Gesetz zum Schutze der 
Frauen aus Anlaß der Niederkunft. So blieb nichts übrig, 
als eine neue Auslage herauszugeben, die lediglich die er
folgten kleinen Änderungen und die neueste Rechtsprechung 
berücksichtigt und die Arbeitszeitverordnungen uud das 
Mutterschutzgesetz neu aufnimmt. Die Perioden der 
Kriegs- und der Jnslationswirtschast sind überwunden 
und auch aus der Gesetzgebung fast restlos verschwunden, 
so daß die GO. auch in ihrem ersten Abschnitt wieder stärker 
zu ihrem Rechte gekommen ist. Mit einer Kodifizierung 
des gesamten Arbeilsrechts dürste in absehbarer Zeit 
kaum zu rechnen sein, so daß auch bezüglich des siebenten 
Abschnittes in den nächsten Jahren nur Abänderungen 
einzelner Bestimmungen erfolgen werden.

Nürnberg, 
Frankfurt a. Main,

im Dezember 1927.

Dr. Hermann Luppe. 
Dr. Friedrich Hiller.
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der Gewerbeordnung beruht.

I. Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund v. 
21. Juni 69 (BGBl. 246), enthaltend 166 Paragraphen.

II. Gesetz, betr. die Einführung der Gewerbeordnung des 
Norddeutschen Bunde- v. 21. Juni 69 in Bayern und die 
Abänderung einiger Strafbestimmungen der Gewerbeordnung, 
v. 12. Juni 72 (RGBl. 170); geändert wurden die §§ 146, 
146, 147, 148, 149, 160.

III. Gesetz, betr. die einer besonderen Genehmigung be
dürfenden gewerblichen Anlagen v. 2. März 74 (RGBl. 19); 
geändert wurde § 16.

IV. Gesetz, betr. die Abänderung des Titels VIII der Ge
werbeordnung, v. 8. April 76 (RGBl. 134); ersetzt wurde 
§ 141 durch die 88 141, 141a, 141b, 141 c, 141 d, 1416, 
141 f. Dieses Gesetz wurde wieder ausgehoben durch das 
unten unter XII aufgeführte Gesetz.

V. Gesetz, betr. den Gewerbebetrieb der Maschinisten auf 
Seedampfschiffen, v. 11. Juni 78 (RGBl. 109); die Bestim
mungen der Gewerbeordnung für Seesteuerleute (§31) wurden 
auf Maschinisten der Seedampsschisse anwendbar erklärt.

VI. Gesetz, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung, v. 
17. Juli 78 (RGBl. 199); Titel VII. Gewerbegehilfen, 
Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter, enthaltend die§§ 106—189, 
wurde ersetzt durch neuen Titel VII. Gewerbliche Arbeiter 
(Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter), enthaltend die

Gewerbeordnung. 21. Aufl 2
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88 105—120, 120a, 121-189, 189 a, 139 b. Ersetzt 
wurden ferner 8§ 146, 150, 154 und geändert §§ 147, 
148, 149.

VII. Gesetz, betr. die Abänderung einiger Bestimmungen 
der Gewerbeordnung, v. 23. Juli 79 (RGBl. 267); erseht 
wurden 88 84 und 38, geändert 88 6, 80, 83, 35 sowie § 1 
des oben unter II angeführten Gesetzes.

VIII. Gesetz, betr. die Abänderung deS 8 82 der Gewerbe
ordnung, v. 15. Juli 80 (RGBl. 179); ersetzt wurde 8 32.

IX. Gesetz, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung, v. 
18. Juli 81 (RGBl. 283); ersetzt wurden die 88 97—104 
durch die 88 97, 97 a, 98, 98 a- c, 99, 100, 100a—e, 101, 102, 
103, 108a, 104, 104a—g. Geändert wurden §§ 148, 149 
(Handmerkergesetz).

X. Bekanntmachung, betr. eine Abänderung des Verzeich
nisses der gewerblichen Anlagen, welche einer besonderen Ge
nehmigung bedürfen, v. 31. Januar 82 (RGBl. 10); geändert 
wurde § 16.

XI. Bekanntmachung, betr. eine Abänderung des Verzeich
nisses der gewerblichen Anlagen, welche einer besonderen Ge
nehmigung bedürfen, v. 21. April 88 (RGBl. 33); geändert 
wurde 8 16-

XII. Gesetz, betr. die Krankenversicherung der Arbeiter, v. 
15. Juni 83 (RGBl. 73). Auf Krankenkassen, welche aus 
Grund der Vorschriften des Titels VI der Gewerbeordnung von 
Innungen für die Gesellen und Lehrlinge ihrer Mitglieder er
richtet werden, wurden die Vorschriften der 88 19 Abs. 4, 2o 
biS 22, 27—33, 39-42, 51-68, 55—58, 65 Abs. 3 deS 
Krankenversicherungsgesetzes anwendbar erklärt, im übrigen für 
diese Kassen die Vorschriften des Titels VI in Kraft belassen. 
Das Gesetz, betr. die Abänderung des Titels VIII der Gewerbe
ordnung, v. 8. April 76 wurde aufgehoben, so daß nur § 140 
von Titel VIII bestehen blieb.
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XIII. Gesetz, betr. Abänderung der Gewerbeordnung, v. 
1. Juli 88 (RGBl. 159). Ersetzt wurden die §§ 6, 85, 40; ferner 
§42 durch die §§ 42,42a, 42d; 44 durch 44,44a; 58, 65—68 
durch 55, 56, 56 a—d, 57, 57 a, 67 b, 58, 69, 69 a, 60, 60a—d, 
61-68; 88, 86, 108, 148, 145, 146, 149, 150; geändert 
wurden die §§ 15,21,24, 81, 48, 54,187,148,154; eingeschaltet 
wurden die §§ 30a, 83a—c; gestrichen wurde § 156. Auf 
Grund deS Artikels 16 dieses Gesetzes wurde vom Reichs
kanzler unter Änderung der Ausdrücke: Norddeutscher Bund, 

Bundesgebiet, Bundesangehörige, in die dem Deutschen Reich 
entsprechenden Bezeichnungen und der Talerwährung in Reichs
währung der Text der Gewerbeordnung unterm 1. Juli 88 be
kanntgemacht (RGBl. 177).

XIV. Gesetz wegen Ergänzung des §100e deS Gesetzes, betr. 
die Abänderung der Gewerbeordnung v. 18. Juli 81 (RGBl. 
238), v. 8. Dezember 84 (RGBl. 255). Geändert wurde 

§ 100v.
XV. Bekanntmachung, betr. eine Abänderung deS Verzeich- 

nisses der gewerblichen Anlagen, welche einer besonderen Ge
nehmigung bedürfen, v. 4. Januar 85 (RGBl. 2). Geändert 
wurde § 16.

XVI. Bekanntmachung, betr. eine Abänderung des Verzeich
nisses der gewerblichen Anlagen, welche einer besonderen Ge
nehmigung bedürfen, v. 24. April 85 (RGBl. 92). Geändert 
wurde § 16.

XVII. Bekanntmachung, betr. eine Abänderung deS 23er- 
zeichnisses der gewerblichen Anlagen, welche einer besonderen 
Genehmigung bedürfen, v. 1. April 86 (RGBl. 68). Geändert 
wurde § 16.

XVni. Gesetz, betr. die Abänderung der Gewerbeord
nung, v. 28. April 86 (RGBl. 125). Eingeschaltet wurden 
88 104 h-o.

XIX. Bekanntmachung, betr. eine Abänderung deS Berzeich- 

2*
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nisses der gewerblichen Anlagen, welche einer besonderen Ge
nehmigung bedürfen, v. 5. Januar 87 (RGBl. 4). Geändert 
wurde § 16.

XX. Gesetz, betr. Abänderung der Gewerbeordnung, v. 
6. Juli 87 (RGBl. 281). Eingeschaltet wurden §§ 100 f—m, ge
ändert § 148.

XXI. Bekanntmachung, betr. eine Abänderung des Verzeich
nisses der gewerblichen Anlagen, welche einer besonderen 
Genehmigung bedürfen, v. 2. Januar 89 (RGBl. 1). Geändert 
wurde § 16.

XXII. Gesetz, betr. die Gewerbegerichte, v. 29. Juli 90 
(RGBl. 141). Durch § 78 dieses Gesetzes wurde § 120a der 
GO. gestrichen.

XXIII. Gesetz, betr. Abänderung der Gewerbeordnung, v. 
1. Juni 91 (RGBl. 261). Ersetzt wurde Titel VII mit der 
Überschrift „Gewerbliche Arbeiter" (Gesellen, Gehilfen, Lehr
linge, Fabrikarbeiter), noch enthaltend bte §§ 105—139, 139a, 
189 b durch neuen Titel VII, Gewerbliche Arbeiter (Gesellen! 

Gehilfen, Lehrlinge, Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker, 
Fabrikarbeiter), enthaltendZ die §§ 105, 105a—i, 106—115, 
115a, 116—119,119a, 119b, 120,120a-e, 121-124, 124 a, 
124 b, 125—183, 188 a—e, 134, 184a-h, 135—188, 188a, 
189, 139a, 189b, Titel IX mit der Überschrift „Statutarische 
Bestimmungen", enthaltend den 8 142, ferner § 154 durch 
§ 154 und 154a, § 155; geändert wurden die §§ 98a, 146, 
147, 148, 149, 150, 151; eingeschaltet wurden die §§ 41 a, 
55 a und 146a (Arbeiterschutzgesetz).

XXIV. Gesetz, betr. Ergänzung der Bestimmungen über 
den Wucher, v. 19. Juni 93 (RGBl. 197); geändert wurde § 85.

XXV. Gesetz, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung, 
v. 6. August 96 (RGBl. 686); geändert wurden die §§ 80, 82, 
38, 35, 41a, 42b, 44, 44a, 58, 56, 56a, 66b, 66c, 67, 
57a, 57b, 60b, 105b und 148.
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XXVI. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch v. 
Ib. August 96 (RGBl. 604); geändert wurden die §§ 11, 107, 
108, 110, 113, 181, 188; eingeschaltet wurde § 11a.

XXVII. Einsührungsgesetz zum Handelsgesetzbuche v. 
10. Mai 97 (RGBl. 487); eingeschaltet wurden §§ 15a uud 
lo3f; geändert § 148.

XXVIII. Gesetz, betr. die Abänderung der Gewerbeord
nung, v. 26. Juli 97 (RGBl. 663). Ersetzt wurde Titel VI, 
Innungen von Gewerbetreibenden, damals enthaltend §§ 81—97, 
97a, 98, 98a- c, 99,100, 100a—m, 101—108, 108a, 104, 
104 a—g, durch neuen Titel VI, Innungen, Jnnungsausschüsse, 
Handwerkskammern, Jnnungsverbände, enthaltend die §§ 81, 
81 a, 81 b, 82—87, 87 a, 88, 89, 89 a, 89 b, 90, 91, 91a, 91b, 
92, 92 a—c, 98, 98a, 94, 94 a—c, 95, 95 a—c, 96—98, 
98a, 99, 100, 100a—u, 101 108, 108a—q, 104, 104 a—n.
Ersetzt wurden ferner die §§ 126—188 durch §§ 126, 126 a, 
126b, 127, 127 a—g, 128, 129, 129a, 129 b, 180, 180 a, 
181, 181a—c, 182, 182a, 188; geändert wurden §§ 184, 
148, 149, 150. § 126b dieses Gesetzes wurde auf den Zeit
punkt deS Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuches geändert. 
Eingeschaltet wurde § 144a (Handwerkernovelle).

XXIX. Bekanntmachung, betr. eine Abänderung des Ver
zeichnisses der gewerblichen Anlagen, welche einer besonderen 
Genehmigung bedürfen, v. 5. April 98 (RGBl. 161); geändert 
wurde § 16.

XXX. Bekanntmachung, betr. eine Abänderung des Ver
zeichnisses der gewerblichen Anlagen, welche einer besonderen 
Genehmigung bedürfen, v. 28. Dezember 99 (RGBl. 727). 
Geändert wurde § 16.

XXXI. Gesetz, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung, 
v. 80. Juni 00 (RGBl. 821); geändert wurden §§ 28, 84, 85, 
8 6, 88, 58, 66, 105e, 119b, 120, 184, 184b, 186, 188a,
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146, 146, 146a, 147, 148, 149, 150, 164; eingeschaltet wurden 
die 8819a, 21a, 41b, 76a, 114a, 188aa, 188ab, 188re, 
189 c—m, 146 a. Auf Grund des Artikels 17 dieses Gesetze
würde vom Reichskanzler der Text der Gewerbeordnung 
unterm 26. Juli 00 bekanntgemacht (RGBl. 871).

XXXII. Gesetz, betr. Änderung des 8 44 der Gewerbeord
nung, v. 14. Oktober 05 (RGBl. 769); geändert wurde 8 44. 

XXXIII. Gesetz, betr. die Abänderung der Gewerbeord- 
nung, v. 7. Januar 07 (RGBl. 8); geändert wurden die §§ 86 
und 64; eingeschaltet wurden die 88 85 a und 63 a.

XXXIV. Gesetz, betr. die Abänderung der Gewerbeord
nung, v. 80. Mai 08 (RGBl. 856); geändert wurden die 88 108, 
126b, 129a, 131, 181c, 133; ersetzt wurde 8 129.

XXXV. Gesetz, betr. die Abänderung der Gewerbeord
nung, v. 29. Juni 08 (RGBl. 478); geändert wurde 8 86. 

XXXVI. Gesetz, betr. die Abänderung der Gewerbeord
nung, v. 28. Dezember 08 (RGBl. 667); geändert wurden 
die 88 184, 134a, 184b, 184d, 184h, 185, 186, 188a, 
189, 139b, 146, 147, 154a; ersetzt wurden die 86 187, 188, 
189a, 154; eingeschaltet wurden die 88 188g, 183h, 134i, 
187 a, 189aa.

XXXVII. Stellenvermittlergesetz v. 2. Juni 10 (RGBl. 
860). Die aus die Gesindevermierer und Stellenvermittler 
bezüglichen Vorschriften der 88 34, 38, 53, 75 a, 8 148 Z. 8 
und 8 149 Z. 7a der GO. sind außer Kraft getreten; damit 
ist 8 75a überhaupt außer Geltung gesetzt.

XXXVIII. Einführung-gesetz zur ReichsversicherungSord- 
nung v. 19. Juli 11 (RGBl. 839). Weggesalleu ist § 90 
GO.; geändert sindAdie §§ 62 Abs. 2, 81a, 81b, 95 Abs. 4, 
98 Abs. 3, 1001, 100m und 100 n Abs. 1.

XXXIX. Gesetz, betr. die Änderung der 88114 a, 120,120 e 
184,139 b, 139h, 146,146 a, 147, 150,154 a, v. 27. Dezember
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11 (RGBl. 12,139). Geändert sind die vor aufgeführten Para- 
graphen; neu eingesügt sind die §§ 114 b, c, d und e, 120 f
u. g und 150 a.

XL. Gesetz, betr. Aushebung des § 163 GO., v. 22. Mai 
18 (RGBl. 423); aufgehoben wurde § 153.

XLI. Verordnung über Sonntagsruhe im Handelsgewerbe 
und in Apotheken, v. 5. Febr. 19 (RGBl. 176); geändert 
wurde § 105 b.

XLII. Betriebsrätegesetz v. 4. Febr. 20 (RGBl. 147); 
aufgehoben wurden §§ 134 d, 134 h, geändert §§ 134 a, 
134 b, 134e.

XLIII. Arbeitsnachweisgesetz v. 22. Juli 22 (RGBl. 
657); geändert sind §§ 81a und 88 Abs. 3.

XLIV. Gesetz, betr. Änderung des § 68 der Reichs
gewerbeordnung v. 9. Dez. 22 (RGBl. I 929); angefügt 
§ 68 Abs. 2.

XLV. Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung v. 
16. Dez. 22 (RGBl. I 927); eingefügt wurde § 103n.

XLVI. Notgesetz v. 24. Febr. 23 (RGBl. I 147); ge
ändert § 33.

XLVII. Gesetz über Gebühren für Arbeitsbücher v. 
27. März 23 (RGBl. I 247), G. 16. IM 25 (RGBl. I 
145); neue Fassung des § 109 Abs. 2.

XLVIII. Vo. über Einschränkung öffentlicher Be
kanntmachungen v. 10. April 24 (RGBl. I 405); Außer
kraftsetzung des § 29 Abs. 2 S. 2 bis auf weiteres.

XLIX. Bo. zur Durchführung des Münzgefetzes
v. 12. Dez. 24 (RGBl. I 775); § 91b Abs. 3 statt „Mark" 
„Reichsmark".
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L. Arbeitsgerichtsges. v. 23. Dez. 26 (RGBl. I 507): 
Außerkrafttreten der §§ 81b Abs. 1. Nr. 4, 91, 91a, 91b, 
93 Abs. 2 Nr. 7, Abänderung der §§ 81a Nr. 4, 91b.

LI. Gesetz zur Abänderung der Gewerbeordnung v. 
7. Febr. 27 (RGBl. I 57); neu eingefügt § 34a, geändert 
§§ 38 Abs. 1, 40, 47 Abs. 1,49 Abs. 1, 53.

LII, Gesetz über die Beschäftigung vor und nach der 
Niederkunft v. 16. JuU 27, (RGBl. 184); geändert § 137.



Gewerbeordnung für das Deutsche Keich.
Titel I.

Allgemeine Bestimmungen.
L Der Betrieb eines Gewerbes ist jedermann gestattet, soweit I 

nicht durch dieses Gesetz Ausnahmen oder Beschränkungen vor
geschrieben oder zugelassen sind.

Wer gegenwärtig zum Betrieb eines Gewerbe- berechtigt H 
ist, kann von demselben nicht deshalb ausgeschlossen werden, 
weil er den Ersordernissen dieses Gesetzes nicht genügt.

Unter Gewerbe ist jede objektiv erlaubte, mit Fortsetzung-absicht 
zum Erwerb betriebene Tätigkeit zu verstehen, die sich als Beteiligung am 
allgemeinen wirtschafllichen Verkehr darstellt. Nicht zum Gewerbe gehört 
die gesamte Land- und Forstwirtschaft, einschließlich Jagd, Fischerei, 
Gartenbau, Weinbau und Viehzucht; landwirtschaftliche Nebenbetrtebe 
unterstehen der GO., wenn sie nach Art und Umfang über den Rahmen des 
Üblichen htnausgehen oder vom Landwirtschaftsbetrieb al- solchen unabhängig 
sind (z. B. Betrieb einer Dreschmaschine, Genossenschaftsmeterei, Zucker
fabrik, Müllerei u. ühnl.), s. HME. v. 14. Nov. 94 (MB. 218) und KG. v. 
3. Juni 01, GArch. 2 39, RGEtr. v. 11. Juni 03 36, 305. Auch der verkauf 
eigener Produkte untersteht der GO., wenn er über das Übliche hinauSgeht, 
GArch. 3 57. Don den Gärtnereizweigen untersteht der GO. unstreitig 
Zucht und Verkauf angekaufter Pflanzen, Treibhausgärtnerei, Blumenbinderei, 
Herstellung und Unterhaltung fremder Gärten und Gräber, also die sog. 
Kunst- und Handelsgärtnerei, GKG. XII 128, XV 13, 19, 25 ff., XVIII 97, 
ebenso aber auch nach Einfügung deS § 154 Abs. 1 Z. 4 die Gewinnung gärt
nerischer Erzeugnisse, soweit sie nicht den Charakter rein landwirtschaft
lichen Betriebs tragt, GArch. 12 104 u. 540, 18 688. — Bezüglich des 
Bergwesen- vgl. §§ 6, 105b, 154, 154a; oberirdische Brüche und Gruben 
fallen unter die GO., § 154.

Nicht zum Gewerbe gehört ferner die wissenschaftliche, schriftstellerische, 
künstlerische, sowie die seelsorgerische, ärztliche, advokatorische und unter
richtende Tätigkeit, ebenso der gesamte öffenlltche Dienst, vgl. aber zu §§ 6, 
32, 105. Die NahrungSmittelchemiker sind der GO. (§ 36) unterstem. Zum
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Gewerbe gehört nicht die Hauswirtschaft, der HauSbesttz (GKG. XII 198) 
und der Gestndedienst, sowie Konsumvereine (vgl. jedoch §§ 33 Abs. 5 u. 6, 
41a, 105b, 139m und zu § 105) und sonstige Veranstaltungen von Vereinen
u. dgl. für ihre Mitglieder in eigener Regie (GArch. 1 194).

Endlich fallen nicht unter die GO. alle Veranstaltungen zu rein ge. 
metnnützigen und anderen ideellen Zwecken (z. B. Bazare, Ausstellunge», 
Turnfeste, Kindergärten, Sttftungskrankenanstalten, Kantinen, wenn jeder 
Gewinn unbedingt nnd dauernd ausgeschlossen ist, Beschäftigungsanstalten 
für ErwerbSbeschränkte, Arbeitersekretariate, öffentliche Sparkassen, ötblh>= 
theken usw.) GArch. 1 3, 2 478, 4 239, 14, 697, GKG. XIX 425, vgl. 
jedoch GArch. 4 63 und GKG. XV 44, XXII 183, 296, 354 ff., 
XXIV 64. Ebensowenig sind Gewerbe die staallichen Monopolbetriebc 
(Post-, Telegraphen- und Telephonverwaltung), sowie diejenigen Ver
anstaltungen von Staat, Gemeinde und anderen Korporationen, die wesenllich 
in Erfüllung öffentlicher Aufgaben erfolgen und nicht durch ihre Einnahmen 
zur Gewinnung von Überschüssen bestimmt sind; demnach sind Gewerbe
betriebe im allgemeinen z. B. Banken, Bergwerke, Elektrizitäts- und Gaswerke, 
Lagerhäuser. Zweifelhaft sind Wasserwerke, Schlacht- und Viehhöfe, Häfen. 
Nicht Gewerbebetriebe sind die Waffen- und Munitionsfabriken, die Spar
kassen (anders die Prtvatsparkassen), Pfandhäuser, Armen- und Krankenhäuser, 
KanaltsattonS-, DeSinfektionswcrkc, Friedhöfe, StraßenreinigungSbetriebe, 
Bauarbetten u. ähnl. (vgl. GKG. XIII 104, XIV i20ff., XV 105, XVI 363, 
XVIII 64ff., XXII 16, 22); bezüglich Anwendbarkeit des Tit. VII auf die 
Nicht-Gewerbebetriebe vgl. jedoch ebenda und zu § 105.

Für die Erwerb-absicht ist gleichgültig, ob ein Entgelt gefordert wird, 
GArch. 3 238, 405. Wegen der Fortsehungsabsicht beim Gewerbebetrieb 
s. KG. v. 24. Nov. 04, GArch. 4 518 und 5 54. Gelegenheits-Schlachtungen 
stellen keinen Gewerbebetrieb dar.

DaS Recht Gewerbe zu betreiben steht „jedermann" zu, ist aber neuer, 
dings beschränkt zugunsten der Gemetnwirtschaft, die auf Grund deS Soziali- 
sierungsges. v. 23. März 1919 (RGBl. 341) eingeführt werden kann. Sv 
ist nach gemeinwirtschaftlichen Gesichtspunkten geregelt die Kohlen wirtschaft 
durch G. v. 23. März 19 (RGBl. M2) t. d. Fassg. d. G. v. 20. Aug. 19, 
(RGBl. 1447), die Kaliwirtschaft durch G. v. 24. April 19 (RGBl. 413), 
geändert 19. Juli 19 (RGBl. 661), die Eisenwirtschaft durch Bo. v. 1. April 2o 
(RGBl. 435) i. d. Fassg. der Bo. v. 15. Tez. 21 (RGBl. 1588) und 4. Mai 22 
(RGBl. II104) und die.Elektrizitütswirtschaft durch G. v. 31. Dez. 19 (RGBl. 
20 19) vgl. die Übersicht unten. Für da- Recht zum Gewerbebetrieb gibt cs 
keinen Unterschied deS Geschlechts (GO. 5 11) und der Religion (RG.
v. 3. Juli 69, BGBl. 292), vgl. § 1 des G. über die Freizügigkeit d.
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1. Nov. 67 (BGBl. 55). Juristische Personen können kon-essionierr 
werden (§§ 30, 32—34 GO.), dagegen keine Approbation erhalten (§ 29), 
vgl. ferner noch §§ 30 Ms. 2, 30a, 31 GO. vgl. zu § 33 A. Juristische 
Personen des Auslands § 12 Abs. 1. Auch auf Ausländer findet 
§ 1 im allgemeinen Anwendung, ohne daß dämm die Voraus
setzungen, unter welchen Ausländer im Jnlande überhaupt verwetten dürfen, 
geändert wären. Im besonderen sind Staatsverträge oder das G. maß
gebend, das entweder allgemein, oder hinsichtlich mancher Betriebs« 
formen (Wandergewerbe, Markt) die Ausländer unterschiedlich behandell, 
stehe §§ 12, 42b, 56d u. 64. Wegen der Minderjährigen § 112 BGB. 
Wegen Jugendlicher §§ 42b, 57a, 60b u. 62, sowie das Ktnderschutzgeseh 
im Anhang C I.

Eingriffe in einen eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb be
gründen Schadensersatzanspmch aus § 823 Ms. 1 BGB. (RGZ. v. 3. Febr. 10 
73,107) § 826 BGB. oder auf Gmnd des Gesetzes gegen den unlauteren Wett
bewerb v. 7. Juni 09.

Der § 1 beseitigt solche Beschränkungen, die der Zulassung zum Ge
werbebetrieb entgegenstehen, nicht aber Vorschriften, welche die Ausübung 
der Gewerbe, namenllich im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ord
nung, regeln. Landesrechtliche Vorschriften über die Zulassung zu den Ge
werben sind daher, soweit nicht ausdrücklich aufrechterhalten, weggefallen, 
gleiche Vorschriften über die Ausübung der Gewerbe, soweit nicht aus
geschlossen, bestehen geblieben, insbesondere ist § 10 Tit. 17 Teil II des ALR. 
und Polizeiverwaltungsges. v. 11. Mä^ 1850 § 6zu beachten. Die Gewerbe
treibenden haben die allgemeinen polizeilichen Vorschriften, z. B. die bau-, 
feuer-, wasser-, sitten-, preß-, Wohlfahrts-, gesundheitS», sicherheitspolizei- 
lichen Vorschriften zu befolgen, welche für den betreffenden Bezirk bestehen. 
Dabei ist es zulässig, daß die beschränkenden polizettichen Bestimmungen 
nur für Gewerbetreibende (nicht auch für Nichtgewerbetreibende) er
lassen werden, wie KG. v. 15. März 09 GArch. 8 534 entgegen seiner 
früheren Auffassung anerkannt hat. OBG. v. 9. MäH 03 GArch. 3 358 
(Beschränkung des Straßenhandels), v. 6. Mai 09 GArch. 9 5 (gesundheits
gefährdendes Mustküben), v. 17. Nov. 04 GArch. 4 359 (gesundheitsgefähr
liche Gerüche von Knochenlagem), v. 3. Juni 12 GArch. 12 210 (gesund
heitsgefährdendes Geräusch v. Eisenlagerplah), v. 29. Juni 08 GArch. 8 
163 (Lagerung v. Tierfellen), v. 6. Mai 07 GArch. 7 12 (gesundheits
schädliche Gerüche einer Fabrik),> 24. Nov. 04 GArch. 4356(verkehrSstörender 
Lärm durch Kamsselbetrieb), RGZ. v. 18. März 01 GArch. 1 389 (Ausschluß 
lästiger Anlagen von einzelnen Ortsteilen), vgl. zu § 23; OBG. v. 2. Mai 04 
GArch. 4 5 (Lärm eines Orchestrions), v. 11. Oft. 06 GArch. 6 369 u. 18
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159 (Musiklärm), v. 2. Mai 07 (Mich. 7 1 (Schutz von Heilquelle»), vgl. 
preuß. Quellenschutzges. v.!4.Mai08(GS.105); KG. v.5. Ott. 03 und l.Febr. 
04 GArch. 3 190 u. 355, RGSt. v. 19. Febr. 03 GArch. 36 109 u. OBG. v. 
14. April 04 GArch. 4 1 (Beschräntungen des Waffenverkaufs). Die be
schränkende Anordnung wird dadurch nicht unzulässig, daß sie die Rentabilität 
schädigt. OBG. v. 25. Ott. 86 14 331. Sie kann selbst bis zur Untersagung 
des Betriebes gehen, ausgenonimen die nach § 16 GO. genehmigten An
lagen. OBG. v. 12. Nov. 91 23 251, 6. Mai 07 GArch. 7 6 u. 29. Juni Oy 
GArch. 8 163. über unzulässige Beschränkungen vgl. OBG. v. 8. Febr. 97 

32 287 (Verbot jedes kredttweisen Verkaufs von Branntwein), v. 18. Febr. 
99 35 328 (Einführung einer Genehmigung für das Getoerbe des Kost 
und Quarttergebens), v. 11. Mat 03 GArch. 3 183 (Verbot lebens
gefährlicher Gewerbe; Löwenbändiger). Nicht gegen die Gcwerbefreiheit 
verstößt die vertragsmäßige Verpflichtung zur Konkurrenzenthaltung RGZ. 
31 98, die allerdings sich in angemessenen Grenzen halten muß (BGB. § 138) 
und für Handels- und Gewerbegehilfen noch bestimmter eingeschränkt ist 
(§5 74 bis 76, 82a HGB., § 133f unten, vgl. RGZ. 11 120, 31 99, 
53 154); ebensowenig verstoßen gegen die Gewerbefreihett Preiskartelle, so
fern sie sich in gewissen Grenzen halten (vgl. die Vo. gegen den Mißbrauch 
wirtschaftlicher Machtstellungen v. 2. Nov. 23 lRGBl. I 10671) RGZ. 2S 
238 und Anm. zu § io, nud) nicht die Verbote der Abgabcverweigerung 
aus dem Geschäftsbetrieb von Kleinhändler,! vgl. GArch. 18 293.

Eine Polizetverordnung, nach welcher zur Entleerung der Abortgrudcn 
nur als vorschriftsmäßig anerkannte und mit dem poltzeUtchen Genehmigungs
merkmal versehene Apparate verwendet werden dürfen, steht mit dem § i 
nicht in Widerspruch; KG. v. 17. März 92 13 276, ebensowenig eine Vo., 
nach welcher Hausbesitzern Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanschlüsse nur ge
stattet werden, wenn sie von bestimmten Personen installiert sind; ebenso
wenig eine Polizeiverordnung, die zum Schutz einer Gemeindeveranstaltung 
den Einwohnern aufgibt, sich ausschließlich dieser Veranstaltung (z. B. Abfuhr 
des HauSkehrichtS, Überführung von Leichen nach dem Friedhof, vgl. GArch. 
10 193) zu bedienen, vgl. auch zu 5 37. Die geschädigten Gewerbetreibenden 
baben keinen Schadensersatzanspruch RGZ. 84 36.

Ausnahmen oder Beschränkungen sind vorgeschrieben in §§ 16, 
24, 25, 27, 29, 30, 31—33b, 34 Abs. 1, 35, 35a, 42b, 43, 44a, 55ff. zuge
lassen in §§ 5, 7, 8, 28, 30a, 33c, 34 Abs. 3, 37, 39, 42 b, 51—53, 53 a, ferner 
indirekt durch § 6, wonach die Bestimmungen der Gewerbeordnung auf ge
wisse Gewerbe keine Anwendung finden. Außer überhaupt verbotenen Er- 
werbSarten, StGB. §§ 181a (worin von „gewerbsmäßiger" Unzucht die Rede 
ist), 260 („gewerbsmäßige" Hehlerei), sind Beschränkungen der Gewerbe-
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frcheit enthalten in StGB. §§ 281—284a,’36O Ziff. 14 (Glücksspiel), 360 Ztff. 9 
(Errichtung von Versicherungen), 367 Ztff. 3 (Gift), 4(Pulver) u.9 (Waffen). 

Nachdem die durch Krieg und Inflation hervorgemfene öffentliche Be- 
wütschaftung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen großenteils wieder 
venchwunden ist, enthält die Reichs- und Landesgesetzgebung außerhalb 
der W£. noch Beschränkungen der Ausübung eines Gewerbebetriebes, welche 
in der folgenden Übersicht zusammengestellt sind. Steuergesehe sowie Ein- 
mi) Ausfuhrvorsckrifteu sind hierbei unberücksichtigt geblieben.

Übersicht über Beschränkungen in der Ausübung des Gewerbe- 
betriebeS, die nicht in der GL. enthalten sind.

Absinth. Tas G. über den Berkehr mit -lbsinth v. 27. April 23 (RGBl. I 
257) verbietet Einfuhr, Herstellung und Inverkehrbringen von Absinth. 

Aluminium. Gem. Bek. v. 16. Mai 17 (RGBl. 409) besteht Ge- 
uchmigungspflicht für die Errichtung von Anlagen zur Herstellung von Alu
minium.

Ammonsalpeter. Bgl. HME. v. 7. April 21 (HMBl. 129) betr. 
PolizciBO. über die Lagerung von Ammonsalpeter und von Ammonsal
peter enthaltenden Mischsalzen und Gemengen, sowie den beigefügten Ent- 
iuurf und Merkblatt über die Herstellung von Ammonsalpeter und Ammon- 
sulfatsalpeter sowie über die Lagerung von ammonsalpeierhaltigen Dünge
mitteln (aaO. 132).

Auswanderungswesen. AuswanderungsG. v. 9. Juni 97 (RGBl. 
-163 ff.), geändert durch Bo. gegen Mißstände im Auswanderungswesen v. 
11. Febr. 21 (RGBl. I 107 ff.), die sich mit Auswandererberatung, Aus- 
laudssiedlung und Auswandenmg von Mädchen unter 18 Jahren befaßt. 
Hierzu HME. v. 27. Febr. 24 (HMBl. 76); über Anwerbung und Ver
mittlung von Arbeitnehmern ins Ausland vgl. § 67 G. v. 16. Juli 27 
(RGBl. I 91) und Lo. v. 4. Cft. 23 (RGBl. I 960).

Azetylen. Bgl. HME. v. 17. Rov. 23 (HMBl. 377) betr. Erlaß einer 
neuen AzetylenBo., sowie den beigefügten Entwurf einer PvlizciBo. über 
die Herstellung, Aufbewahrung und Verwendung von Azetylen, sowie über 
die Lagerung von Kalziumkarbid mit Anlage A. Technische Grundsätze 
für den Bau und die Aufstellung von Azetylenanlagcn und Anlage B. Prü
fungsordnung für Azetylenentwickler und Wasservorlagen oder ähnliche 
Sicherheitsvorrichtungen. S. auch die Erläuterungen und AnsfBest. hierzu 
HMBl. 23 S. 403 ff.

Bernstein. G. v. 11. Febr. 24 (GS. 106).
Bienen. Bo. v. 15. Juli 24 (RGBl. I 676).
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Blei» und zinkhaltige Gegenstände. G. v. 25. Juni 87 betr. b. 
Verkehr mit blei- und zinkhaltigen Gegenständen (RGBl. 273).

Bleifarben. So. v. 27. Jan. 20 (RGBl. 109).
Börsen. G. v. 22. Juni 96 (RGBl. 157) in der Fassung der Bek. 

v. 27. Mai 08 (RGBl. 215), geändert 23. Dez. 20 (RGBl. 1317), 28. Dez. 21 
(RGBl. 22 1 25), 21. März 25 (RGBl. I 31).

Branntwein. G. über das Branntweinmonopol v. 8. April 22 
(RGBl. I 405), geändert 15. Febr. 23 (RGBl. I 151), 11. Aug. 23 (RGBl. I 
770) und 13. Febr. 24 (RGBl. I 68), $ 24 d. G. v. 5. Juli 27 (RGBl. I 
139). DaS Monopol umfaßt die Übernahme des Branntweins aus den 
Brennereien (§§ 58ff. d. G.), die Herstellung von Branntwein aus bestimmten 
Stoffen (S 21 Nr. 2), die Einfuhr aus dem Ausland ($ 3), die Reinigung 
(§ 29) und die Verwertung von Branntwein und den Branntweinhandel 
(§5 83 ff.). In Kraft gesetzt durch Vo. v. 4. Juli 22 (RGBl. I 562). — 
Uber den Kleinhandel mit Branntwein vgl. $ 33 GO.

Buchmacher. Konzessionspfltcht. Vgl. Rennwett- und LotterieG. v. 
8. April 22 (RGBl. I 393 ff.), in Kraft feit 1. Juli 22 (Bo. v. 25. April 22, 
RGBl. I 472). Hierzu So. v. 9. Febr. 24 (RGBl. I 55) und 12. Febr. 24 
(RGBl. I 107).

Butter. G. betr. den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz und deren 
Ersatzmitteln v. 15. Juli 97 (RGBl. 475) , geändert Z 13 G. v. 5. Juli 27 
(RGBl. I 136).

Depot. G. v. 5. Juli 96 (RGBl. 183), geändert 21. Nov. 23 (RGBl. I 
1119); ferner G. über Depot» und Depositengeschafte v. 26. Juni 25 (RGBl. I 
89) / 23. Dez. 26 (RGBl. I 527).

Düngemittel. Bo. über künstliche Düngemittel v. 3. Aug. 18 
(RGBl. 999), mehrfach geändert, zuletzt 17. April 24 (RGBl. I 415).

Etsenwtrtschaft. Regelung durch Vo. v. 1. April 20 (RGBl. 435), 
in der Fassung der Bo. v. 15. Dez. 21 (RGBl. 1588) und v. 4. Mat 22 
(RGBl. II 104).

Elektrizität-wirtschaft. G. v. 31. Dez. 19 (RGBl. 20 19). Bek. 
über die Regelung des Verbrauchs elektrischer Arbeit v. 27. Mai 22 (RGBl. II 
137) auf Grund der Bek. v. 24. Juni 17 (RGBl. 543) und v. 30. Oft. 17 
(RGBl. 879).

Essigsäure. Bo. v. 14. Juli 08 (RGBl. 475).
Farben. G. betr. die Verwendung gesundheitsschädlicher Farben v. 

5. Juli 87 (RGBl. 277).
Fieberthermometer. G. über die Prüfung und Beglaubigung der 

Ftebetthermometer in bet Fassung der Bet. v. 10. Sept. 24 (RGBl. I 704), 
geändert 3. Mai 26 (RGBl. I 213). Au-f. Do. v. 27. Jan. 25 (RGBl. I 7).
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Fleisch. Bo. über den Verkehr mit Vieh und Fletsch in der Fassung 
der Bek. v. 10. Aug. 25 (RGBl. I 186), Bek. v. 18. Febr. 02 (RGBl. 48) 
betr. gesundheitsschädliche und täuschende Zusätze zu Fleisch und dessen Zu
bereitungen, abgeändert durch Bek. v. 4. Juli 08 (RGBl. 470).

Fleischbrühwürfel. Bo. v. 25. Olt. 17 (RGBl. 969) und 11. Nov. 
•J4 (RGBl. I 743).

Funkverkehr. Bo. zum Schutze des Funkverkehrs v. 8. Marz 24 
(RGBl. I 273), geändert durch Bo. v. 24. Juli 24 (RGBl. I 670). Bek. 
Über den Unterhaltungsrundfunk v. 2 t. Aug. 25 (RMBl. 1001).

Futtermittel. G. über den Verkehr mit Futtermitteln v. 22. Dez. 26 
(RGBl. I 525), in Kraft gern. Bo. v. 21. Juli 27 (RGBl. I 225) nebst 
AusfDo. v. 21. Juli 27 (RGBl. I 225) und Do. über Probeentnahme von 
Futtermitteln (ebenda).

Gas. Ermächtigung zur Regelung der Erzeugung, Fortleitung und 
des Verbrauchs durch Bek. v. 21. Juni 17 (RGBl. 543) und 3. Oft 17 
(RGBl. 879).

Gifte. Bo. über die Schädlingsbekämpfung mit hochglftige» Stoffen 
v. 29. Jan. 19 (RGBl. 165) nebst AuSfDo. v. 22. Aug. 27 (RGBl. I 297). 
PBo. über den Handel mit Giften v. 22. Febr. 06 (MBl. 42) geändert 
9. Febr. 26 (MBl. 135) u. 22. Aug. 27 (MBl. 867).

Handelsbeschränkungen. Bo. über Handelsbeschränkungen v. !3.Jul,
23 (RGBl. I 706) in der Fassung d. Do. v. 26. Juni 24 (RGBl. I 661) 
G. v. 19. Juli 26 (RGBl. I 413) und 5. Juli 27 (RGBl. I 134).

Hypothekenbank. G. v. 13. Juli 99 (RGBl. 375), geändert und 
ergänzt durch G. v 14. Juli 23 (RGBl. I 635) und 26. Jan. 26 (RGBl. 197).

Kaliwirtschaft. G. v. 24.April 19 (RGBl. 413), geändert 19. Juli 19 
(RGBl. 661). DurchfBorschr. v. 18. Juli 19 (RGBl. 663) in der Fassung 
der Bo. v. 4. Juli 21 und 22. Ost. 21 (RGBl. 824, 1312), 14. Mai 23 
(RGBl. II 229), 28. Juni 24 (RGBl. II 155) und 21. Dez. 25 (RGBl.
1159); s. auch Bo. v. 27 Jan. 22 (RGBl. I 197) und AuSfBo. v. 26. Febr.
24 (RGBl. II 44).

Käse s. Butter.
Kerzen. Bek. über den Kleinhandel mit Kerzen v. 4. Dez. 01 (RGBl.

494), geändert 25. Sept. 26 (RGBl. I 471).
Kohlenwirtschaft. G. v. 23. März 19 (RGBl. 342) in der Fassung 

deS G. v. 20. Aug. 19 (RGBl. 1447), AusfBest. v. 21. Aug. 19 (RGBl.
1449), geändert Bo. v. 13. Okt. 23 (RGBl. I 945), 18. Ost. 23 (RGBl. I 
979).

Kraftfahrzeuge. G. über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen v. 
3. Mai 09 (RGBl. 437), in der Fassung des G. v. 21. Juli 23 (RGBl. I
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743) und 5. Febr. 24 (RGBl. I 43). Vo. über Kraftfährzeugverkehr v. 
5. Dez. 25 (RGBl. I 439), geändert 28. Juli 26 (RGBl. I 425) und Bek. 
v. 5. Dez. 25 (MBl. 1387), geändert 29. Dez. 26 (RMBl. 27 S. 1). Hierzu 
ME. v. 11. Dez. 25 (MBl. 1291). Ausbildung von Kraftfahrzeugsührern, 
Bo. v. 1. März 21 (RGBl. 212), geändert 21. Okt. 23 (RG I 988).

Kraftfahrlinien genehmigungspflichtig. G. v. 26. Aug. 25 (RGBl. I 
319).

Kriegsgerät G. v. 27. IM 27 (RGBl. I 239).
Lebensmittel. G. über den Verkehr mit Lebensmitteln und Bedarfs

gegenständen v. 5. IM 27 (RGBl. I 134).
Lichtspiele. G. v. 12. Mai 20 (RGBl. 953), geändert 23. Dez. 22 

(RGBl. 23 S. 26).
Luftfahrzeuge. Bo. über Luftfahrzeugbau v. 13. Juli 26 (RGBl. I 

463), ferner Bo. über führerlose Flugzeuge und über Flugzeuge mit den 
technischen Merkmalen neuzeitlicher Jagdflugzeuge v. 13. Juli 26 (RGBl. I 
463), Bo. über Listenführung in der Luftfahrt v. 13. Juli 26 (RGBl. I 464). 

Luftverkehr. G. v. 1. Aug. 22 (RGBl. I 681), geändert durch Bo. 
v. 5. u. 6. Febr. 24 (RGBl. 43, 42).

Margarine. Bek. v. 26. Juni 16 (RGBl. 589) in der Fassung der 
Bek. v. 28. April 21 (RGBl. 501), f. auch unter Butter.

Metalle. G. über den Verkehr mit Edelmetallen, Edelsteinen und 
Perlen v. 11. Juni 23 (RGBl. I 369) in der Fassung des G. v. 29. Juni 26 
(RGBl. I 321). G. über den Verkehr mit unedlen Metallen v. 23. Juli 26 
(RGBl. I 415).

Milch. G. zur Regelung des Verkehrs mit Milch v. 23. Dez. 26 (RGBl. I 
528).

Opium. G. v. 30. Dez. 20 (RGBl. 21 S. 2) betr. Ausführung des 
Internationalen Opiumabkommens v. 23. Jan. 12, geändert durch Vo. 
v. 13. Juli 23 Art. IV (RGBl. I 700) und G. v. 21. März 24 (RGBl. I 290). 
AusfBest. v. 5. Juni 24 (RGBl. I 638).

Papier. G. über den Schutz des zur Anfertigung von Schuldurkundeu 
des Reichs und der Länder verwendeten Papiers gegen unbefugte Nach
ahmung v. 3. Juli 25 (RGBl. I 93).

Reblaus. G., betr. die Bekämpfung der Reblaus v. 6. Juli 04 
(RGBl. 261) nebst Bek. v. 10. März 05 (RGBl. 52).

Rennwetten s. Buchmacher.
Schokolade. Bo. über den Handel mit Tafelschokolade v. 11. Dez. 25 

(RGBl. I 467).
Schriften. G. zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutz

schriften v. 18. Dez. 26 (RGBl. I 505).
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Schrottwirtschaft. Regelung durch Bo. v. 22. Juli 22 (RGBl. II 
1685).

Seidenbänder. Bo. über den Handel mit seidenen Bändern v. 
11. Jan. 23 (RGBl. II 38).

Sprengstoffe. G. gegen den verbrecherischen und gemeingefähr
lichen Gebrauch von Sprengstoffen v. 9. Juni 84 (RGBl. 61); Bek. v. 29. April 
03 (RGBl. 211), geändert 31. Juli 25 (RGBl. I 184 u. 10. Nov. 27 
(RGBl. I 327); ); Bek. v. 10. April 11 (RGBl. 180), geändert durch Bo. 
v. 8. März 24 (RGBl. I 171), PBo. v. 10. Aug. 21 (HMBl. 183) über die 
polizeiliche Genehmigung zur Herstellung, zum Vertrieb und zum Besitz von 
Sprengstoffen, sowie zu deren Einführung aus dem Auslande, neugefaßt
15. Juli 24 (HMBl. 201); Bo. über den Bekehr mit Sprengstoffen v. 
14. Sept. 05 (HMBl. 282), geändert 9. Aug. 26 (HMBl. 208); über Ver
trieb von Sprengstoffen an den Bergbau, HME. v. 25. Jan. 23 (HMBl. 69) 
mit Erläuterungen (HMBl. 87).

Süßstoff. G. v. 14. Juli 26 (RGBl. I 409). Bo. über den Ver
kehr mit Süßstoffen v. 4. Aug. 26 (RGBl. I 467 / 15. Nov. 27 (RGBl. I 
330). Bo. über Verwendung von Süßstoff zur Bierbereitung v. 21. Juli 23 
(RGBl. 1 746), geändert 16. Jan. 26 (RGBl. I 95) u. 18. Nov. 27 
(RGBl. I 330).

Vieh. Vo. über den Verkehr mit Vieh und Fleisch v. 13. Juli 23 
(RGBl. I 715) in der Fassung der Bek. v. 10. Aug. 25 (RGBl. I 186).

Viehseuchen. G.v.26.Juni 09 (RGBl. 519). — G.betr. die Schlacht
vieh- und Fleischbeschau v. 3. Juni 00 (RGBl. 547) mit den bei § 23 zitierten 
Ergänzungen; vgl. ferner § 36.

Waffen. Herstellung: AusfG. zum Vers. Vertrag v. 31. Aug. 19 
(RGBl. 1530) § 24; Vers. Vertrag Art. 168ff.

Wasser. Ermächtigung zur Regelung der Erzeugung, Fortleitung 
und des Verbrauchs von Heißwasser und Leitungswasser durch Bek. v. 21. Juni 
17 (RGBl. 543) und 3. Okt. 17 (RGBl. 879).

Wein. G. v. 7. April 09 (RGBl. 393), geändert 1. Febr. 23 (RGBl. I 
107) und 5. Juli 27 (§ 19 d. G.) (RGBl. 1136). AusfBest. neugefaßt 1. Dez. 
25 (RGBl. I 413), hierzu Bek. v. 28. März 18 (RGBl. 155). Über Wein
versteigerungen vgl. Bo. v. 31. Aug. 17 (RGBl. 751), geändert 31. Aug. 18 
(RGBl. 1092) und 13. April 22 (RGBl. I 454). Weinbaubezirke: Bek. v.
16. April 24 (RGBl. I 421), geändert 9. Dez. 24 (RGBl. I 771) und 11. Juni 
•25 (RGBl. 1 84).

Wettbewerb. G. über den unlauteren Wettbewerb v. 7. Juni 09 
(RGBl. 499).

Gewerbeordnung. 21. Ausl. 3
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Zündhölzer. G. über die Erlaubnispflicht für die Herstellung von 
Zündhölzern v. 28. Mai 27 (RGBl. I 123).

In Bezug auf die Beschäftigung eigener und fremder Kinder enthält 
eingehende Vorschriften das im Anhang C I abgedruckte G., betr. Kinder
arbeit in gewerblichen Betrieben v. 30. März 03 (RGBl. 113) in der Fassung 
v. 31. Juli 25 (RGBl. I 162).

Zu Abs. 2: „gegenwärtig", d. h. beim Inkrafttreten des § 1. 
„Dieses Gesetzes": der hier zum Ausdruck gelangte Grundsatz gilt 

auch für die Novellen und die ergänzenden landesrechüichen und polizeilichen 
Bestimmungen.

2. Die Unterscheidung zwischen Stadt und Land in Bezug 
auf den Gewerbebetrieb und die Ausdehnung desselben hört auf.

Entgegenstehende landesrechtliche Vorschriften sind aufgehoben und 
können nicht wieder eingeführt werden.

3. Der gleichzeitige Betrieb verschiedener Gewerbe sowie 
desselben Gewerbes in mehreren Betriebs- oder Verkaufsstätten 
ist gestaltet. Eine Beschränkung der Handwerker auf den Ver
kauf der selbstverfertigten Waren findet nicht statt.

§ 3 betrifft genehmigungspflichtige wie freie Gewerbe. Einschränkungen 
sind bei den konzessionspflichtigen Gewerben zulässig, j 38 Abs. 3.

Selbstverfertigte Waren: vgl. §§ 42 b Abs. 3, 59, 64, 66.

4. Den Zünften und kaufmännischen Korporationen steht 
ein Recht, andere von dem Betrieb eines Gewerbes aus- 
zuschließen, nicht zu.

Zünfte sind Innungen nach §§ 81 ff. GO.

5. In den Beschränkungen des Betriebs einzelner Gewerbe, 
welche auf den Zoll-, Steuer- und Postgesetzen berirhen, wird 
durch das gegenwärüge Gesetz nichts geändert.

Vgl. § 143 Abs. 2, § 147 Abs. 2, § 148 Abs. 2.
§ 5 betrifft Beschränkungen in bezug auf die Zulassung zum Gewerbe

betriebe. Betreffs der Ausübung gilt das gleiche schon nach § 1. Gesetze 
begreifen auch Verordnungen: § 155. Wegen der besonderen Anzeigen s. 
§ 14 A.

Zollgesetze: VereinszollG. v. 1. Juli69 (BGBl. 317), geändert 18. April 
89 (RGBl. 53) imb 1. Juni 22 (RGBl. I 495); vgl. insbes. §§ 119, 121, 125, 
136, 153.
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Steuergesetze: Beschränkungen des Gewerbebetriebes enthält viel
fach die Reichsgesetzgebung über die indirekten Steuern, insbes. die Verbrauchs
steuern vgl.:

BiersteuerG. v. 9. Juli 23 (RGBl. 1557),^geändert 11. Aug. 23 (RGBl. I 

770), 13. Febr. 24 (RGBl. I 68), 10. Aug. 25 (RGBl. I 248), 31. MäH 26 
(RGBl. I 185); vgl. ferner §§ 4, 5, 72 u. G. v. 26. Juli 18 (RGBl. 863), 
geändert 8. April 22 (RGBl. I 381) und 9. Juli 22 (RGBl. I 572, 692). 
EinfuhrbiersteuerG. v. 8. April 22 (RGBl. I 446).

BranntweinmonopolG. v. 8. April 22 (RGBl. I 405), geändert 15. Febr. 
23 (RGBl. I 151), 11. Aug. 23 (RGBl. I 770), 13. Febr. 24 (RGBl. I 68). 

Essigsäuresteuer Bo. v. 22. Jan. 23 (RGBl. I 72).
Leuchtmittelsteuer G. v. 9. Juli 23 (RGBl. I 567), geändert 11. Aug.

23 (RGBl. I 770), 21. Dez. 23 (RGBl. I 1238), 10. Aug. 25 (RGBl. I 
248).

Schaumweinsteuer G. v. 31. März 26 (RGBl. I 185).
Spielkartensteuer G. v. 9. Juli 23 (RGBl. I 564), geändert 27. Okt.

23 (RGBl. I 1085), 10. Aug. 25 (RGBl. I 248).
Süßstoffsteuer G. v. 14. Juli 26 (RGBl. I 409), §§ 2 ff.
Tabaksteuer G. v. 12. Sept. 19 (RGBl. 1667), geändert 8. April 22 

(RGBl. 384), 30. Okt. 23 (RGBl. I 1045), 10. Aug. 25 (RGBl. I 248), 
8. März 26 (RGBl. I 151).

Zuckersteuer G. v. 9. Juli 23 (RGBl. I 575), geändert 11. Aug. 23 
(RGBl. I 770), 27. Okt. 23 (RGBl. I 1085), 13. Febr. 24 (RGBl. I 68), 
10. Aug. 25 (RGBl. I 248) u. 15. Juli 27 (RGBl. I 179).

Zündwarensteuer G. v. 9. Juli 23 (RGBl. I 576), geändert 11. Aug. 
23 (RGBl. I 770), 21. Dez. 23 (RGBl. I 1238), 10. Aug. 25 (RGBl. I 248). 

Bon den Landessteuerges. für Preußen seien genannt: GewerbesteuerBo. 
v. 6. März 26 (GS. 149)/8. Mätz 27 (GS. 17). G., betr. die Besteuerung
des Gewerbebetriebes im Umherziehen v. 3. Juli 76 (GS. 247), geändert 
23. Dez. 96 (GS. 273), 4. Jan. 22 (GS. 1), 31. Juli 23 (GS. 367), 27. Sept. 
23 (GS. 464), 24. Rov. 23 (GS. 539), 18. Jan. 24 (GS. 40). G., betr. 
die Besteuerung des Wanderlagerbetriebs v. 27. Febr. 80 (GS. 174) in der 
Fassung d. G. v. 31. Juli 23 (GS. 361), Bo. v. 24. Nov. 23 (GS. 518), 
G. v. 14. April 25 (GS. 49).

Postgesetze: G. über das Postwesen v. 28. Okt. 71 (RGBl. 347), 
geändert 20. Dez. 75 (RGBl. 318), 20. Dez. 99 (RGBl. 715), 29. April 20 
(RGBl. 683), 13. Dez. 22 (RGBl. I 913), 18. März 24 (RGBl. I 297), 
5. Febr. 25 s(RGBl. I 10). Postordnung v. 22. Dez. 21 (RGBl. 1609), 

mehrfach geändert. G. über das Telegraphenwesen v. 6. April 92 
(RGBl. 467), geändert 7. März 08 (RGBl. 79), 11. Juli 21 (RGBl. 913), 

.3*
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3. Dez. 27 (RGBl. I 331). Delegraphenordnung ü. :K). Juni 26 (RPMBl. 
-147), mehrfach geändert. Postscheckges. in der Fassung v. 22. März 21 
(RGBl. 247), geändert 23. Okt. 23 (RGBl. I 988), 18. März 24. (RGBl. I
287). Postscheckordnung v. 7. April 2 t (RGBl. 459), mehrfach geändert. 
Rohrpostordnung v. 3().Mai 23 (RGBl. I 41), geändert 24. Mai 24 (RPMBl.
319). Anweisung für den Funktelegraphendienst v. 15. Juni 13 (ZBl. 619), 
mehrfach geändert. Fernfprechordnung v. 15. Febr. 27 (RPMBl. 65).

I 6. Das gegenwärtige Gesetz findet keine Anwmdung auf 
die Fischerei, die Errichtung und Verlegung von Apotheken, die 
Erziehung von Kindern gegen Entgelt, das Unterrichtswesen 
die advokatorische und Notariats-Praxis, den Gewerbebetrieb der
Auswanderungsunternehmer und Auswanderungsagenten, der
Bersicherungsunternehmer und der Eisenbahnunternehmungen 
die Befugnis zum Halten öffentlicher Fähren und die Rechts
verhältnisse der Schiffsmannschaften auf den Seeschiffen. — Auf 
das Bergwesen, die Ausübung der Heilkunde, dm Verkauf von 
Arzneimitteln, den Vertrieb von Lotterielosen und die Vieh
zucht findet das gegenwärttge Gesetz nur insoweit Anwendung, 
als dasselbe ausdrückliche Bestimmungen darüber enthält.

II Durch Kaiserliche Verordnung wird bestimmt, welche Apo
thekerwaren dem freien Verkehre zu überlassen sind.

§ 6 bezweckt nicht, den Begriff des Gewerbes abzugrenzen, bezüglich 
desselben vgl. zu § 1.

Fischerei: FischereiG. v. 11. Mai 16 (GS. 55), dazu G., betr. Sicherung 
der Bewirtschaftung von Fischgewässern v. 18. Juli 19 (GS. 140). Fischerei
ordnung v. 29. März 17 (LwMBl. 153), geändert 14. Febr. 25 (LwMBl. 95), 
27. Dez. 26 (LwMBl. 27 27). Bgl. a. BGB. § 960. Auch der Handel mit 
selbstgewonnenen Erzeugnissen der Fischerei fällt nicht unter die GO. Zum 
Berkaus im Umherziehen bedarf es keines Wandergewerbescheins, § 59 Abs. i 
Ziff. 1, vgl. a. § 42 b Abs. 3. Die unbefugte Gewinnung von Bernstein 
ist durck) G. v. 11. Febr. 24 (GS. 106) verboten.

Apotheken: Nur auf die Errichtung und Berleguug von 
dlpotheken findet die GO. nach § 6 keine Anwendung, wohl dagegen auf den 
Betrieb, OBG. v. 2. Nov. 05 48 297, vgl. im übrigen §§ 29, 40, 41 Abs. 2,
45,53,54,56 Abs. 2 Ziff. 9, 80 Abs. 1, § 105 b, §§ 117 Ziff. 1, 148 Ziff. 8, 151 
Abs. 2, 154 Abs. 1 GO. und ferner für Preußen: ApothekenbetriebsO. nebst 
Anlveisung für die amtliche Besichtigung der Apotheken u. 18. Febr. 02
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(MMBl. 63), geändert durch ME. v. 27. Aug. 03 (AtMBl. 332) — vgl. 
dazu OBG. 48 297 —, 15. Dez. 10 (MMBl. 11 2) und 13. Mätz 25 
iBMBl. 198). Der Apotheker ist nur zum Besitz einer Apotheke 
berechtigt, ME. v. 28. Juni 12 (MMBl. 220). Des weiteren siehe 
ME. v. 13. Juli 40 (MBl. 310) (Anlegung neuer Apotheken), ab
geändert durch ME. v. 16. Dez. 03 (MBl. 04 13), ME. betr. Personal
konzession f. Apothekengerechtigkeiten v. 5. Sept. 94 (MBl. 146), geändert 
durch ME. betr. Verlegung v. Apotheken v. 3. Jan. 13 (MMBl. 25) u. ME. betr. 
das Verfahren bei Verleihung neuer Apothekenkonzessionen v. 16. DH. 03 
(MMBl. 04 13), Verpachtung v. Apotheken ist unzulässig, ME. v. 21. Sept. 
86 (MBl. 198); Zweigapotheken sind baldmöglichst in Bollapotheken um
zuwandeln, ME. v. 13. April 12 (MMBl. 142); wegen des Anspruchs eines 
Apothekenbesitzers auf Entschädigung wegen Errichtung einer neuen Apotheke 
an demselben Orte RGZ. v. 29. Okt. 03 GArch. 4 179 u. OBG. v. 28. April 
io GArch. 10 219. Über Hausapotheken bei Gefangenenanstalten vgl. 
Bo. v. 1. März 26 (BMBl. 305); für die Sonntagsruhe in Apotheken gilt 
Art. 3 Bo. v. 5. Febr. 19 (RGBl. 176).

Erziehung von Kindern gegen Entgelt: Das Pflegekinder
wesen ist jetzt reichsrechtlich durch das Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt v. 
9. Juli 22 (RGBl. I 633) — mit EG. v. 9. Juli 22 (RGBl. I 647) und den 
Bo. über sein Inkrafttreten v. 6. Juli 23 (RGBl. I 554), 13. Aug. 23 (RGBl. I 
819) — Abschnitt III §§ 19—31 geregelt. Preußisches AusfG. v. 29. März 
24 (GS. 180), geändert 27. Dez. 26 (GS. 370).

Danach bedarf derjenige, der ein Pflegekind aufninunt, der vorherigen 
Erlaubnis des Jugendamtes. Unter Pflegekindern sind alle Kinder unter 
14 Jahren zu verstehen, die sich dauernd oder nur für einen Teil des Tages, 
jedoch regelmäßig, in fremder Pflege befinden, es sei denn, daß von twni= 
herein feststeht, daß sie unentgeltlich in vorübergehende Bewahrung ge
nommen werden. Im letzteren Fall genügt die Anmeldung beim Jugend
amt. Unter diese Bestimmungen fallen nicht Kinder, die bei Verwandten 
oder Verschwägerten bis zum 3. Grade verpflegt werden, es sei denn, daß 
diese entgeltlich, gewerbs- oder gewohnheitsmäßig Kinder in Pflege nehmen. 
Die Kinder unterstehen der Aufsicht des Jugendamtes, jedoch können sie 
von der Beaufsichtigung widerruflich befreit werden. Wer ein der Aufsicht 
unterstehendes Kind in Pflege hat, hat dessen Aufnahme, Abgabe, Woh
nungswechsel und Tod dem Jugendamt unverzüglich anzuzeigen. Bei 
Gefahr im Verzug kann das Jugendamt das Pflegekind sofort aus der Pflege
stelle entfernen und vorläufig anderweit unterbringen. Strafbestimmun
gen § 30.

Unterrichtswesen: vgl. § 35 Abs. 1 Nur soweit die Unterrichtsgesetz-
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gebung nicht Anwendung findet, besteht Gewerbefreiheit. Me privaten 
Schulen, die als Ersatz für öffentliche Schulen dienen, sind nach Art. 147 
der Reichsverfassung konzessionspflichtig, private Volksschulen sind nur 
unter den besonderen Voraussetzungen zuzulassen, private Vorschulen 
aufzuheben. Für private Schulen, die nicht als Ersatz für öffentliche Schulen 
dienen, verbleibt es beim geltenden Recht; vgl. für Preußen: § 3 ALR. II, 12; 
KabO. v. 10. Juni 34 u. MnJnstr. v. 31. Dez. 39 (GS. 135 u. MBl. 4). 
Für die einzelnen Unterrichtsarten bestehen folgende Sondervorschriften:

Privater gewerblicher und kaufmännisch er Fachunter
richt: 83et des Bundesrats v. 2. Aug. 17 (RGBl. 683): Zur Leitung und 
zum Betrieb einer privaten Fortbildungs- oder Fachschule, sowie zur gewerbs
mäßigen Erteilung von Privatunterricht in gewerblichen oder kaufmännischen 
Fächern bedarf es der Erlaubnis. Vgl. hierzu für Preußen ME. betr. gewerb
liche Prwatschulen und -lehrer v. 15. März 08 (HMBl. 67), 1. Mai 17 (HMBl. 
159), geändert 8.Juni 17 (HMBl. 173) und I.Juni 26 (HMBl. 157). Voraus- 
fetzung für Erteilung der Erlaubnis sind sittliche Zuverlässigkeit, Nachweis 
der Mittel und Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen, Versagungsgrund 
mangelndes Bedürfnis. Unterweisung von mehr als 5 Schülern wird als 
Prwatschule angesehen.

Der gleichen Genehmigungspflicht unterstehen in Preußen gemäß der 
Vo^ betr. die Ausdehnung der Best, der Bundesratsbek. v. 2. Aug. 17 auf 
weitere Unterrichtsfächer v. 5. Mai 19 (GS. 90), geändert 17. Juni 25 
(GS. 82): Der Theaterunterricht einschl. des Tanz- und Chorgesanguntec- 
richts für die Bühne, der Unterricht in den nach § 33a GO. konzessionspflich
tigen Darbietungen, Filmschauspielunterricht, Ausbildungsunterricht für 
mittlere und niedere Staats- und Gemeindebeamte, landwirtschaftlicher, 
forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Unterricht.

Tanzunterricht: Die Bo., betr. Ausdehnung der Best. d. Bundes
ratsbek. v. 2. Aug. 17 auf den Tanzunterricht v. 17. Juli 23 (GS. 486) ist 
rechtsungültig, da nach Ratifikation des Friedensvertrages auf Grund der 
Bundesratsermächtigung und hierzu ergangener Bo. keine neuen Rechts
vorschriften mehr erlassen werden können. Daher keine vorherige Erlaubnis 
zur gewerbsmäßigen Erteilung von Tanzunterricht erforderlich, sondern 
nur Einschreiten nach § 35 möglich OBG. v. 26. Febr. 25 OVG. 79 335. 

Kraftfahrunterricht: Bo., betr. die Ausbildung von Kraftfahrzeug« 
führem v. 1. März 21 (RGBl. 212), geändert 15. März 23 (RGBl. 169) 
und 21. Okt. 23 (RGBl. 988).

Luftfahrunterricht: § 6 b. Lustverkehrsges. v. 1. Aug. 22 (RGBl. 68), 
geändert 5. u. 6. Febr. 24 (RGBl. I 43, 42) und Bo. über Listenführung 
in der Luftfahrt v. 13. Juli 26 (RGBl. I 464).
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Musikunterricht: Für private Musiklehranstalten besteht Genehmi
gungspflicht, der Privatmusiklehrer bedarf eines Unterrichtserlaubnisscheines 
MC. v. 2. Mai 25 (UZBl. 158).

Außerhalb der Unterrichtsgesetzgebung unterfällt also der Unterricht im 
Turnen, Schwimmen, Reiten, Fahren usw. der GO. Wegen Kochschulen, 
Schneiderakademien u. ähnl., Soz. Praxis IX 49. Wegen der Musikschulen 
s. OBG. v. 11. Juli 12 u. 2. Jan. 13 GArch. 12 334 u. 13 128.

Advokatorische u. Notariatspraxis: RechtsanwaltsO. v. 1. Juli 
78 (RGBl. 177), mehrfach geändert, zuletzt 29. Juni 27 (RGBl. I 133). G. 
über die freiwillige Gerichtsbarkeit v. 21. Sept. 99 (GS. 249), Ab
schnitt VI „Amtsstellung der Notare". Patentanwaltschast gehört nicht 
hierzu. G. v. 21. Mai 00 (RGBl. 233). Bgl. auch zu § 1 und wegen 
der Rechtskonsulenten §§ 35 Abs. 3,38 Abs. 4,40 Abs. 2,148 Abs. 1 Ziff 4u.4a.

Der Gewerbebetrieb der Auswanderungsunternehmer u. Aus
wanderungsagenten ist in gewisser Weise beschränkt durch Artikel 322 
des Fnedensveitrages, im übrigen gemäß Art. 112 der RB., reichs
gesetzlich geregelt durch das G. über das Auswanderungswesen v. 9. Juni
97 (RGBl. 463) und die vom Bundesrat erlassene Bek. über den Geschäfts
betrieb der Auswanderungsunternehmer und Agenten v. 14. März 98 
(RGBl. 39) und v. 23. Aug. 03 (RGBl. 274) preuß. AusfB. v. 11. Febr.
98 (MBl. 35). Auch nichtgewerbl. Unternehmen werden hiervon betroffen, 
RGStr. v. 28. Jan. 10, 43 210. Im übrigen besteht zur Regelung der 
Rückwanderung und Auswanderung von Reichsdeutschen und deutsch
stämmigen Ausländern, wie für Einwanderung Reichsdeutscher, sowie 
von deutschstämmigen und deutschsprachigen Ausländern das ReichS- 
wanderungsamt. Nichtgewerbsmäßige Arbeitsnachweise, die nicht Arbeits
ämter und Landesarbeitsämter sind, sowie gewerbsmäßige Stellenvermtttler 
dürfen Arbeitnehmer nach dein Ausland nur vermitteln, wenn sie im Besitz 
einer besonderen Erlaubnis der Reichsarbeitsverwaltung oder der damit 
beauftragten ©teilen sind' vgl. § 67 des G. über Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung v. 16. Juli 27 (RGBl. I 187) und Bo. v. 4. Okt.23 
(RGBl. I 960) und 23. Juli 24 (RGBl. I 675), beide geändert durch Bo. 
v. 20. Sept. 27 (RGBl. I 302). Die gewerbsmäßige Erteilung von Aus- 
Iunft oder Rat über die Aussichten der Auswandemng, namentlich über 
die Lebens-, Arbeits- und Niederlassungsverhältnisse im Ausland ist unter
sagt, die nichtgewerbsmäßige konzessionspflichtig. Wer für die Anwerbung 
oder Vermittlung von Arbeitnehmern ins Ausland Bereits konzessioniert 
ist, braucht diese Erlaubnis nicht. Bgl. im übrigen auch über Auslands
siedlungen die Bo. gegen Mißstände im Answanderungswesen v. 14. Febr. 24 
(RGBl. I 107).



40 Gewerbeordnung.

Bersicherungsunternehmer: G. über die privaten Versicherung« 
Unternehmungen v. 12. Mat 01 (RGBl. 139), welches auch für alle Hilfs
kassen gilt, mehrf. geändert, zuletzt 29. Juni 27 (RGBl. I 133). Bgt. 
PrAAnw. v. 4. Mai 02 (MBl. 86) und MG. v. 30. Jan. 03 (MBl. 18) 
sowie die Veröffentlichungen des Reichsaufsichtsamtes für Privatversicherung, 
ferner $ 14 Abs. 2 (Verpflichtung der Feuerversicherungsagenten zur An 
zeige) und Bo. v. 5. Febr. 19 Art. 2 (RGBl. 176), wonach die Sonntags 
ruhebestimmungen auch für Versicherung-unternehmer gelten. Som G. über 
daS Mobtltarverstcherungswesen gelten noch daS Verbot der Doppel- und 
Überversicherung, die Buchführungspfltcht der Agenten und Überwachung 
der Brandgelderauszahlung. Zu „öffentlichen Feuerversicherungsanstalten" 
s. G. v. 25. Juli 10 (GS. 21).

Eisenbahnunternchmungen: Dazu gehören auch Straßenbahnen, 
Drahtseilbahnen usw., einschließlich des Betriebs der für die Förderung 
des Unternehmens von der Eisenbahnverwaltung eingerichteten Werkstätten, 
insbesondere der Reparaturwerkstätten und elektrischen Kraftstationen und 
eigener Regiebauten wie in der Rechtsprechung jetzt überwiegend angenommen 
wird, vgl. KG. v. 18. Okt. 04 GArch. 4 177, 15 542 und ME. v. 18. Febr. 
05 (HMBl. 44), 12. Aug. 07 (HMBl. 326) u. 15. Juni 12 (HMBl. 361). 
Die Übernahme der technischen Herstellung von Bahnkörpern sowie 
der Regiebau neuer Linien fällt nicht unter § 6, RGZ. v. 30. Dez. 82, 8 149. 
— Bestritten ist die Eigenschaft der sonstigen Hilfsbetriebe der Eisenbahnen, 
wie Bahnhofswirtschaften, Buchhandlungen, Warenautomaten.

Die Behandlung der Bahnhofswirtschaften und der Bahnhofsverlanfs 
stellen in gewerbepolizeilicher Beziehung regelt jetzt für Preußen der E. v. 
9. März 27 (HMBl. 81), für Bahnhöfe der Kleinbahnen einschl. der Straßen 
bahnen E. v. 14. Mai 27 (HMBl. 190).

Öffentliche Fähren: Das Halten von Fähren ist Staatsregal; 151ALR. 
II15. Nach H 45 u. 177 PrGO. v. 17. Jan. 45, die noch in Geltung sind, be
dürfen Fährmeister eine- BefähigungszeugntsseS der Regierung; vgl. ME. 
v. 29. März 04 (HMBl. 101). GArch. 3 538. Auf die Rechtsverhältnisse deS 
Personals der Fähren findet die GO. Anwendung, soweit nicht die Sec- 
mannSO. oder das BinnenschiffahrtsG. zur Anwendung kommen.

In Betreff der Rechtsverhältnisse der Schiffsmannschaften auf See
schiffen vgl. SeemannSO. v. 2. Juni 02 (RGBl. 175), abgeändert durch 
G. v. 23. März 03 (RGBl. 57) und v. 12. Mai 04 (RGBl. 167). Wegen 
der Stellenvermittelung für Schiffsleute s. § 53 G. über Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung v. 16. Juli 27 (RGBl. I 193). Im übrigen 
gelten für die Seeschiffahrt die Vorschriften der GO.; vgl. wegen der See-
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schifser, Seesteuerleute, Maschinisten der Seedampfschiffe und Lotsen auch 
§ 31 und wegen der Lotsen ferner § 34 Abs. 3.

Auf die Binnenschiffahrt (vgl. a. § 31 Ms. 3) findet die GO. mit 
beit im BinnenschiffahrtsG. v. 20. Mai 98 (RGBl. 868), geändert d. Art. IIIB 
Bo. v. 13. Dez. 23 (RGBl. I 1186) enthaltenen Modifikationen Anwendung, 
ebenso auf die Flößerei,- FlößerciG. v. 15. Juni 95 (RGBl. 341). Bgl. 
für Preußen dazu ME. v. 14. Jan. 96 (MBl. 33).

Bestimmungen, die auch für das Bergwesen gelten, vgl. in §§ 34 Abs. 3, 
105b Abs. 1, 105c—105t, 105h Abs. 2, 114a—119a, 134 Abs. 2, 135—139b, 
152, 154a; im übrigen gilt Landesrecht, vgl. ABG. v. 24. Juni 65 
(GS. 705), vielfach geändert, s. vorn unter Abkürzungen; über die Heil
kunde — deren gewerbsmäßige Ausübung, insbesondere auch für an
steckende Krankheiten, mit Ausnahme der Geschlechtskrankheiten, grund- 
sähltch freigegeben ist (§ 1) — in §§ 29 (s. auch die Anm. daselbst über Kur
pfuscherei und niederes Heilpersonal), 30, 40 53, 54, 56a, 80, 144 Abs. 2, 
147 Abs. 1 Ziff. 3, 148 Abs. 1 Ziff. 7a und 8; über Arzneimittel (s. 
unten zu Abs. 2) in §§ 6 Abs. 2, 35 Abs. 4, 56 Abs. 2 Ziff. 9, 80, 148 Abs. 1 
Ziff.7a U.8, im übrigen gilt Landesrecht; überLottertelose in §$35 (s.Anm. 
das.), 56 Abs. 2 Ziff. 5, 56a Ziff. 2, 56c, 148 Abs. 1 Ziff. 4 u. 7a — vgl. a. 
StGB. $$ 286 und 360 Ziff. 14, sowie $$ 7 bis 9 des G. über die AbzahluugS- 
geschäfte v. 16. Mai 94 (RGBl. 450), im übrigen Landesrecht; über die 
Viehzucht in §§ 56b Abs. 2 u. 3, 59 Abs. 1 Ziff. 1, 66, vgl. zu §30
u. GKG. III 56, VIII 63 GArch. 8 184; bezüglich der Privatkltniken von 
Speztalärzten vgl. GArch. 8 45; ErgBd. 424; bezüglich derZahntechniker 
GArch. 12 139 u. 516, 13 303. 14 143, 15 539, 16 268.

Auf das Preßgewerbe findet die GO. Anwendung, und zwar neben 
den sonst dafür geltenden Bestimmungen der Reichsgesetzgebung; G. über 
die Presse v. 7. Mai 74 § 4 (RGBl. 65). Bgl. unten §§ 14, 43, 56.

Abs. 2: Bgl. die BO., betr. den Verkehr mit Arzneimitteln v. 22. Okt. 01 
(RGBl. 380), geändert durch Bek. v. 1. £ft. 03 (RGBl. 281), 31. Marz 11 
(RGBl. 181), 18. Febr. 20 (RGBl. 253), 21. April 21 «RGBl. 490), 31. Juli 
22 (RGBl. I 710), 3. Jan. 23 (RGBl. I 68), 21. Juni 23 (RGBl. I 511, 
Berichtig. 634), 16. Rov. 23 (RGBl. I 1117), 9. Dez. 24 (RGBl. I 772), 
24. Dez. 24 (RGBl. I 966), 27. März 25 (RGBl. I 40). Tic zu § 4 erlassene 
Bck.v. 1. Lkt. 03 (RGBl. 281) ist geändert durch Bek. v. 29. Juli 07 (RGBl. 418),
v. 17. Dez. 07 (RGBl. 774) und 11. April 08 (RGBl. 146). Über Abgabe 
stark wirkender Arzneimittel Bek. v. 18. Dez. 26 (BMBl. 27 59). Ferner G., 
betr. Ausf. d. Internationalen Lpiumabkommens v. 23. Jan. 12, 30. Dez. 20 
(RGBl. 2102) geändert durch BO. v. 13. Juli 23 Art. IV (RGBl. I 700) 
und G. v. 21. März 24 (RGBl. I 290), AusfBest. v. 5. Juni 21 (RGBl. 638),
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Zusammenstellung der gerichtlichen Entscheidungen betr. den Vorkehr mit 
A^neimttteln im GArch.1 408, 5 18, 6 570, 7 369, 10 9 u.212, vgl. auch § 56. 

Das Inverkehrbringen von Mitteln oder Gegenständen, die zur Ver
hütung von Geschlechtskrankheiten dienen sollen, kann vom Ergebnis einer- 
amtlichen Prüfung abhängig gemacht und verboten werden. Bei zugelassenen 
Gegenständen können Vorschriften über das Aussteller!, Ankündigen oder 
Anpreisen getroffen werden: vgl. d. G. über die Bekämpfung der Gcscblechts- 
krankheiten v. 18. Febr. 27 (RGBl. I 61) § 13.

Strafvorschrift: § 367 Ziff. 3 StGB.

I 7. Vom 1. Januar 1873 ab sind, soweit die Landesgesetze 
solches nicht früher verfilzen, aufgehoben:
1. die noch bestehenden ausschließlichen Gewerbeberechtigungen, 

das heißt die mit dem Gewerbebetriebe verbundenen Be- 
rechtigungen, anderen den Betrieb eines Gewerbes, sei es 
int allgemeinen oder hinsichtlich der Benutzung eines ge
wissen Betriebsmaterials, zu untersagen oder sie darin zil 
beschränken;

2. die mit den ausschließlichen Gewerbeberechtigungen ver- 
bundenen Zwangs- und Bannrechte, mit Ausnahme der 
Abdeckereiberechügungen;

3. alle Zwangs- und Bannrechte, deren Aufhebung nach dein 
Inhalte der Berleihungsurkunde ohne Entschädigung zulässig 
ist;

4. sofern die Aufhebung nicht schon infolge dieser Bestim- 
mungen eintritt, oder sofern sie nicht auf einem Vertrage 
zwischen Berechtigten und Verpflichteten beruhen:
a) das mit dem Besitz einer Mühle, einer Brennerei oder 

Brenngerechtigkeit, einer Brauerei oder Braugerechtigkeit, 
oder einer Schankstätte verbundene Recht, die Konsu
menten zu zwingen, daß sie bei den Berechtigten ihren 
Bedarf mahlen oder schroten lassen, oder das Getränk 
ausschließlich von denselben beziehen (der Mahlzwang, 
der Branntweinzwang oder der Brauzwang);

b) das städtischen Bäckern oder Fleischern zustehende Recht, 
die Einwohner der Stadt, der Vorstädte oder der so-
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genannten Bannmeile zu zwingm, daß sie ihren Bedarf 
an Gebäck oder Fleisch ganz oder teilweise von jenen 
ausschließlich entnehmen;

5. die Berechtigungen, Konzessionen zu gewerblichm Anlagm 
oder zum Betriebe von Gewerben zu erteilen, die dem 
Fiskus, Korporationen, Instituten oder einzelnen Berecht- 
tigtm zustehen;

6. vorbehaltlich der an den Staat und die Gemeinde zu ent
richtenden Gewerbesteuern, alle Abgaben, welche fiir den 
Betrieb eines Gewerbes entrichtet werden, sowie die Be- 
rechtigung, dergleichen Abgaben aufzuerlegen.

Ob und in welcher Weise den Berechtigten fiir die vor- H 
stehend aufgehobenen ausschließlichen Gewerbeberechtigungm, 
Zwangs- und Bannrechte usw. Entschädigung zu leisten ist 
bestimmen die Landesgesetze.

Unter einem Zwangs- und Bannrecht versteht man die in bet Regel 
mit dem Besitz eines Grundstücks verbundene oder einem Gemeinwesen 
zustehende Befugnis, von den Einwohnern eines bestimmten Bezirks oder 
gewissen Klassen derselben zu verlangen, daß sie die Anschaffung gewisser 
Bedürfnisse oder die Anfertigung gewisser Arbeiten bei keinem anderen als 
dem Berechtigten bewirken, z. B. Wahlzwang, Bierzwang, Schmiedezwang. 
Vgl. RGZ. v. 8. Juli 97 39 147 (Beschluß der vereinigten Zivilsenate) unb 
v. 26. Jan. 00 JMBl. 01 64. Auch die nach dem Inkrafttreten des § 10 in 
den Bannbezirk eingetretenen Personen oder Gewerbetreibenden sind durch 
das fortbestehende Bannrecht gebunden. Bgl. auch §§ 8, 9,10 GO. und § 133 
ZustG. (Klage auf Entsch. beim BezAusschuß, Berufung an OBG.). Die 
Bestimmungen des § 7 finden auf die im 8 6 bezeichneten Gewerbe keine 
Anwendung. Für sie gilt das Landesrecht.

Landesgesetze: vgl. § 155 Abs. 1.
Beseitigt sind Privilegien, welche privatrechtlichen Charakter haben. Vor

rechte, welche aus Regalien und Monopolen fließen, und Beschränkungen 
polizeilicher Natur werden nicht berührt. Ferner gehören nicht hierher die 
Rechte aus Erfinderpatenten.

Ziff. 1 läßt die Realgewerbeberechtigungen bestehen, auch dort, wo 
sie mit einem ausschließlichen Rechte verbunden sind; vgl. §§ 10, 48. 

Ziff. 2, Abdeckerei: vgl. § 16 und das RG., vetr. die Beseitigung 
von Tierkadavern v. 17. Juni 11 (RGBl. 765) nebst AusfBest. v. 28. März
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12 (RGBl. 236), geändert 5. Mai 16 (RGBl. 361), bas im § 3 dem Landesrecht 
vorbehält, das Abdeckereiwesen einschl. des Betriebs der Anlage zur gewerbs
mäßigen Beseitigung oder Verarbeitung von Kadavern und tierischen Teilen 
in Abweichung von der GO. zu regeln; für Preußen G. v. 31. Mai 
53, betr. die Regulierung des Abdeckeretwesens (GS. 333), 17. Mrz 68 
(GS. 249) u. v. 17. Dez 72, betr. die Aufhebung und Ablösung der auf 
den Betrieb des Abdeckereigewerbes bezüglichen Berechtigungen (GS. 717), 
sowie die auf die Ablösung-grundsätze bezügliche Entscheidung des OBG. 
v. 22. Juni 05 47 343 und die ME. v. 13. Jan. u. 20. März 73 (BlBl. 15 u. 
68). — Über den Umfang des Privilegiums (kein Federvieh): KG. v. 10. Juli 
02 GArch. 2 207, ferner OBG. v. 21. Juni 06 GArch. 6 214; RGZ. v. 11. Nov. 
08 GArch. 9 31; ferner ME. v. 11. April 26 betr. Zuwiderhandlungen gegen 
die Vorschriften über die Ablieferung von Tierkadavern (LwMBl. 248). 

Ztff. 5 berührt die polizeilichen Konzessionen nicht: §§ 16, 29ff. GL. 
Ztff. 6: Umfang und Natur der unter diese Bestimmung fallenden 

Abgaben sind erschöpfend nicht zu bestimmen; vertragsmäßige Zinsen für 
Verkauf oder Verpachtung eines Rechts fallen nicht darunter, ebenso nicht 
Konzessionsabgaben aller Gewerbetteibenden gleicher Art an den Staat, 
auch nicht die von Berlagsbuchhändlern an die Bibliotheken zn entrichtenden 
Pflichtexemplare. OBG. v. 15. Dez. 99 36 434. Vgl. auch SächsOVG. v. 
2. Febr. 03 GArch. 3 18.

Gewerbesteuern: Steuern für den Betrieb eines Gewerbes; nicht 
Steuern zufolge des Betriebes, wie Lustbarkeitssteuern; der Name der betr. 
Steuer ist belanglos. Unter den Begriff der Gemeinde fallen auch die 
weiteren Kommunalverbände. Stempelgebühren, Sporteln u. dgl. sind nicht 
anfgehoben.

Zu Abs. 2: Die Entschädigungspflicht trifft nach gemeinem Recht in 
Ermangelung eines anderen Verpflichteten den Staat; RGZ. v. 13. Jan. 
83 12 1. In Preußen besteht ein Anspruch auf Entschädigung nur nach Maß
gabe der G. v. 17. Jan. 45 u. 17. März 68 (GS. 79 u. 249): OBG. v. 26. Nov. 
83 10 272.

Art. 74 EG. z. BGB. hält die landesgesetzltchen Vorschriften über Zwangs
rechte, Bannrechte und Realgewerbeberechtigungen — unbeschadet der §§ 7 
bis 10 GO. — aufrecht.

I 8. Von dem gleichen Zeitpunkt (§ 7) ab unterliegen, soweit 
solches nicht von der Landesgesepgebung schon früher ver
fügt ist, der Ablösung:
1. diejenigen Zwangs- und Bannrechte, welche durch die 

Bestimmungen des § 7 nicht aufgehoben sind, sofern
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die Verpflichtung aus Grundbesitz hastet, die Mtglieder 
einer Korporation als solche betrifft, oder Bewohnern 
eines Ortes oder Distrikts vermöge ihres Wohnsitzes 
obliegt;

2. das Recht, den Inhaber einer Schankstätte zu zwingen, 
daß er für seinen Wirtschastsbedarf das Getränk aus einer 
bestimmten Fabrikationsstätte entnehme.
Das nähere über die Ablösung dieser Rechte bestimmen die H 

Landesgesetze.
Vgl. §§ 7, 9, 10 u. Alim. dazu. Nach der Ausführung der Begründung 

ist der Zweck des § 8, die Ablösbarkeit der bezeichneten Rechte zu sichern, da- 
gegen sollte ein Zwang zur Ablösung nicht aufgestellt werden. Wo daher 
der letztere nicht landesgesetzlich ausgesprochen ist, kann das Verhältnis durch 
die Beteiligten fortgesetzt werden. RGZ. v. 16. Nov. 91 28 122.

Der Ablösung unterliegen nicht die auf Vertrag beruhenden Zwangs
und Bannrechte: ein Teil ist aufgehoben (§ 7 Abs. 1 Ziff. 2), ein Teil von der 
Aushebung ausgeschlossen (§ 7 Abs. 1 Ziff. 4).

Haftung auf Grundbesitz: über die Ablösbarkeit der mit Rücksicht 
auf die Person deS Verpflichteten ihrer Dauer nach begrenzten Rechte vgl. 
RGZ. v. 28. Okt. 04 GArch. 4 530 u. KG. v. 10. April 12 GArch. ErgBd. 66. 

Wegen dinglich gesicherter Verpflichtung zum Bierbezug vgl. RGZ. v.
29. Mai 06 63 333.

Landesgesetze: vgl. § 155 Abs. 1.

9. Streitigkeiten darüber, ob eine Berechtigung zu den durch l 
die §§ 7 und 8 aufgehobenen oder für ablösbar erklärten 
gehört, sind im Rechtswege zu entscheiden.

Jedoch bleibt den Landesgesetzen Vorbehalten, zu bestimmen, 11 
von welchen Behörden und in welchem Verfahren die Frage 
zu entscheiden ist, ob oder wie weit eine auf einem Grundstiicke 
hastende Abgabe eine Grundabgabe ist, oder fiit den Betrieb 
eines Gewerbes entrichtet werden mnfe.

Vgl. §§ 7, 8, io.
Zu Abs. 1: Rechtsweg ist der Zivilrechtsweg.
Zu -lbs. 2: Dem Oberlandeskulturgericht in Berlin ist die Entscheidung 

m einziger Instanz über die gewerbliche Natur der Mühlenabgaben (G. v. 
11. März 50 § 3 — GS- 116) und über die gewerbliche Natur von Grund«
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abgaben (G. v. 17. März 68 §§ 4 u. 50 — GS- 249) übertragen: G., betr. 
das Verfahren in Auseinandersetzungssachen in der Fassung der Bek. v. 10. Okt. 
99 § 2 (GS. 403) u. G., betr. die auf Mühlengrundstücken haftenden Real
lasten v. 11. März 50 § 3 (GS-140). Über die für die Entscheidung dieser 

Frage maßgebenden Grundsätze vgl. OTr. v. 15. Febr. 47 14 104—141.

I 1H. Ausschließliche Gewerbeberechtigungen oder Zwangs- und 
Bannrechte, welche durch Gesetz ausgehoben oder für ablösbar 
erklärt worden sind, können fortan nicht mehr erworben 
werden.

II Realgewerbeberechügungen dürfen fortan nicht mehr be
gründet werden.

Vgl. §§ 6-9, 48.
Nach Abs. 1 ist die Begründung neuer Privilegien durch Vertrag und 

Verjährung, aber auch durch Verleihung ausgeschlossen, selbst die Begründung 
auf Bestimmte Zeit. Dagegen sind bestehende vertragsmäßige Rechte nicht 
alle beseitigt; vgl. zu § 8. Die Übertragung vertragsmäßiger Rechte an 
andere ist nicht untersagt. Über die Zulässigkeit vertragsmäßiger Be
schränkungen (Konkurrenzklauseln) vgl. HGB. §§ 74—76, BGB. §§ 134,
138, GO. § 133f, RGZ. v. 27. Mai u. 6. Dez. 02 GArch. 2 12 u. RGZ. 
53 154.

Auch bestehende Realrechte sind nicht beseitigt, vgl. Art. 74 EG. z. BGB. 
Sie haben indes nur noch für solche Gewerbe Bedeutung, welche im Kon
zessionswege Beschränkungen ausgesetzt sind; vgl. namentlich § 33. Solche 
Realschankgerechtigkeiten bedürfen nicht der Verlautbarung im Grundbuch. 
Die Übertragbarkeit (auch Teilbarkeit) und das Erlöschen von Realrechten 
richten sich nach den landesgesetzlichen Bestimmungen, ebenso die Zuständigkeit 
und das Verfahren bei Streitigkeiten. In Preußen besteht Übertragbarkeit 
und ist der Rechtsweg bei Streitigkeiten nicht ausgeschlossen. RGZ. v. 21. April 
86 15 142.

Durch Kartelle, Ringe oder Trusts werden „ausschließliche Gewerbe
berechtigungen" im Sinne des § 10 nicht geschaffen, ebensowenig durch Ge
meindebetriebe, die auf dem betr. Gebiete (z. B. Müllabfuhr) den Betrieb 
durch Privatpersonen tatsächlich unmöglich machen, RGZ. v. 26. Febr. 14 
GArch. 13 558. Das gleiche gilt von elektrischen Überlandzentralen RGZ. 
v. 13. April 12 79 224. Die Rechtswirksamkeit solcher Verträge richtet sich 
nach dem allgemeinen Recht, vgl. a. zu §§ 100q und 152.

Die Eintragung einer ausschließlichen Bierbezugslast als Reallast ist un
gültig, RGZ. v. 28.- Okt. 04 59 109.
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11. Das Geschlecht begründet in Beziehung auf die Be
fugnis zum selbständigen Betrieb eines Gewerbes keinen Unter
schied.

Ausnahmen bezüglich der Hebammen (§ 30 Abs. 3) und des Hausier
handels weiblicher Personen (§ 60b). Außerdem findet die Vorschrift nur 
auf diejenigen Gewerbe Anwendung, für welche die Bestimmungen der GO. 
gelten.

Die Befugnis der Ehefrauen zum Gewerbebetrieb ist in gewerbe
polizeilicher Beziehung keine andere als die der übrigen Frauen, dagegen 
ist die ehemännliche Zustimmung von Einfluß auf die Kreditverhältnisse der 
Gewerbefrauen und die Mithaftung des Ehemannes.

Wegen der Stellvertretung vgl. § 45, wegen der Rechte der Witwen 
§ 46, und bezüglich der den Witwen von Jnnungsmitgliedern als solchen 
zustehenden Rechte § 87a Abs. 3.

11L. Betreibt eine Ehefrau, für deren giiterrechtliche Ver- I 
hältnisse ausländische Gesetze maßgebend sind, im Jnlande 
selbständig ein Gewerbe, so ist es auf ihre Geschäftsfähigkeit 
in Angelegenheiten des Gewerbes ohne Einfluß, daß sie Ehe
frau ist.

Soweit die Frau infolge des Güterstandes in der Ver- II 
fügung über ihr Vermögen beschränkt ist, finden die Vor
schriften des § 1405 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung. 
Hat die Frau ihren Wohnsitz nicht im Jnlande, so ist der 
Einspruch des Mannes gegen den Betrieb des Gewerbes und 
der Widerruf der erteilten Einlvilligung in das Güterrechts
register des Bezirkes einzutragen, in welchem das Gewerbe 
betrieben wird.

Betreibt die Frau das Gewerbe mit Einwilligung des m 
Mannes oder gilt die Einwilligung nach § 1405 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs als erteilt, so haftet für die Ver
bindlichkeiten der Frau aus dem Gewerbebetrieb ihr Vermögen 
ohne Rücksicht auf die dem Manne kraft des Güterstandes 
zustehenden Rechte; im Falle des Bestehens einer ehelichen 
Gütergemeinschaft haftet auch das gemeinschaftliche Vermögen.

Vgl. Anm. zu § 11.
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Der § 1405 des BGB. lautet:
„Erteilt der Mann der Frau die Einwilligung zum selbständigen Betrieb 

eines Erwerbsgeschäfts, so ist seine Zustimmung zu solchen Rechtsgeschäften 
und Rechtsstreitigkeiten nicht erforderlich, die der Geschäftsbetrieb mit sich 
bringt. Einseitige Rechtsgeschäfte, die sich auf das Erwerbsgeschäft beziehen, 
sind der Frau gegenüber vorzunehmen.

Der Einwilligung des Mannes in den Geschäftsbetrieb steht es gleich, 
wenn die Frau mit Wissen und ohne Einspruch des Mannes das Erwerbs
geschäft betreibt.

Dritten gegenüber ist ein Einspruch und der Widerruf der Einwilligung 
nur nach Maßgabe des § 1435 wirksam." D. h. bei Eintragung ins Güter
rechtsregister oder Kenntnis des Dritten.

I 12. Hinsichtlich des Gewerbebetriebs der juristischen Personen 
des Auslandes bewendet es bei den Landesgesetzen.

II Diejenigen Beschränkungen, welche in betreff des Gewerbe
betriebs für Personen des Soldaten- und Beamtenstandes sowie 
deren Angehörige bestehen, werden durch das gegenwärtige 
Gesetz nicht berührt.

Vgl. jetzt BGB. §§ 23, 54, EG. z. BGB. Art. 10, HGB. §§ 201 Abs. 5,
320 Abs. 3.

Landesgesetze: vgl. § 155 Abs. 1. Für Preußen vgl. § 18 Abs. 1 
der GO. vom 17. Jan. 45 (GS. 41); diese Bestimmung in der durch 
G. v. 22. Juni 61 GS. 441 abgeänderten Fassung ist jetzt durch G. v. 
29. Juni 14 (GS. 37) auf den ganzen Umfang der Monarchie anwendbar 
erklärt. Nach jener Bestimmung dürfen juristische Personen des Aus
landes, soweit nicht durch die Staatsverträge ein anderes bestimmt ist, 
ein stehendes Gewerbe nur mit Erlaubnis der Ministerien betreiben. Die 
Frage, ob es sich um stehendes Gewerbe einer juristischen Person des Aus
landes oder um einen selbständigen Agenten im Jnlande handelt, unterfällt 
auch ministerieller Entscheidung, OBG. v. 10. Juli 12 GArch. 12 227. Wegen 
Beförderung von Auswanderern durch Ausländer vgl. außerdem G. über das 
Auswandemngswesen v. 9. Juni 97 (RGBl. 463) §§ 2 u. 4 und wegen der 
ausländischen Versicherungsunternehmungen G. v. 12. Mai 01 (RGBl. 139), 
geändert 20. Dez. 11 (RGBl. 985), 24. Okt. 17 (RGBl. 973), 29. April 20 
(RGBl. 1433), 30. Dez. 21 (RGBl. 22 I 42), 19. Juli 23 (RGBl. I 684),
15. Juli 26 (RGBl. I 411), Abschn. VI (RGBl. 139), wegen des Bergwerks
betriebs ausländischer juristischer Personen und Geschäftsbetrieb außer
preußischer Gewerkschaften s. G. v. 23. Juni 09 (GS. 619).
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Des Soldaten- oder Beamtenstandes: vgl. inbctr. der Angehörigen 
der Reichswehr § 31 des Reichswehr^, v. 23. März 21 (RGBl. 329) § 31: 
Sie bedürfen der Genehmigung ihrer Vorgesetzten zum Betrieb eines Ge
werbes für sich, innerhalb der Dienstgebäude auch für die Hausstandsmit
glieder, sowie zur Übernahme einer mit einer Vergütung verbundenen Neben
beschäftigung. Für Militärbeamte bleiben die Bestimmungen des § lfi 
des ReichsbeamtenG. unberührt. 3« betreff der Reichsbeamten $ 16 
des G., betr. die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten v. 31. März 73 lRGBl. 
r.l) in der Fassung der 9cf. v. 18. Mai 07 (RGBl. 245), geändert 23. März 21 
(RGBl. 329), 21. Juli 22 (RGBl. 1 590), 16. Mai 23 (RGBl. I 295), 18. Juni 
23 (RGBl. I 385), 17. Juli 23 (RGBl. I 683), 27. Lkt. 23 (RGBl. I 999), 
18. Febr. 24 (RGBl. 31), 4. Aug. 25 (RGBl. I 181) (die PersonalAbbauBo. 
sind inzwischen mehrfach geändert). Hiernach darf kein Reichsbeamter 
ohne Genehmigung der obersten Reichsbehörde ein Gewerbe betreiben, 
noch in den Borstand, Verwaltung»- oder Aufsichtsrat einer auf Erwerb 
gerichteten Gesellschaft etntreten. Tie Genehmigung darf nicht erteilt werden, 
wenn die Stelle mittelbar oder unmittelbar mit einer Vergütung verbunden 
ist und ist jederzeit widerruflich. Auf Wahlkonsuln, in den einstweiligen Ruhe
stand versetzte Beamte, auf die nichtständigen Mitglieder des Patentamts 
(S 13 des PatentG. v. 7. April 91) finden diese Beschränkungen keine An
wendung.

Für die preußischen Beamten gilt § 19 der GO. v. 17. Jan. 45 (GS. 44), 
wonach sie zum Bettiebe eines Gewerbes ihrerseits u. seitens ihrer Ehefrau 
der Erlaubnis der vorgesetzten Dienstbehörde bedürfen; außerdem § 1 des 
G. v. 10. Juni 74 (GS. 244), betr. BeteUigung der Staatsbeamten an Aktien», 
Kommandit- u. BergwerksgeseUschaften, u. H4)!E. v. 30. Dez. 13 (HMD!. 
14 2) gegen den Warenhandel der Staatsbeamten. Vgl. auch Richtlinien 
des RM. d. F. über Musikausübung durch Reichsbeamte v. 5. Aug. 27 
(RMBl. 351). Beschränkt sind ferner die Bolksschullehrer hinsichtlich des 
Schank-, des Auktionatorengewerbes und der Übernahme ausländischer 
Versicherungsagenturen.

13. Von dem Besitze des Bürgerrechts soll die Zulassung I 
zum Gewerbebetrieb in keiner Gemeinde und bei feinem Ge
werbe abhängig sein.

Nach dem begonnenen Gewerbebetrieb ist, soweit dies in II 
der bestehenden Gemeindeverfaffung begründet ist, der Gewerbe
treibende auf Verlangen der Gemeindebehörde nach Mlaus 
von drei Jahren verpflichtet, das Bürgerrecht zu erwerben. ES 

Gewerbeordnung. 21. Ausl. 4
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darf jedoch in diesem Falle von ihm das sonst vorgeschriebene 
oder übliche Bürgerrechtsgeld nicht gefordert und ebenso nicht 
verlangt werdm, daß er sein anderweit erworbenes Bürger
recht aufgebe.

Zu vgl. Art. 111 der RB.

Titel II.
Stehender Gewerbebetrieb.

I. Allgemeine Erfordernisse.
I 14. Wer den selbständigen Betrieb eines stehenden Ge

werbes anfängt, muß der für den Ort, wo solches geschieht, 
nach dm Landesgesetzen zuständigen Behörde gleichzeitig Anzeige 
davon machm. Diese Anzeige liegt auch demjenigen ob, 
welcher zum Betrieb eines Gewerbes im Umherziehen (Titel III) 
befugt ist.

II Außerdem hat, wer Versicherungen für eine Mobiliar- oder 
Jmmobiliar-Feuerversicherungsanstalt als Agent oder Unteragent 
vermitteln will, bei Uebernahme der Agentur, rmd derjenige, 
welcher dieses Geschäft wieder aufgibt, oder welchem die 
Versicherungsanstalt den Auftrag wieder entzieht, innerhalb der 
nächsten acht Tage der zuständigm Behörde seines Wohnorts 
davon Anzeige zu machm. Buch- und Steindrucker, Buch- 
und Kunsthändler, Antiquare, Leihbibliothekare, Inhaber von 
Lesekabinetten, Verkäufer von Druckschriften, Zeitungm und 
Bildern haben bei der Eröffnung ihres Gewerbebetriebs das 
Lokal desselben sowie jeden späteren Wechsel des letzteren 
spätestens am Tage seines Eintritts der zuständigen Behörde 
ihres Wohnorts anzugeben.

Selbständiger Gewerbetreibender ist im allgemeinen derjenige, 
welcher eine gewerbliche Tätigkeit auf eigene Rechnung und unter eigener 
Verantwortlichkeit ausübt oder durch andere ausüben läßt. RGSt. v. 4. März 
81 3 419, KG. v. 11. Febr. 92 12 303, jedoch ist die Frage, ob eine mit körper
licher Arbeit beschäftigte Person als unselbständiger Arbeiter oder selbständiger
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Unternehmer zu betrachten ist, jedenfalls im gesamten Bereich der Arbeiter
versicherung nicht nach den rechtlich formalen, sondern nach den tatsächlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen zu entscheiden. Nicht selbständig ist der 
Stellvertreter und der gewerbliche Arbeiter. Wegen des Begriffs „gewerb
licher Arbeiter" und der Stellung der Zwischenmeister, Unterakkordanten, 
Kolonnenführer u. dgl. siehe zu § 105.

Zu den selbständigen Gewerbetreibenden werden in der Regel auch 
die Hausgewerbetreibenden zu rechnen sein, die in eigener Betriebs
stätte für Rechnung anderer Gewerbetreibender mit der Herstellung oder 
Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden und die, wenn auch 
wirtschaftlich abhängig, doch im Gegensatze zu den sog. Heimarbeitern 
persönlich selbständig sind. Dagegen fallen die Heimarbeiter, die in 
festem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, nicht unter § 14, 
sondern sind gewerbliche Arbeiter. Über die Begriffe: stehendes Gewerbe, 

Hausgewerbetreibender und Heimarbeiter vgl.GArch. 18 22 u. OBG.25 345. 
In bezug auf das Verbot des Trucksystems sind Hausgewerbetreibende und 
Heimarbeiter den Arbeitern gleichgestellt (§ 119b), ebenso in den Fällen 
des § 125. Wegen der Zugehörigkeit zur Zwangsinnung s. § 100k.

Bezüglich der Handelsagenten, die selbständige Gewerbetreibende sind, 
vgl. §§ 84 ff. HGB.

Unter den Begriff des stehenden Betriebes fallen alle Betriebs
formen, die nicht Betrieb im Umherziehen oder Marktverkehr sind (§ 55), 
OTr. v. 2. März 71, MBl. 151 u. JMBl. 119. Eintritt in einen vorhandenen 
Betrieb oder Verlegung in andern Ort gilt als Anfang des Betriebes.

Die Anzeige ist beim „Anfängen" eines Gewerbebetriebes zu machen,' 
das liegt auch vor, wenn jemand ein bereits betriebenes Geschäft übernimmt, 
auch bei der Witwe (§46), oder sein Geschäft an einen andern Ort verlegt. 
Die Anzeige ist in Preußen bei dem Gemeindevorstand, im Fall des Abs. 2 
bei der Ottspolizeibehörde zu machen (AA. v. 1. Mai 04 Ziff. 7); sie ist immer 
zu machen, auch wenn es noch einer besonderen Genehmigung (§§ 16, 24, 
29,33,34, 36, 37, 39) oder Anzeige (oben Abs. 2 u. § 35) bedarf' insbesondere 
auch — und mehr soll Satz 2 in Abs. 1 nicht sagen —- dann, wenn derjenige, 
welcher den Wandergewerbeschein nach § 55 besitzt, einen stehenden Betrieb 
nebenbei anfangen will. Die Schlußbestimmung ist durch das G. über die 
Presse v. 7. Mai 74 (RGBl. 65) nicht berührt.

Abbruch und Stillegung von Betrieben ist beschränkt durch die 
Bo. v. 8. Nov. 20 (RGBl. 223), geändert 15. Okt. 23 (RGBl. I 983). Die 
Unternehmer und Letter gewerblicher Betriebe i. S. des § 105 b Abs. 1 GO. 
und Betriebe des Verkehr sgewerbes mit hi der Regel mindestens 20 Arbett- 
nehmern mit Ausnahme des Reichs und der Länder sind verpflichtet, bei 

4*
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Abbruch oder Stillegung Anzeige an die von der Landeszentralbehörde be
stimmten Behörden (in Preußen den Regierungspräsidenten) zu machen. 
Ausnahmen, wenn behördliche Anordnung oder Zustimmung oder lediglich 
Aussperrung vorliegt. Wartezeit nach Erstattung der Anzeige bei Abbruch 
6, bei Stillegung 4 Wochen. Während der Wartezeit Recht amtlichen Ein
griffs zur Aufrechterhallung und Wetterführung des Betriebes durch Be
schlagnahme als vorläufige und Enteignung zugunsten dec- Landesfickuc 
oder eines dritten Erwerbers als endgültige Maßnahme.

Zu Abs. 2: wegen der Verftcherungsunternehmungen vgl. zu 
§ 6 u. G. v. 12.Mai 01 (RGBl. 139), mehrfach geändert. Die Anzeigepflicht 
liegt Feuerversicherung-agenten auch dann ob, wenn die Agentur für sie nur 
ein Nebengeschäst des Handelsgewerbe- bildet.

Als Lokal des Preßgewerbes gilt sowohl die Aufbewahrungs- wie die 
BertriebSstätte der Druckschriften, KG. v. 9. Dez. 80 1 182. Auch Ansichtspost
karten und Photographien sind Bilder; stehe GArch. 2 380. Die zum Ver
triebe von Druckschriften benutzten Automaten sind als buchhändlerische 
BerkaufSstätten im Sinne des § 14 zu betrachten und unterliegen mithin 
der Anzeigepfllcht; ME. v. 8. Juli 91 (MBl. 150), vgl. auch zu § 41a. 

Strafvorschrift: zu Abs. 1 in § 148 Abs. 1 Ztff. 1, zu Abs. 2 tu § 148 
Abs. 1 Ziff. 2 u. 3.

I 15. Die Behörde bescheinigt innerhalb dreier Tage den 
Empfang der Anzeige.

Die Fortsetzung des Betriebs kann polizeilich verhindert 
werden, wenn ein Gewerbe, zu dessen Beginn eine besondere 
Genehmigung erforderlich ist, ohne diese Genehmigung be- 
gonnm wird.

Die Fottsetzung des Betttebes der freien Gewerbe, auch derjenigen, die 
besonderer Anzeigepfltcht unterliegen, kann nicht verhindert werden wegen 
unterlassener Anzeige. Uber die Att des Zwang-, der sich nach Landesrecht 
(für Preußen stehe LBG. §§132 ff.) bestimmt, vgl. OBG. v. 9. April 79 5 278 
u. v. 19. Mat 97 32 290. Hiernach kann die Polizei die unbefugte Fottsetzung 
eine- konzession-pflichtigen aber nicht konzessiontetten Bettieb- nicht durch 
Strafen verhindern, weil § 147 Ziff. 1 bereit- die unbefugte Fottsetzung des 
Gewerbe- unter Sttafe stellt, sie kann nur unmittelbaren Zwang anwenden 
(ME. v. 25. Nov. 84; MBl. 262); vgl. auch zu § 147 BGB. Die Schließung 
einer Schankwittschaft kann jedoch nicht erfolgen, weil der Witt prtvatrechUtch 
lein Verfügung-recht über die Schankräume hat, OBG. v. 30. Okt. 02 GArch. 
2 382.

Vgl. a. § 14 und AA. Ztff. 8—10.
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15 «. Gewerbetreibende, die einen offenen Laden haben oder I 
Gast- oder Schankwirtschast betteiben, sind verpflichtet, ihren 
Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vor
namen an der Außenseite oder am Eingänge des Ladens oder 
der Wirtschaft in deutlich lesbarer Schrift anzubringen.

Kaufleute, die eine Handelsfirma führen, haben zugleich IT 
die Firma in der bezeichneten Weise an dem Laden oder der 
Wirtschaft anzubringen; ist aus der Firma der Familienname 
des Geschäftsinhabers mit dem ausgeschriebenen Vornamen 
zu ersehen, so genügt die Anbringung der Firma.

Auf offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften III 
und Kommanditgesellschaften auf Aktien finden diese Vorschriften 
mit der Maßgabe Anwendung, daß für die Namen der per
sönlich haftenden Gesellschafter gilt, was in betteff der Namen 
der Gewerbetreibenden bestimmt ist.

Sind mehr als zwei Beteiligte vorhanden, deren Namen iv 
hiernach in der Aufschrift anzugeben wären, so genügt es, 
wenn die Namen von zweien mit einem das Vorhandensein 
weiterer Beteiligter andeutenden Zusatz ausgenommen werden. 
Die Polizeibehörde kann im einzelnen Falle die Angabe der 
Namen aller Beteiligter anordnen.

Durch Ms. 1 werden besonders die Minderkaufleute des § 4 HGB. be
troffen; auch die ftrmenführenden Bollkaufleute des Ms. 2 sind nur dann zur 
Namensangabe verpflichtet, wenn sie offenen Laden oder Wirtschaft haben. 
Im übrigen werden die Bestimmungen des HGB. über die Handelsfirmen 
hierdurch nicht berührt.

Zu Abs. 1: Offener Laden: darunter sind BerkaufStäden zu 
verstehen, d. h. Räume, in welchen Waren an das Publikum zum Mitnehmen 
verkauft werden, keineswegs aber alle dem Publikum zugänglichen Räume, 
in denen Geschäfte abgeschlossen werden; so nicht Kontore von Großkauf- 
leuten, bloße Warenlagerplätze, kaufmännische Auskunftsbüros; vgl. KG. 
v. 10. Dez. 00 u. 11. Dez. 02 GArch. 1 415 u. 2 385, sowie GArch. 8 201. 
Familiennamen und Dornamen: Nur die Anbringung der korrekten 
Namen genügt dem § 15a, OLG. Posen v. 21. Febr. 01 GArch. 2 387. 
Dgl. dazu besonders OLG. Marienwerder v. 21. Nov. 03 GArch. 3 539; 
die Anbringung muß auch erhalten werden, GArch. 3 200.
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Polizeibehörde: § 155 Abs. 2. In Preußen die Ortspolizeibehörde, 
AA. Ztff. 5. Die Rechtsmittel gegen die polizeilichen Anordnungen richten 
sich rrach Landesrecht; in Preußen findet § 127 LBG. Anwendung. 

Strafvorschrift in § 148 Abs. 1 Ziff. 14.

II. Erfordernis besonderer Genehmigung.
1. Anlagen, welche einer besonderen Genehmigung 

bedürfen.
I 16. Zur Errichtung von Anlagen, welche durch die örtliche 

Lage oder die Beschaffenheit der Betriebsstättc für die Besitzer 
oder Bewohner der benachbarten Grundstücke oder für das 
Publikum überhaupt erhebliche Nachteile, Gefahren oder Be
lästigungen herbeiführen können, ist die Genehmigung der nach 
den Landesgesetzen zuständigen Behörde erforderlich.

Es gehören dahin:
I I Schießpulverfabriken, Anlagen zur Feuerwerkerei imb zur 

Bereitung von Zündstoffen aller Art, Gasbereitungs- und Gas - 
bewahrungsanstaltm, Anstalten zur DeMation von Erdöl, 
Anlagen zur Bereitung von Braunkohlenleer, Steinkohlenleer 
und Koks, sofern sie außerhalb der Gewinnungsorte des Materials 
errichtet werden, Glas- und Rußhütten, Kalk-, Ziegel- und 
GipSöfen, Anlagen zur Gewinnung roher Metalle, Röstöfen, 
Metallgießereien, sofern sie nicht bloße Tiegelgießereien sind,
Hammerwerke, chemische Fabriken aller Art, Schnellbleichen, 
Firnißsiedereien, Stärkefabriken, mit Ausnahme der Fabriken 
zur Bereitung von Kartoffelstärke, Stärkesyrupsfabriken, Wachs- 
tuch-, Darnisaiten-, Dachpappen- und Dachfilzfabriken, Leim-,
Tran- und Seifensiedereien, Knochenbrennereim, Knochen- 
darren, Knochmkochereien rmd Knochcnbleichm, ZubereitungS - 
anstalten für Tierhaare, Talgschmelzm, Schlächlereim, Ger
bereim, Abdeckereien, Poudrettm- und Düngpulverfabrikm, 
Stauanlagm für Wassertriebwerkc (§ 23), Hopsen-Schwefel- 
dörrm, Asphaltkochereien iinb Pechsiedereim, soweit sie außer
halb der Gewinnungsorte des Materials errichtet werden,
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Strohpapierstoffabriken, Darmzubereitungsanstalten, Fabriken, 
in welchen Dampfkessel oder andere Blechgefäße durch Vernieten 
hergestellt toerben, Kalifabriken und Anstalten zum Imprä
gnieren von Holz mit erhitzten Teerölen, Kunstwollefabriken, 
Anlagen zur Herstellung von Zelluloid und Dägrasfabriken, 
die Fabriken, in welchen Röhren aus Blech durch Vernieten her
gestellt werden, sowie die Anlagen zur Erbauung eiserner 
Schiffe, zur Herstellung eiserner Brücken oder sonstiger eiserner 
Baukonstruktionen, die Anlagen zur Destillation oder zur Ver
arbeitung von Teer und von Teerwasser, die Anlagen, in welchen 
aus Holz oder ähnlichem Fasermaterial aus chemischem Wege 
Papierstoff hergestellt wird (Zellulosefabriken), die Anlagen, in 
welchen Albuminpapier hergestellt wird, die Anstalten zum 
Trocknen und Einsalzen ungegerbter Tierfelle sowie die Ber- 
bleiungs-, VerzinnungS- und Verzinkungsanstallen, die An
lagen zur Herstellung von Gußstahlkugeln mittels Kugel
schrotmühlen (Kugelfräsmaschinen), die Anlagen zur Herstellung 
von Zündschnüren und von elektrischen Zünberu.

Das vorstehende Verzeichnis kann, je nach Eintritt ober 111 
Wegfall ber im Eingänge gebachten Voraussetzung, burch Be
schluß des Bunbesrats, vorbehaltlich ber Genehmigung bes nächst- 
folgenben Reichstags, abgeänbert werben.

DaS ursprüngliche Verzeichnis wurde durch Einbeziehung folgender tn 
alphabetischer Reihenfolge aufgeführter Anlagen und Fabriken erweitert, 
hinsichtlich deren der Beschluß deS Bundesrat- mit dem ersten, die Genehmigung 
des nächstfolgenden Reichstag- mit dem zweiten Datum publiziert ist: Al
buminpapier 16. Juni 86 (RGBl. 204), 5. Jan. 87 (RGBl. 4); Asphaltkocherci 
20. Juli 73 (RGBl. 299), 2. März 74 (RGBl. 19); Blechgefäßvernietung 
20. Juli 73 (RGBl. 299), 2. März 74 (RGBl. 19); Blechröhrenvernietung 
12. Juli 84 (RGBl. 118), 4. Jan. 85 (RGBl. 2); Zelluloid 12. Juli 82 (RGBl. 
123), 21. April 83 (RGBl. 33); Zellulose 15. Febr. 86 (RGBl. 28), 1. April 
86 (RGBl. 68); Dampfkesselvernietung 20. Juli 73 (RGBl. 299), (Gesetz); 
Darmzubereitung 20. Juli 73 (RGBl. 299), (Gesetz); TLgras 23. Dez. 82 
(RGBl. 141), 21. April 83 (RGBl. 33); elektrische Zünder 31. Okt. 99 (RGBl. 
664), 28. Dez. 99 (RGBl. 727); Eisenbau f. Schiffe, Brücken usw. 12. Juli 
84 (RGBl. 118), 4. Jan. 85 (RGBl. 2); Gußstahlkugeln 9. Febr. 98 (RGBl.
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27), 5. April 98 (RGBl. 161); Holzimprägnierung 26. Juli 81 (RGBl. 251), 
31. Ian. 82 (RGBl. 10); Hopfenschwefeldörren 20. Juli 73 (RGBl. 299), 
(Gesetz); Kaltfabriken 26. Juli 81 (RGBl. 251), 31. Jan. 82 (RGBl. 10); Kugel- 
fräs Maschinen und -schrotmühlen 9. Febr. 98 (RGBl. 27), 5. April 98 (RGBl. 
161); Kunstwolle 12. Juli 82 (RGBl. 123), 21. April 83 (RGBl. 33); Pech
siederei 20. Juli 73 (RGBl. 299), (Gesetz); Strohpapterstoffe 20. Juli 73 
(RGBl. 299), (Gesetz); Teer und Teerwasserdestillation 31. Jan. 85 (RGBl. 
8), 24. April 85 (RGBl. 92); Tierfellsalzung und -trocknung 16. Juli 88 (RGBl. 
218), 2. Jan. 89 (RGBl. 1); Verbleiung 16. Juli 88 (RGBl. 218), 2. Jan. 
89 (RGBl. 1); Verzinkung 16. Juli 88 (RGBl. 218), 2. Jan. 89 (RGBl. 1); 
Verzinnung 16. Juli 88 (RGBl. 218), 2. Ian. 89 (RGBl. 1); Zündschnuren 
31. Ott. 99 (RGBl. 664), 28. Dez. 99 (RGBl. 727). An die Stelle beö 
Bundesrats ist jetzt die RetchSregterung getreten, welche der Zustimmung 
des Reichsrats bedarf. Art. 179 RB.

Verzeichnis und Ergänzungen haben keine rückwirkende Kraft, vgl. jedoch 
§ 25. Wird eine Abänderung des Verzeichnisses von dem nächsten Reichstage 
nicht genehmigt, so tritt sie ohne weiteres außer Wirksamkeit.

Die Anlage eines Flughafens bedarf der gemeinsamen Genehmi 
gung der Reichsregierung und der Landeszentralbehörde; vgl. § 7 des Luft 
verkehrSG. v. 1. Aug. 22 (RGBl. I 681) in der Fassung v. 5 n. 6. Febr. 21 
(RGBl. I 43, 42).

Die Errichtung oder Veränderung von solchen Anlagen, welche 
nicht unter § 16 fallen, bedarf keiner besonderen Genehmigung. Dies schließt 
indessen die Befugnis der Polizeibehörden nicht aus, auf Grund der Polizei
gesetze — in Preußen §§ 5 u. 6 des G. über die Polizeiverwaltung v. 11. März 
50 und ALR. § 10II17 — bezüglich des BettiebS solcher Gewerbe Vor
schriften zu erlassen OBG. v. 21. Oft. 89 18 302, sie sogar allgemein zu 
untersagen; KG. v. 5. Dez. 01 GArch. 1 386. Wegen deS Fabrikenverbots 
in Wohnvierteln, OBG. v. 17. Nov. 02 GArch. 3 180 u. Anm. zu § 23: 
ME. v. 28. Aug. 02 (HMBl. 336), v. 20. Jan. 06 (HMBl. 75) u. 21. Nov. 11 
(HMBl. 422), betr. Verkehr mit Mineralölen; ME. v. 5. Jan. 12 (HMBl. 14) 
betr. WassergaS-, Halbwassergas- und Sauggasanlagen; ME. v. 2. Juli 
14, geändert 19. Sept. 14 (HMBl. 401 u. 489), betr. Verkehr mit ver
flüssigten und verdichteten Gasen; aufrecht erhalten ist der Erlaß gleichen 
Betreffs v. 14. Aug. 05 (HMBl. 247) mit den Änderungen v. 19. Febr. 
09 (HMBl. 110) u. 16. März 10 (HMBl. 154).

Wegen Verunreinigung der Flußläufe durch Abgänge aus gewerbl. 
Anlagen sind jetzt maßgebend §§ 40ff. des Wasserges. v. 7.Aprill3 (GS.53). 
mehrfach geändert s. oben, nebst AA. v. 29. April 14 (HMBl. 272).

Unter § 16 fallen nach der herrschenden Praxis in Preußen Anlagen
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der daselbst bezeichneten Art auch dann, wenn sie nicht zu Zwecken des Er
werbs und nicht von Gewerbetreibenden errichtet werden, also keine gewerb
lichen Anlagen sind, so ME. v. 11. März 93 (MBl. 112). Anlagen sind daher 
auch dann nach § 16 genehmigungspflichtig, wenn sie öffentlichen Inter
essen dienen, doch ist die Praxis darin zwiespältig, vgl. ME. v. 19. Mat 17 
(HMBl. 172), wegen staatlicher Munitionsfabriken s. unten.

über die Notwendigkeit der Genehmigung entscheidet die Konzessions- 
behörde mit bindender Kraft für Polizei und Verwaltung-gericht. OBG. 
v. 23. Juni 00 37 309. Die Genehmigung ist erforderlich für den Beginn 
der Errichtung, nicht erst für den deS Betriebs. Bloße Wiederherstellung 
ist nicht Errichtung, OBG. v. 28. Jan. 84 10 283 und wegen des Begriffs 
.Anlage" RG. v. 17. Dez. 86 PrBBl. 8 312 u. OBG. v. 12. Dez. 12 GArck. 
12 574.

Bet Besihwechsel bedarf cS nicht neuer Konzession, vgl. auch § 25.
Über die für die Genehmigung In Bettacht kommenden allgemeinen 

Gesichtspunkte und die etnzelnenAnlagen vgl. für PreußenimAnhang 
B V abgedruckte technische Anleitung zur Wahrnehmung der den Kreis- (Stadt-) 
Ausschüssen (Magistraten) durch § 109 deS G. über die Zuständigkeit der Ber- 
waltungS- usw. Behörden v. 1. Aug. 83 hinsichtlich der Genehmigung ge
werblicher Anlagen übertragenen Zuständigkeiten v. 15. Mai 05 (MBl. 196), 
vgl. aber das G. zur Änderung des § 109 v. 14. Juli 14 (GS. 149), 
ferner AA. v. 1. Mat 04 Ziff. 25 (Gesichtspunkte für die Beurttilung der 
von den Bezirksausschüssen zu genehmigenden Anlagen) u. ME. v. 19. Juli 
t 1 (HMBl. 303). Wegen deS Der fahrens vgl. §§17 ff. unddieAA.Ziff.il 
bis 33, sowie ME. v. 11. März 05, bett. Prüfung der Vorlagen konzesstonS- 
pfltchtiger Anlagen (HMBl. 62). Bloße Niederlagen gewerblicher Pro
dukte gehören nicht zu den gewerblichen Anlagen im Sinne des § 16. Vgl. 
für Preußen ME. v. 10. Nov. 87 (MBl. 273), StGB. § 367 Ziff. 5, 6 und 
OBG. v. 17. Nov. 92 PrBBl. 14 218 u. 4. Febr. 04 GArch. 3 521.

Anlagen zur Herstellung von Sprengstoffen berechtigen den Besitzer 
nicht zum Bettteb, solange er nicht eine Erlaubnis hat gemäß G. v. 9. Juni 
84 (RGBl. 61), ergänzt durch Bek. v. 29. April ()J (RGBl. 211), geändert 
31. Juli 25 (RGBl. I 184) und Bet. v. 10. April 11 (RGBl. 180), geändert 
8. März 21 (RGBl. I 171), dazu PolBo. über den Verkehr mit Sprengstoffen 
v. 14. Sept. 05 (GMBl. 282), geändert 9. Aug. 26 (HMBl. 208), v. 10.Aug.21 
(HMBl. 183) über die polizeiliche Genehm gung zur Herstellung, zum Vertrieb 
und zum Besitz von Sprengstoffen, neugefapt 15. Juli 24 (HMBl. 201), 
vgl. § 38 Anm. Ziff. 9. Vorschriften für Pikrinsäurefabriken 
v. 24. Lkt. 03 (HMBl. 349), Fabriken zur Herstellung von Am m ontak- 
salpetersvrengstoffc n v. 4,Ang. 11 (HMPl. 316), Anlagen zur Her-
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stellung von Nitro- und Amidoverbindungen v. 21. Okt. 11 
(HMBl. 405), 3. Nov. 14 (HMBl. 530) vgl. Ziff.25 der AA. u. Ziff.12 letzter 
Abs. Der dort zit. ME. v. 19. Nov. 00 betr. dieErrichMng u. den Betrieb von 
Anlagen zur Herstellung von nitroglyzertnhalttgen Sprengstoffen ist in § 10 
ergänzt durch die zum ME. v. 13. Nov. 06 (HMBl. 378) gegebene An
leitung, betr. Blitzschutzvorrichtungen für Pulver- und Sprengstoffabriken, sowie 
für Pulver- u. Sprengstoffmagazine u. in § 39 geändert durch ME. v. 
15. Febr. u. 23. Nov. 06 (JMBl. 105 u. 395). Zur „Feuerwerkers" 
im Sinne des Ges. gehört auch die Munition. Nach dem ME. v. 30. Juni 
04 (HMBl. 349) fallen militärfiskalische Munitions-Werkstätten nicht unter 
§ 16. Bon den „Zündstoffen" ist die Herstellung von Zündhölzern 
besonders geregelt durch das G. über die Erlaubntspflicht für die Her
stellung von Zündhölzern v. 28. Mai 27 (RGBl. I 123). Unter 
Gasanstalten sind die trocken destillierenden Leuchtgasanlagen zu 
verstehen. Wegen der nicht hierzu gehörigen Wassergas-, Halbwassergas- 
und Sauggasanlagen siehe oben. Die sächsische Berwaltungsgesetzgebung 
zählt die Sauggasanlagen allerdings zu but genehmigungspflichtigen 
Anlagen. Der Bergwerksbesitzer bedarf zur Aufbereitung seiner Produkte 
keiner besonderen Genehmigung. Wegen der in Verbindung mit Zechen
kokereien errichteten Gasverdichtungsanstalten s. ME. v. 14. Januar 97 
(HMBl. 9 5). Wegen Koksöfen s. ME. v. 21. Mai 08 (HMBl. 221). Zu den 
Ziegelöfen gehören nicht Feldbrände, OBG. v. 19. Jan. 98 33 345 u. 
1. Juni 10 GArch. 10 546, wohl dagegen Schamottöfen, ME. v. 2. Mai 03 
(HMBl. 166); Ofen, in denen Steingutwaren, Porzellan und porzellanartige 
Waren mit glattem, nicht erdigem Bruch gebrannt werden, fallen nicht unter 
§16, ME. v. 6. Juli 99 (MBl. 116). Röstö fen sind Ofen zur Metallgewinnung, 
nicht etwa Flachsröstanlagen, Kaffeeröstereien oder dgl. Bek. betr. Ein
richtung und Betrieb von Zinkhütten und Zinkerzrösthütten v. 13. Dez. 12 
(RGBl. I 564), geändert 21. Febr. 23 (RGBl. I 161). Zu den Metall
gießereien gehören auch Kupolöfen, nicht aber Thomasstahlwerke. Über 
Walzwerke u. Hammerwerke vgl. OBG. v. 23. Juni 00 27 300; zu den 
Hammerwerken gehören solche nicht, die nur durch Menschenkraft bewegt 
werden (vgl. auch ME. v. 19. MäH 03 sHMBl. 89] u. 7. Okt. 07 sHMBl. 
370], betr. Anlegung von Hammerwerken); zu den Hammerwerken gehören 
auch Dampfhämmer in Fabriken. Färb- und Lackfabriken, elektrolytische 
Betriebe, Karbidnitrozellulose- und Azetylenfabriken (ME. v. 2. Nov. 
07 — MBl. 202) sind chemische Fabriken. Azetylen, vgl. ME. v. 
17. Nov. 23 (HMBl. 377), betr. Erlaß einer neuen AzetylenBO., sowie den 
beigefügten Entwurf einer PolizeiBO. über die Herstellung, Aufbewahrung 
und Verwendung von Azetvlen, sowie über die Lagerung von Kalziumkarbid
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nebst Anlagen. Erl. u. AusfBcü. HMBl. 23 S. 103ff., flüssiges Azetylen 
gilt nech § 85 aaO. als Sprengstoff. Zu den chemischen Fabriken gehören 
nicht Anstalten für künstliche Mineralwässer, s. ME. v. 30. Oft. 65 (MBl. 
272), dazu ME. v. 26. Aug. 12, betr. Herstellung kohlensaurer Getränke 
(HMTl. 475), ferner nicht Tintenfabriken (GArch. 5 389), Zuckerraffinerien 
RGZ. v. 19. Nov. 97 40 182, und Färbereien, s. ODG. v. 24. Juni 95 (Pr. 
Berwvl. 17 137). Zu den Leimsiedereien gehören nach der techn. Anl. 
Zisf. 18 auch Gelatinefabriken. Talgfchmelze (Auslassung au- rohem Fett 
zur Gewinnung von GewerbS- oder Speifetalg f. RG. v. 4. März 10, GArch. 
9 555) ist auch als Nebenbetrieb der Schlächterei besonders konzessionspflichtig. 
Zu Schlächtereien gehören nicht Fisch- und Geflügelschlächtereien, ODG. 
v. 26. Mai 97 32 282; wegen letzterer und der Geflügelmästereien s. ME. 
ohne Datum (HMBl. 02 203). Wegen öffentlicher Schlachthäuser und Privat
schlächtereien f. § 23Abs. 2. Wegen derAbdeckereien f. Anm. zu § 7. Wegen 
Stauanlagen für Wassertriebwerke (also nicht für Bewässerung) vgl. Pr. WasserG. 
v.7.Aprll!3 (GS. 53), mehrfach geändert, Abschn. VI, Stauanlagen §§ 91 ff. 
nebst Ml. dazu v. 29. April 14 (HMBl. 272), außerdem Anm. oben u. zu § 23 
Abs. 1. Anstalten zum Trocknen u. Einsätzen ungegerbter Tierfelle, 
also ans eine gewisse Dauer berechnete Einrichtungen GArch. 10 548. Ber- 
bleiungS-, Berzinnungs- und Berzinkungsanstalten, also nicht ge
legentliche Handwerksarbeiten dieser Art.

Die Polizei kann die Beseitigung einer konzessionspflichtigen aber nicht 
konzessionierten Anlage lediglich deshalb fordern, well sie der gewerblichen 
Ordnung zuwiderläuft, und ohne Rücksicht daraus, ob durch ihre Benutzung 
Gefahren für das Publikum entstehen. OBG. 24 320, 321. Wegen der Zu
lässigkeit nachträglicher Auflagen und des Vorbehaltes weiterer Bedingungen 
vql. Anm. zu § 18. Wegen Widerruflichkeit vgl. A. zu § 25.

Straf Vorschrift in § 147 Abs. 1 Ziff. 2 und wegen der Sachver
ständigen im § 145 a.

17. Dem Antrag auf die Genehmigung einer solchen 1 
Anlage müssen die zur Erläuterung erforderlichen Zeichnungen 
und Beschreibungen beigesügt werden.

Ist gegen die Vollständigkeit dieser Vorlagen nichts zu er- II 
innern, so wird das Unternehmen mittels einmaliger Einrückung 
in daS zu den amtlichen Bekanntmachungen der Behörde (§ 16) 
bestimmte Blatt zur öffentlichen Kenntnis gebracht, mit der 
Aufforderung, etwaige Einwendungen gegen die neue Anlage 
binnen vierzehn Tagen anzubringen. Die Frist nimmt ihren
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Anfang mit Ablauf des TageS, an welchem daS die Bekannt
machung enthaltende Blatt ausgegeben worden, und ist für 
alle Einwendungen, welche nicht aus privatrechtlichen Titeln 
beruhen, präklusivisch.

Wegen de- weiteren Verfahrens und der Zuständigkeit vgl. die §§ 18 
bis 22 (insbesondere Anm. zu § 21) und AA. Ziff. 11 biS 33 und die technische 
Anleitung v. 15. Mai 95. Zu Ziff. 15 der AA. ME. v. 28. Mat 02 (HMB1. 
230) (Wahrung von Betriebsgeheimnissen); zu Ziff. 16 ME. v. 11. März 05 
(HMBl. 62) (Mitwirkung v. Kreis- u. Wasserbauinspektor); wegen der Bc- 
teiligung der Medizinalbeamten §§ 91—93 der DienstAnw. f. d. Kreisärzte 
v. 1. Sept. 09 (MMBl. 381).

Für dte Berechnung der Frist gelten die Vorschriften der §§ 186 ff. BGB 
(LBG. § 52 Abs. 1; ZPO. § 222).

Unter den Einwendungen, welche nicht auf privatrechtlichen Titeln 
beruhen, also ausgeschlossen werden, sind auch dte Einwendungen allgemeiner 
Art zu verstehen, wie sie sich aus dem Nachbarrecht des BGB. (H 906, 907 
und Art. 124 EGBGB.) oder allgemeinen landesgesehltchen Bestimmungen,

B. über dte Rechte der Uferanlteger und Stauwerksbesther ergeben (WasserG. 
v. 7. April 13 §5 91 ff. u. ABG. 5 59).

Nicht ausgeschlossen werden die Einwendungen, welche auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen, vgl. $$ 19, 1 u. 26 nebst A.

18 Werden keine Einwendungen angebracht, so hat die 
Behörde zu prüfen, ob die Anlage erhebliche Gefahren, Nach
teile oder Belästigungm für das Publikum herbeiführm könne. 
Auf Grund dieser Prüstmg, welche sich zugleich aus die Beachtung 
der bestehenden bau-, feuer- und gesundheitspolizeilichen Vor
schriften erstreckt, ist die Genehmigung zu versagen, oder, unter 
Festsetzung der sich als nötig ergebenden Bedingungen, zu er
teilen. Zu dm letzteren gehörm auch diejmigen Anordnungen, 
welche zum Schutze der Arbeiter gegm Gefahr für Gesundheit und 
Lebm notwmdig sind. Der Bescheid ist schriftlich auszuferttgen 
und muß die festgesetzten Bedingungm enthalten; er mutz 
mit Gründm versehm sein, wenn die Genehmigung versagt oder 
nur unter Bedingungm erteilt wird.

Die Prüfung erfolgt von Amts wegen (GArch. 4 535) und die Beschluß
fassung durch das Kollegium der Beschlutzbehörde; Vorbescheid des Vor-



II. Erfordernis besonderer Genehmigung. Hß 18, 19. 61

sitzenden ist unzulässig. AA. v. 1. Mat 04 Ztff. 26. über die Mitwirkung 
des Kreisarztes vgl. §§ 91—93 der Dienstanw. für die Kreisärzte v. 1. Sept. 
09 und ME. v. 20. Mai 09 (MMBl. 361).

Belästigungen für das Publikum; zu letzterem gehören auch die vom 
Unternehmer selbst beschäftigten Arbeiter.

Die Anführung von bau-, feuer- und gesundhettspolizeiltchen Vor
schriften ist nur belspielSmäßig. Es sind alle polizeilichen Gesichtspunkte in 
Betracht zu ziehen. Insbesondere vgl. wegen Abrvässern Wasserges. v. 7. April 
13, geändert 11. Mai 16 (05. 55), 27. April 20 (GS. 123), 25. Juli 23 
(GS. 341), 16. Febr. 24 (GS. 112), 12. März 21 (GS. 130) u. 14. März 21 
(GS. 137), » 23ff., 46ff.

Anordnungen zum Schutze der Arbeiter können auch nachträglich 
getroffen werden, vgl. § 120d GO. und ferner DGB. §§ 618,619. Im übrigen 
sind nachträgliche Auflagen unzulässig; OBG. v. 29. Okt. 83 10 263, eS sei 
denn, daß sie Vorbehalten wären in den Ausnahmefällen der Ztff. 28 der 
AA. s. GArch. 7 36, vgl. auch 6 389, 7 388 u. 10 23; anders natürlich bet 
nicht konzessionierten Anlagen, denen aber die vor Erlaß des Gesetzes be
stehenden Anlagen der § 16 bezeichneten Art gleichstehen. OBG. v. 10. April 02 
GArch. 2 8.

Neben der gewerbepoltzelltchen Genehmigung ist für eine besondere bau- 
polizeiltche Genehmigung kein Raum, OBG. v. 23. Juni 00 37 309. Die 
konzessionierende Behörde hat aber die Vorschriften der örtlichen Baupolizei
ordnungen selbstverständlich einzuhalten. Auch BaudiSpense gibt in Preußen 
die Konzessionsbehörde, Erl. d. HM. v. 22. Febr. 06 (HMBl. 136). Wegen 
alsbaldigen Baubeginns f. § 19 a. Ausländische Korporationen haben in Preußen 
zuvor die zum Erwerbe von Grundbesitz erforderliche Genehmigung bei
zubringen außer der gewerbepoltzeUlchen (§ 12 Abs. 1 u. Anm.).

Genehmigung-urkunde und Bescheid sind voneinander zu unterscheiden, 
vgl. Anm. zu § 20 und AA. Ziff. 28, 29, 31. Wegen Setzung einer Frist für 
die Ausführung der Anlage bei Erteilung der Genehmigung vgl. § 49.

Strafvorschrtft in § 147 Abs. 1 Ziff. 2 (nicht § 367" StGB.).

19. Einwendungen, welche aus besonderen privatrecht- 1 
lichen Titeln beruhen, sind zur richterlichen Entscheidung zu 
verweisen, ohne daß von der Erledigung derselben die Ge
nehmigung der Anlage abhängig gemacht wird.

Andere Einwmdungen dagegm sind mit dm Parteim II 
vollständig zu erörtern. Nach Abschluß dieser Erörterung er
folgt die Prüfung und Entscheidung nach bot hn § 18 ent-
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haltenen Vorschriften. Der Bescheid ist sowohl dem Unter
nehmer als dem Widersprechenden zu eröffnen.

Dgl. Sinnt, zu § 17 u. AA. Ziff. 21 ff.
Zu den Einwendungen des Abf. 1 gehören Nachbarrechte nicht, RGZ. 

v. 20. Mai8513 56. Zu den besonderen privatrechtlichen Titeln gehören z.B. 
Vertrag, letztwillige Verfügung, Verjährung, Privilegium,- vgl. auch Sächs. 
OVG. v. 22. Juni 01 GArch. 4 536. Ihre Erörterung ist nicht Gegenstand 
des Verfahrens. Lindere Einreden, die sich nicht auf besondere privatrecht
liche Titel gründen, sind zu erörtern, jedoch ohne Präjudiz für die gerichlllche 
Verfolgung, soweit diese nicht durch § 26 beschränkt ist. Tie Behörde kann 
entweder genehmigen, vorbehaltlich der Austragung des Streits über die auf 
besondern privatrechtlichen Titel beruhende Einwendung, oder bis zur Aus
tragung versagen. Der Bescheid ist schriftlich zu erlassen und zuzustellen.

Wegen der Fristsetzung für Ausführung der Anlage s. § 49.

19 a. In dem Bescheide kann dem Unternehmer aus seine 
Gefahr, unbeschadet des Rekursverfahrens (§ 20), die unver
zügliche Ausführung der baulichen Anlagen gestattet werden, 
wenn er dies vor Schluß der Erörterung beantragt. Die 
Gestattung kann von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht 
lverden.

Eine vorläufige Gestattung des Betriebs ist unzulässig. Tie Gc 
nehmigung der Bauausführung, die gleichfalls der Konzessionsbehörde zu- 
steht — OLG. v. 20. Nov. 08 PrVDl. XXX 527 — ist abhängig von dem 
Anträge des Unternehmers vor Schlug der Erörterung (§ 19 Abs. 2) und 
in dem Bescheide selbst von der Behörde nach deren freiem Ermessen 
zu erteilen.

Wegen des Verfahrens und der Sicherheitsleistung, welche die eventuelle 
Wiederbeseitigung der baulichen Anlagen gewährleisten soll, vgl. § 21 und AA. 
Ziff. 22 Abf. 3, Ziff. 27 Abf. 6 u. 7, Ziff. 28 Abs. 2 bis 5, Ziff. 31 Abs. 5 und 
Ziff. 32. Die Gefahr trägt der Unternehmer.

I 29. Gegen den Bescheid ist Rekurs an die nächstvorgesepte 
Behörde zulässig, welcher bei Verlust desselben binnen vierzehn 
Tagen, vom Tage der Eröffnung des Bescheids an gerechnet, 
gerechtfertigt lverden muß.

II Der Rekursbescheid ist den Parteien schriftlich zu eröffnen 
und muß mit Gründen versehen sein.
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Ter Rekurs führt zu völliger Neuprüfung in rechtlicher und tatsächlicher 
Beziehung. Bei Berechnung der Präklusivfrist ist der Tag der Eröffnung 
nicht mitzurechnen: LAG. § 52, ZPO. §§ 222 ff., BGB. §§ 186ff., AA. 
Ziff. 30. Der Mangel der Rechtfertigung hat den Verlust des Rekurses zur 
Folge, ODG. 2 132, 5 200, 13 222. Bewilligung einer Nachfrist ist un
zulässig. Landesrechtliche Sondervorschriften über die Gewährung von 
Nachfristen zur Rechtfertigung des Rekurses sind ausgeschlossen, ODG. v. 
12. Febr. 25 OBG. 79 331.

Wegen deS Verfahrens siehe § 21 nebst Anin., ZustG. § 113, AA. Ziff. 30. 
Der Rekurs geht an den Handelsminister und ist bei der Behörde erster Instanz 
einzulegen. Vgl. auch OBG. v. 30. Nov. 93 25 316 und v. 27. Sept. 99 36 
371 wegen der Anwendbarkeit des § 126 des LBG. Die Wirkung des Re
kurses (Suspensiveffekt) regelt sich gem. § 21 nach dem Landesrecht.

Die Bescheide bilden nicht die durch § 16 erforderte Genehmigung, sondern 
gehen dieser voraus. Der abweisende Bescheid steht der Erneuerung des 
Gesuchs nicht entgegen' er hat nicht die Wirkung der res judicata. Vgl. 
aber zu § 25.

21. Die näheren Bestimmungen über die Behörden und 
das Verfahren, sowohl in der ersten als in der Rekursinstanz, 
bleiben den Landesgesetzen vorbehalten. Es sind jedoch folgende 
Grundsätze einzuhalten:

1. In erster oder in zweiter Instanz muß die Entscheidung 
durch eine kollegiale Behörde erfolgen. Diese Behörde ist 
befugt, Untersuchungen an Ort und Stelle zu veranlassen, 
Zeugen und Sachverständige zu laden imd eidlich zu ver
nehmen, überhaupt den angetretenen Beweis in vollem 
Umfange zu erheben.

2. Bildet die kollegiale Behörde die erste Instanz, so erteilt 
sie ihre Entscheidung in öffentlicher Sitzung, nach erfolgter 
Ladung und Anhörung der Parteien, auch in bem Falle, 
wenn zwar Einwendungen nicht angebracht sind, die Behörde 
aber nicht ohne weiteres die Genehmigung erteilen will, 
und der Antragsteller innerhalb vierzehn Tagen nach Emp
fang des die Genehmigung versagenden oder nur unter 
Bedingungen erteilenden Bescheids der Behörde auf münd
liche Verhandlung anträgt.
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3. Bildet die kollegiale Behörde die zweite Instanz, so erteilt 
sie stets ihre Entscheidung in öffentlicher Sitzung, nach 
erfolgter Ladung und Anhörung der Parteien.

4. Als Parteien sind der Unternehmer (Antragsteller), sowie 
diejenigen Personen zu betrachten, welche Einwendungen 
erhoben haben.

5. Die Oeffentlichkeit der Sitzungen kann unter entsprechender 
Anwendung der §§ 178 bis 176 des Gerichtsverfassungs
gesetzes ausgeschlossen oder beschränkt werden.
Die Verkündung der Entscheidung muß stets öffenUich sein. Der 

ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen: vgl. aber §§ 19, 19 a, 51,5 2.
Die „näheren B estimmungen" für die §516ff. sind in Preußen 

dahin getroffen, daß in erster Instanz über Anträge auf Genehmigung der 
in § 16 aufgeführten Anlagen der Kreis aus schuß (Stadtausschuß), in den 
einem Landkreise angehörigen Städten von mehr als 10000 Einwohnern der 
Magistrat (kollegialischer Gemeindevorstand) beschließt, bei Ergänzung des 
Verzeichnisses wird jeweils Bestimmung über die Zuständigkeit durch Vo. 
getroffen; demgemäß ergingen Vo. v. 14. Aug. 82 (GS. 359) (Kunstwolle 
fabriken), 29. Aug. 84 (GS. 321) (Anstalten z. Imprägnieren v. Holz mit 
erhitzten Teerölen), 3. Aug. 81 (GS. 323) (Fabriken, in denen Röhren aus 
Blech durch Vernieten hergestellt werden, sowie Anlagen zur Erbauung eiserner 
Schiffe, zur Herstellung eiserner Brücken oder sonstiger eiserner Baukonstruk 
tionen), 11. Mai 85 (GS. 277) (Anstalten zur Destilla Hon oder zur Vera rbeitung 
von Teer oder Teerwasser), 16. Sept. 88 (GS. 325) (Anstalten zum Trocknen 
u. Einsätzen ungegerbter Tierfelle), 23. März 98 (GS. 31) Anlagen zur Her 
stellung von Gußstahlkugeln mittels Kugelschrotmühlen u. Kugelfräsmaschinen). 
Sonst ist der Bezirksausschuß in erster Instanz zuständig, vgl. §§ 109,110, 113 
ii. 161 des Zuständigkeitsgesehes v. 1. Aug. 83 (GS. 239). § 109 ist geändert 
durch § 386 deS WasserG. v. 7. April 13 (GS. 53) — mehrfach ge
ändert s. oben —, wodurch die Worte: „Stauanlagen für Wasser-
triebwerke" gestrichen sind und durch G. v. 14. Juli 14. Hiernach
werden der Zuständigkeit des KreiSausschusses entzogen: Anlagen
zur Bereitung v. Braunkohlenteer, Lteinkohlenteer u. Koks, Schnellblelchen, 
Stärkefabriken, Darmsaitenfabriken, Leimsiedereien, Knochendarren, Knochen 
kochereien u. Knochenbleichen, Zubereitungsanstalten für Tierhaare, Gerbe
reien, Abdeckereien, Etrohpapierstoffabriken. Zu beachten ist ferner, daß 
für die Anlagen, bei denen für Ableitung der Abwässer in Wasserläufe die 
„Verleihung" burd) den Bezirksausschuß nachzusuchen ist, eine Derbindimg
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des Verleihungsverfahrens mit dem Genehmigungsverfahren, da- in solchen 
Fällen immer dem BezAusschuß zusteht, auf Antrag des Unternehmers nach 
Maßgabe der Ziff. 29 ff. der AA. zum WasserG. v. 29. April 14 (HMBl. 272) 
stattfinden kann, über den Rekurs entscheidet der Handelsminister. über 
den Antrag auf Verleihung des Staurechts beschließt nach 8 64 deS WasserG. 
s. o.) der Bezirksausschuß. Hiergegen Beschwerde beim OBG. (wasser- 
lwirtschaftlicher Senat), auf daS die Zuständigkeit deS LandeSwasseramts 
gern. G. v. 12. März 24 lGS. 130) übergegangen ist. Nur in der Frage 
der vom Unternehmer zu leistenden Entschädigung kann der Rechts
weg beschritten werden (§ 76 aaO.). über Talsperren beschließt 
nach §§ 107-109 aaO. der Regierungspräsident; im Geltungsbereich des G., 
betr. Maßnahmen zur Verhütung von Hochwassergefahren in der Provinz 
Schlesien, v. 3. Juni 00 (GS. 171) der Oberpräsident; die endgültige Entsch. 
liegt bei Wasserläufen erster Ordnung dem Handelsminister, sonst 
dem Minister f. Landwirtschaft, Domänen u. Forsten ob (§ 112 aaO.). 
Für da- Verfahren in erster Instanz gelten die Vorschriften deS LBG. v. 
30. Juli 83 mit den Modifikationen aus den Bestimmungen deS § 21 GO. 
Ziff. 1—5. Vgl. AA. Ziff. Uff. In Sachsen sind in erster Instanz zuständig 
die Stadträte bzw. Amtshauptmannschaften, in zweiter die KreiShauptmann- 
schäft; in Bayern DistttktSverwaltungSbehörden, dann Kreisregierungen; 
in Württemberg Kreisregierungen, dann Min. d. Innern; in Baden Be- 
zirksrat und Min. d. Innern.

21a. Die Sachverständigen (§ 21 Ziffer 1) haben über 
die Tatsachen, welche durch das Verfahren zu ihrer Kenntnis 
kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Nach
ahmung der von dem Unternehmer geheim gehaltenen, zu ihrer 
Kenntnis gelangten Betriebseinrichtungen und Betriebsweisen, 
so lange als diese Betriebsgeheimnisse sind, zu enthalten.

Vgl. AA. Ziff. 15 und Ziff. 27 Abs. 3 sowie Anm. zu § 17 oben. 
Strafvorschrift in § 145a (Vergehen).

22. Die durch unbegründete Einwendungen erwachsenden 
Kosten fallen dem Widersprechenden, alle übrigen Kosten, 
welche durch das Verfahren entstehen, dem Unternehmer zur Last.

In den Bescheiden über die Zulässigkeit der neuen Anlage II 
wird zugleich die Verteilung der Kosten festgesetzt.

Vgl. AA. Ziff. 33 und § 124 LVG. sowie MC. v. 13. Aug. 02 (HMBl. 
322), betr. Begutachtung der Anträge durch Medizinalbeamte. Da die ge- 

Gewerbeordnung. 21. Aufl. 5
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werbepollzeittche Genehmigung zugleich den Daukonsens in sich schließt, können 
baupolizeiliche Kosten für die Genehmigung nicht in Ansatz gebracht werden 
wohl aber für die Beaufsichtigung des Baues.

Wegen der Kosten bei Stauanlagen trifft § 75 des WasserG. v. 7. April 
13 (GS. 53) Bestimmung.

I 23. Bei den Stauanlagen für Wassertriebwerke sind außer 
den Bestimmungen der §§ 17 bis 22 die dafür bestehenden 
landesgesetzlichen Vorschriften anzuwenden.

II Der Landesgesehgebung bleibt Vorbehalten, die fernere Be
nutzung bestehender und die Anlage neuer Privatschlachtereien 
in solchen Orten, für welche öffentliche Schlachthäuser in ge
nügendem Umfange vorhanden sind oder errichtet werden, zu 
untersagen.

III Soweit durch landesrechtliche Vorschriften Bestimmungen 
getroffen werden, wonach gewisse Anlagen oder gewisse Arten 
von Anlagen in einzelnen Ortsteilen gar nicht oder nur unter 
besonderen Beschränkungen zugelassen sind, finden diese Bestim
mungen auch auf Anlagen der im § 16 erwähnten Art An- 
ivendung.

Zu Abs. 1. Begriff der Stauanlage: GArch. 17 156, vgl. im übrigen 
PrWasserG. v. 7. April 13 (GS. 53), geändert 11. Mai 16 (GS. 55), 27. April 
20 (GS. 123), 25. Juli 23 (GS. 311), 16. Febr. 21 (GS. 112), 12. März 24 
(GS. 130) und 14. Marz 24 (GS. 137). Abschn. VI. Stauanlagen §§ 91 ff.
u. AA. v. 29. April 14 Ziff. 29 ff. (HMBl. 273).

Zu Abs. 2. Das öffentliche Schlachthaus braucht nicht in dem Orte selbst 
zu liege«; in Betracht kommen kann aber nur der unmittelbar benachbarte 
Ort, KG. v. 24. Okt. 01 GArch. 1 610. Die Öffentlichkeit des Schlacht- 
Hauses erfordert, daß es für die Schlächter des Ortes allgemein und gegen 
gleichmäßig bemessene Gebühren zugänglich ist. Im Eigentum oder eigenen 
Betrieb der Gemeinde braucht es nicht zu stehen, RGZ. v. 19. Nov. 00 47 
76. Die Gemeinde kann Regulative für den Betrieb ev. Schächtverbot er
lassen, OBG. v. 11. Jan. 01 GArch. 1 314 (vgl. jedoch über das rituelle 
Schächten Bek. v. 2. Juni 17, RGBl. 471). Eine Entschädigungsvcrpflich- 
tung wegen Untersagung der Benutzung von Privatschlächtereien besteht nur 
in dem durch § 7 des G. v. 18. März 68 (s. u.) begrenzten Umfange. Bgl. 
auch dasRG., betr. die Schlachtvieh- u. Fleischbeschau, v. 3. Juni 00 (RGBl.
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547), ergänzt 16. Febr. u. 7. Juli 02 (RGBl. 47 241) mit AusfBest. v. 
30. Mai 02 (RZBl. zu Nr. 22), G. v. 10. Juli 02 (RGBl. 242), 14. Juni 06 
(RGBl. 737) u. 4. Juli 08 (RGBl. 471) und das AG. dazu v. 28. Juni 02 
(GS. 229), abgeänd ert durch G. v. 23. Sept. 04 (S. 257), dazu Erl. v. 20. 
Jebr. 06 (HMBl. 133), u. 24. Tez. 26 (Lw. MBl. 27 58), vgl. zu §§ 1 u. 36, 
sowie G., betr. die Errichtung öffentlicher Schlachthäuser, v. 18. März 68 (GS.
277), abgeändert durch G. v. 9. März 81 (GS. 273) u. v. 29. Mai 02 (GS. 
162), ferner ZustG. § 131.

Die landesrechtlichen Vorschriften, wozu auch die ortspolizeilichen Bau
ordnungen gehören, können bestimmte Arten von Anlagen aus einzelnen 
Ortsteilen ausfchließcn, oder nur unter Einschränkungen zulassen. DaS OVG. 
vertritt den Standpunkt, daß ein derartiges Verbot, welches sich auf „gewerb
liche" Anlagen beschränkt, unzulässig sei, OVG. v. 24. AprU 02 (GArch. 2 1), 
und überhaupt nur für gefährdende Anlagen erlassen werden könne. Dagegen 
läßt RG. v. 18. März 01 48 70 den Ausschluß überhaupt zu, nur nicht au- 
ganzen Orten. Über den Begriff „Anlage" vgl. GArch. 8 572.

24. Zur Anlegimg von Dampfkesseln, dieselben mögen I 
zum Maschinenbetriebe bestimmt sein oder nicht, ist die Ge
nehmigung der nach den Landesgesetzen zuständigen Behörde 
erforderlich. Dem Gesuche sind die zur Erläuterung erforder- 
ichen Zeichnungen und Beschreibungen beizusügen.

Die Behörde hat die Zulässigkeit der Anlage nach den II 
bestehenden bau-, feuer- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften 
sowie nach denjenigen allgemeinen polizeilichen Bestimmungen 
zu prüfen, welche von dem Bundesrat über die Anlegung von 
Dampfkesseln erlassen werden. Sie hat nach dem Befunde 
die Genehmigung entweder zu versagen oder unbedingt zu 
erteilen, oder endlich bei Erteilung derselben die erforderlichen 
Vorkehrungen und Einrichtungen vorzuschreiben.

Bevor der Kessel in Betrieb genommen wird, ist zu unter- III 
suchen, ob die Ausführung den Bestimmungen der erteilten 
Genehmigung entspricht. Wer vor dem Empfange der hierüber 
auszufertigenden Bescheinigung den Betrieb beginnt, hat die im 
§ 147 angedrohte Strafe verwirkt.
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IV Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für bewegliche 

Dampflessel.

V Für den Rekurs und das Verfahren über denselben gelten 

die Vorschriften der §§ 20 und 21.

§ 24 gilt auch für nichtgewerbliche Dampfkesselanlagen.
Das Verfahren zur Genehmigung von Dampfkesseln kennt kein vorher- 

gehendes Aufgebot.

Zuständige Behörde: In Preußen ist der Kreis- (Stadt-) Ausschuß 
zuständig, in den einem Landkreise angehörigen Städten mit mehr als 10000 Ein
wohnern der Magistrat, gegen deren Entscheidung binnen 14 Tagen Beschwerde 
an den Handelsmintster stattfindet, §§ 109 u. 113 des ZustG. Für die zum 
Gebrauch auf Eisenbahnen bestimmten Lokomotiven bedarf es der Genehmi
gung der Eisenbahnverwaltung, für die Dampfkessel in den der Aufsicht der 
Bergverwaltung unterstehenden Anlagen der Genehmigung des Oberberg
amts. Die behördliche Prüfung ist nicht auf die im Paragraph angeführten 
Gesichtspunkte beschränkt.

Die dem Bundesrat, an dessen Stelle jetzt die Reichsrcgierung unter 
Zustimmung des Reichsrats tritt, im Abs. 2 vorbehaltenen Bestimmungen sind 
enthalten in den Bek. des Reichskanzlers, betr. allgemeine polizeiliche Bestim
mungen über die Anlegung von Landdampfkesseln und über die Anlegu-., 
von Schiffsdampfkesseln v. 17. Dez. 08 (RGBl. 09 3 u. 51) mit Material- und 
Bauvorschriften für Land- und Schiffsdampfkessel (RGBl. 09 S. 59 ff.), 
geändert 14. Dez. 13 (RGBl. 781), 15. Aug. 14 (RGBl. 373), 25. April 22 
(RGBl. I 469), 27. April 23 (RGBl. I 263) und 14. Dez. 23 (RGBl. I 1229). 
Die Material- und Bauvorschriften sind als Anlagen weggefallcn, gelten 
jedoch bis auf weiteres als anerkannte Regeln der Wissenschaft und Technik 
i. S. des §2 Abs. 1 der polizeilichen Bestimmungen über die Anlegung vvu 
Landdampfkesseln und Schiffsdampfkesseln v. 17. Tez. 08 in der Fassung v. 
14. Dez. 23 (RGBl. I 1229); s. im Anhang A I 1 und 2.

Für Preußen vgl. G., betr. den Betrieb der Dampfkessel, v. 3. Mai 
72 (GS. 515) (vgl. zu dessen § 1 KG. v. 30. Okt. 02 — HMBl. 03 22), ferner 
ME., betr. die Genehmigung und Untersuchung der Dampfkessel (Dampf- 
kesselanweisung), v. 16. Dez. 09 (HMBl. 547) ergänzt u. geändert 
durch HME. v. 7.Mai 13 (HMBl. 377), 30. Jan. 14 (HMBl. 75), 9. Febr. 11 
(HMBl. 54), 10. Juli 19 (HMBl. 199), 19. Okt. 22 (HMBl. 220), 3. Febr. 
25 (HMBl. 23) nebst GcbO. v. 16. Tez. 09 (HMBl. 555), geändert 
30. Juni 11 (HMBl. 264), 24. Sept. 25 (HMBl. 274) und 24. Juni 27 
(HMBl. 266). Dgl. ferner Vereinbarung der Verb. Regierungen v. 17. Dez. os
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betr. Bestimmungen über Genehmigung, Untersuchung und Revision der 
Dampfkessel, ergänzt durch ME. v. 5. April 13 (HMBl. 294). ME. v. 
4. Sept. 23 (HMBl. 323) behandelt die Bildung von Arbeiterausschüssen für 
Tampfkesselüberwachung und Anstellung von Tampfkesselbetriebskontrolleuren 
aus dem Heizer- oder Maschinistenstande. Hierzu ME. v. 16. Tez. 23 
(HNtBl. 415 und l.Febr.24 (HMBl. 61), der Nachtrag v.3.Febr. 25 (HMBl. 
23) behandelt die Aufgabe der von den Tampfkesselüberwachungsvereinen 
angcstclltcn Dampfkesselbctricbökontrolleure. Zur Dampflesselanlage gehört 
auch der Schornstein; über Berechnung von dessen Standfestigkeit s. ME. v. 
30. Aprtt u. 27. Mal 02 (HMBl. 227, 229) u. v. 15. Junt 06 (HMBl. 
238). Betreffs der baupolizeilichen Abnahme s. ME. v. 25. Febr. 09 (HMBl. 
140). Wegen der der Aufsicht der Bergbehörden unterstellten Kesselanlagen 
ME. v. 21 Jan. 03 (HMBl. 17). Erl., betr. Geschäftsanweisung für die 
Dampfkesselüberwachungsvereine, v. 12. März 00 u. 30. März 06 (HMBl. 
06 157) nebst Erl., betr. die Vereidigung der Ingenieure dieser Vereine, 
v. 3. Sept. 00 (MBl. 294); diese Vereine sind keine Körperschaften des öffent
lichen Rechts, die Ingenieure also keine mittelbaren Staatsbeamten, OBG. 
v. 8. Juli 02 42 66. Ihre örtliche Zuständigkeit s. ME. v. 22. März 00 (MBl. 
181). Erl., betr. die Einrichtung und den Betrieb der Dampffässer, v. 5. März 
13 (HMBl. 132) nebst ME. v. 21. März u. 13. Juli 14 (HMBl. 147, 424) 
li. 24. Juni 27 (HMBl. 263); ME., betr. Aufstellung, Beschaffenheit und 
Betrieb von beweglichen Dampfkesseln und Motoren, v. 25. März u. 30. Okt. 
08 (HMBl. 129 u. 349), sowie 6. Mai 09 (HMBl. 286). M., betr. Dampf
pflüge, v. 18. Aug. 08 (HMBl. 323). Wegen Dampfüberhitzeranlagen auf 
Seeschiffen s. HME. v. 23. Dez. 12 (HMBl. 13 26), Erl., betr. Olfeuerungs- 
anlagen auf Seeschiffen v. 7. März 25 (HMBl. 60). Erl., betr. Dienstvor
schriften für Kesselwärter, v. 8. Sept. 03 (HMBl. 303), ME., betr. Kessel
wärter, v. 7. Sept. 06 (HDiBl. 312), 16. Juni 08 (HMBl. 240) u. 19. Juni 09 
(HMBl. 283) und deren Alter, v. 29. Juni 08 (HMBl. 268). Verbot der 
Kindcrbeschästigung mit Dampflesselreinigungsarbeiten s. Bek. v. 1. Juli 07 
(RGBl. 404) und das Kinderschutzgesetz im Anhang CI. Erl., betr. Her
richtung der Dampfkessel zu den Untersuchungen, v. 8. Sept. 03 (HMBl. 305); 
siehe auch ME. v. 4. Tez. 05 (HMBl. 347), ferner AA. Ziff. 31.

Berwaltungsgebühren für die Prüfung vgl. E. v. 12. April 25 (HMBl. 79).

Dampfkessel auf Schiffen deutscher Reedereien bedürfen der Genehmi
gung, soweit sie in deutschem Gebiet betrieben werden; wegen Revisionen 
HME. v. 7. Mat 13 (HMBl. 362), wegen der Kesselwärter auf Flußschiffen 
s. ME. v. 13. Juli 04 (HMBl. 361).

Strafvorschrtft in § 147 Abs. 1 Ziff. 2 und betr. Sachverständige in § 154a.
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I 25. Die Genehmigung zu einer der in den §§ 16 und 
24 bezeichneten Anlagen bleibt so lange in Kraft, als keine 
Änderung in der Lage oder Beschaffenheit der Betriebsstätte 
vorgenommen wird, und bedarf unter dieser Voraussetzung auch 
dann, wenn die Anlage an einen neuen Erwerber übergeht, 
einer Erneuerung nicht. Sobald aber eine Veränderung der 
Betriebsstätte vorgenommen wird, ist dazu die Genehmigung 
der zuständigen Behörde nach Maßgabe bei: §§ 17 bis 23 ein
schließlich beziehungsweise des § 24 notwendig. Eine gleiche 
Genehmigung ist erforderlich bei wesentlichen Veränderungen in 
dem Betrieb einer der im 8 16 genannten Anlagen. Die zu
ständige Behörde kann jedoch aus Antrag des Unternehmers 
von der Bekanntmachung (§ 17) Abstand nehmen, wenn sie 
die Ueberzeugung gewinnt, daß die beabsichtigte Veränderung 
für die Besitzer oder Bewohner benachbarter Grundstücke oder 
das Publikum überhaupt neue oder größere Nachteile, Gefahren 
oder Belästigungen, als mit der vorhandenen Anlage verbunden 
sind, nicht herbeiführen werde.

II Diese Bestimmungen finden auch aus gewerbliche An
lagen (§§ 16 und 24) Anwendung, welche bereits vor Erlaß 
dieses Gesetzes bestanden haben.

„solange in Kraft", s. jedoch § 51.
Nur wesentliche Änderungen bedingen neue Genehmigung; die Der 

größerung wird fast stets hierher zu rechnen fein, immer aber die Verlegung. 
Dgl. OLG. v. 17. Dez. 83 10 277, v. 20. Okt. 02 GArch. 2 403, v. 19. Jan. 
95 24 316, v. 6. Febr. 96 29 286, 20. Juni 07 GArch. 7 197 und RGZ. v. 
8. April 05 GArch. 5 49. über den Begriff „Änderung" s. GArch. 1 225. 
DieÄnderung läßt für den bereits genehmigten Teil der Anlage die Konzession 
bestehen. OBG. v. 19. Jan. 93 24 316. Weitere Entscheidungen über den 
Legriff „Betriebsstätte und wesentliche Änderung" OBG. v. 23. Sept. 99 
PrBBl.21 268, 20. Nov. 02 42 276, 17. Jan. 04 GArch. 3 550, 16. März 05 
GArch. 4 540,4. Dez.05 GArch. 5 405,30. Nov. 08 PrDBl. 30 644,21. Jan. 09 
GArch. 8 579,10. Nov. 10 GArch. 10 385 u. OBG. v. 24. Mai 12 61 280. Die 
Wiedererrichtung zerstötter Anlagen in den Grenzen der früheren Genehmigung 
ist ohne neue Genehmigung zulässig, ebenso die Verwendung anderen Ma
terial- bei der Erneuerung, z. B. die Ersetzung eines hölzernen Wehrs durch
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ein steinernes, OVG. v. 24. März 02 PrBBl. 23 793. Die Entscheidung 
der zuständigen Beschlußbehörde darüber, ob eine genehmigungspflichtige 
Veränderung vorliegt, ist sowohl für die Polizei als den Verwaltungsrichter 
bindend, OVG. v. 23. Juni 00 37 309. Wegen der Konkurrenz der bau
polizeilichen mit der gewerbepolizeUichen Genehmigung s. oben Sinnt, zu § 16. 

Auch wesentliche Änderungen von Dampfkesseln erfordern neuerliche 
Genehmigung. Hierher gehört Einbau von Tampfüberhltzcrn, ME. v. 12. März 
oo (MBl. 169), auch Umwandlung einer Lokomobile in einen festen Dampf
kessel, OVG. v. 7. Dez. 11 GArch. 12 288.

Die Bekanntmachung darf nur auf Antrag des Unternehmers unter
bleiben, NGZ. v. 14. Febr. 98 41 31. Dgl. MI. Ziff. 17.

Strafvorschrift in § 147 Abs. 1 Ziff. 2 u. Abs. 3 (Beseitigung der Anlage). 
Vgl. wegen Nichteinhaltung von Bedingungen KG. v. 29. Mai 05 (HMBl. 
5 330).

26. Soweit die bestehenden Rechte zur Abwehr benach
teiligender Einwirkungen, welche von einem Grundstück aus auf 
ein benachbartes Grundstück geübt werden, dem Eigentümer oder 
Besitzer des letzteren eine Privatklage gewähren, kann diese Klage 
einer mit obrigkeitlicher Genehmigung errichteten gewerblichen 
Anlage gegenüber niemals aus Einstellung des Gewerbebetriebs, 
sondern nur auf Herstellung von Einrichtungen, welche die benach
teiligende Einwirkung ausschliesten, oder, wo solche Einrich
tungen untunlich oder mit einem gehörigen Betriebe des Ge
werbes unvereinbar sind, auf Schadloshaltung gerichtet werden.

Dgl. BGB. §§ 858, 862, 869, 906, 907, 909, 912—916, 1004, 1018 
u. EG.z. BGB. Art. 124, 125 u. die Technische Anleitung I im Anhang v V. 

Der § 26 bezieht sich auch auf die nach § 24 der gewerblichen Genehmi
gung bedürftige Anlegung und den Bekleb von Dampfkesseln, Im übrigen 
jedoch nur auf solche Anlagen, welche nach §§ 16 ff. einer besonderen Genehmi
gung bedürfen, RGZ. v. 20. Mai 84 11 183, vgl. a. RG. 19 353, 26 352, 36 
178, 37 172, 40 182, 44 225, 45 297, 46 253, 47 98, 249, 60 120 und PrBBl. 
20 104,29 1056. Auf die Anlagen deS § 27 findet der § 26 keine Anwendung. 
Er trifft die Nachbarrechte allgemeiner Natur. -RGZ. 1. Juni 18 93 100. 
Eine auf besonderen privatrechtlichen Titel (§ 19 Abs. 1) gegründete Klage 
kann auf Einstellung des Gewerbebetriebes gerichtet werden; auf Einhaltung 
der KonzesstonSbedtngungen kann ebenfalls geklagt werden.

§ 26 gilt auch für Flughäfen gem. 510 deS Luftverkehrsges. v. 1. Aug. 22 
(RGBl. 681) in der Fassung v. 5. u. 6. Febr. 24 (RGBl. I 43, 42).
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Der Schutz de- Z 26 wird nur für die genehmigte Dampfkesselanlage. 
nicht aber für den Betrieb der mit dieser Anlage verbundenen und ein Ganzes 
btldeuden Dampf, und Dynamomaschine gewährt, RGZ. v. 19. Nov. 97 
40 183.

Schadloshaltung: Verschulden nicht erforderlich. Vgl. RG. 104 81, 
105 213. Verjährungsfrist: 852 BGv. Auf Schadloshaltung kann auch 
noch geklagt werden, wenn die Klage auf Herstellung von Einrichtungen 
zur Schadensverhütung nicht zum Erfolg führt.

27. Die Errichtung oder Verlegung solcher Anlagen, deren 
Betrieb mit ungewöhnlichem Geräusche verbunden ist, muß, sofern 
sie nicht schon nach dm Vorschriften der §§ 16 bis 25 der 
Genehmigung bedarf, der Ortspolizeibehörde angezeigt werden. 
Letztere hat, wenn in der Nähe der gewählten Betriebsstätte 
Kirchen, Schulm oder andere öffentliche Gebäude, Krankmhäuser 
oder Heilanstalten vorhandm sind, deren bestimmungsmäßige 
Benutzung durch den Gewerbebetrieb auf dieser Stelle eine 
erhebliche Störung erleidm würde, die Entscheidung der höheren 
Verwaltungsbehörde darüber einzuholen, ob die Ausübung 
deS Gewerbes an der gewähltm Betriebsstätte zu untersagen 
oder nur unter Bedingungen zu gestatten sei.

Die Krankenhäuser oder Heilanstalten brauchen nicht öffentlich zu sein, 
wohl aber die Schulen, a.M. RGZ. v. H.Jan. 06 GArch.5 546. Auf Schank- 
wirtschaften (Tanzlokale) bezieht sich der Paragraph nicht. Die Entscheidung 
ist nicht cm da- in §§ 20, 21 vorgeschriebene Verfahren gebunden.

Nichtbeachtung der Untersagung ist nicht unter Strafe gestellt, polizei
licher Zwang gegen den Unternehmer aber zulässig. Ist die Anzeige nicht er
stattet worden, so ist die OrtSpoltzeibehörde nicht befugt, den Unternehmer 
zur nachträglichen Erstattung anzuhalten; die von ihr etnzuholende Entscheidung 
der höheren Verwaltungsbehörde ist von der vorgängigen Anzeige deS Ge
werbetreibenden nicht abhängig, OVG. v. 20. Sept. 8614 319 und v. 20. Juni 
93 25 393. Wird die Anlage auf erfolgte Anzeige vorbehaltlos baupolizeUich 
genehmigt, so kann nachträgllch auf Grund deS § 27 nicht mehr gegen sie ein
geschritten werden, sondern nur noch von der Ort-polizeibehörde auf Grund 
deS § 10II17 ALR., wenn dessen Voraussetzungen vorltegen: Rekursbescheid 
deS HM. v. 22. Febr. 05 GArch. 4 543. Dasselbe gilt, wenn der Anlage 
aus § 27 Beschränkungen auferlegt und Vorbehalte nicht gettoffen sind, von 
einem erneuten Einschreiten: Rekur-bescheid deS HM. v. 22. Juli 05 (HMBl. 229)
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Höhere Verwaltungsbehörde: In Preußen der Bezirksausschuß. 
Gegen den Beschluß desselben Beschwerde an den Minister für Handel und 
Gewerbe, §§ 111 und 113 deS ZustG. und Ziff. 35 der AA.

Eine reichSrechtliche Strafbestimmung fehlt, abgesehen v. § 360 Ziff. 11 
StGB.

28. Die höheren Verwaltungsbehörden sind befugt, über 
die Entfernung, welche bei Errichtung von durch Wind be- 
wegtm Triebwerken von benachbarten fremden Grundstücken 
und von öffentlichen Wegm inne zu halten ist, durch Polizei
verordnungen Bestimmung zu treffen.

In Preußen nach LBG. §§ 137, 139 der Oberprästdent unter Zustim
mung des ProvinzialratS oder der Regierungspräsident unter Zustimmung 
des Bezirksausschusses. Vgl. AA. Ziff. 2 zu b.

Der Wiederaufbau einer zerstörten Windmühle fällt nicht unter § 28, 
OVG. v. 28. Ian. 84 10 283. Auf Windräder (Turbinen) soll der Paragraph 
gemäß ME. v. 28. Sept. 12 (HMBl. 501) nicht bezogen werden. Einer ge- 
werbepolizeUichen Konzession bedürfen die Windmühlen nicht mehr.

2. Gewerbetreibende, welche einer besonderen 
Genehmigung bedürfen.

29. Einer Approbation, welche aus Grund eines Nach- i 
weiseS der Befähigung erteilt wird, bedürfen Apotheker und 
diejenigen Personen, welche sich als Aerzte (Wundärzte, Augm- 
ärzte, Geburtshelfer, Zahnärzte und Tierärzte) oder mit gleich
bedeutenden Titeln bezeichnen oder seitens des Staates oder 
einer Gemeinde als solche anerkannt oder mit amtlichen Funk
tionen betraut werden sollen. Es darf die Approbation jedoch 
von der vorherigen akademischen Doktorpromotton nicht ab
hängig gemacht werden.

Der Bundesrat bezeichnet mit Rücksicht auf das vorhandene II 
Bedürfnis in verschiedenen Teilen deS Reichs die Behörden, 
welche für das ganze Reich gültige Approbationen zu erteilen 
befugt sind, und erläßt die Vorschriften über den Nachweis der 
Befähigung. lTie Namen der Approbierten werden von der Behörde,
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welche die Approbation erteilt, in den vom Bundesrate zu bestimmenden 

amllichen Blättern veröffentlicht.!

m Personen, welche eine solche Approbation erlangt haben, sind 
innerhalb des Reichs in der Wahl des Ortes, wo sie ihr 
Gewerbe betreiben wollen, vorbehaltlich der Bestimmungen 
über die Errichtung und Verlegung von Apotheken (§ 6), 
nicht beschränkt.

IV Dem Bundesrate bleibt Vorbehalten, zu bestimmen, unter 
welchen Voraussetzungen Personen wegen wissenschaftlich er
probter Leistungen von der vorgeschriebenen Prüfung aus
nahmsweise zu entbinden sind.

V Personen, welche vor Verkündigung dieses Gesetzes in 
einem Bundesstaate die Berechtigung zum Gewerbebetriebe als 
Aerzte, Wundärzte, Zahnärzte, Geburtshelfer, Apotheker oder 
Tierärzte bereits erlangt haben, gelten als für daS ganze 
Reich approbiert.

Abs. 1. Apotheker: Vgl. §§6, 34, 40, 41, 53, 56 Ziff. 9, 80, 151, 154. 
Die Handhabung der GesundheitS- und Gewerbepoltzei steht auch gegenüber 
den Apothekern, soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen, den OrtSpolizei- 
behörden zu, OBG. v. 26. Okt. 03 44 354. über die Frage, ob ihnen bet 
Lässigkeit die Befugnis zum Halten von Lehrlingen entzogen werden kann, 
vgl. OBG. 33 363. DaS polizeiliche Einschreiten gegen die unbefugte Be
zeichnung alS Apotheker ist im öffentlichen Interesse zulässig. Das Firmen
recht schützt nicht gegen das Einschreiten, OBG. v. 12. März SS 33 350; ferner 
4 372, 28 327 und v. 7. Juli 04 GArch. 4 197, 21. Sept. 05 GArch. 5 228
u. RGSt. v. 12. Nov. 12 46 321. Die Vorschriften des PrMedizinaledtkts
v. 27. Sept. 1725 und der Bo. v. 17. Nov. 1798 über die Unzulässigkeit der 
Empfehlung einer Apotheke durch die Arzte sind noch in Geltung, OBG. 
v. 29. März 97 31 270. Vgl. auch Anm. zu § 6. Über Apothelerkammern 
und einen ApothekerkammerauSschuß vgl. G. v. 21. April 23 (GS. 123 ff.).

Ärzte. Die Ausübung der Heilkunde, und zwar auch die Behandlung 
ansteckender Krankheiten ist freigegeben, mit Ausnahme der Geburtshilfe durch 
weibliche Personen ($ 30 Abs. 3) und der Behandlung von Geschlechtskrank
heiten und Krankheiten oder Leiden der Geschlechtsorgane gem. dem G. 
zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten v. 18. Febr. 27 (RGBl. I 61) 
nebst ABo. v. 24. Aug. 27 (GS. 171) für Preußen. Verboten ist die Fern
behandlung dieser Krankheiten und die Etteilung von Ratschlägen für die
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Sclbstbehandlung in Vorträgen, Schriften, Abbildungen oder Darstellungen. 
Ter Arzt, der sich zur Behandlung dieser Krankheiten in unlauterer Weise 
erbietet, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und Geldstrafe oder mit 
einer dieser Strafen Bestraft. lBgl. im übrigen § 7 zit. Ges.) Anzeigepflicht 
an die Gesundheitsbehörde, wenn der Kranke sich der Behandlung entzieht 
oder andere besonders gefährdet (§ 9 d. G.). Ärztliche Standesordnungen 
können den Spezialärzten nicht verbieten, allgemeine Praxis zu treiben. 
Niemand darf ohne inländische Approbation sich als Arzt, Wundarzt, Augen
arzt, Geburtshelfer, Zahnarzt, Tierarzt oder mit ähnlichem Titel bezeichnen, 
vgl. zu § 147 Abs. 1 Ziff. 3. Über Vertretung von praktischen Ärzten durch 
Studierende und Kandidaten der Medizin vgl. ME. v. 2. Juni 25 (BMBl. 218). 
Die Ausübung der Heillunde durch approbierte Ärzte zu Erwerbszwecken 
wird vom Gesetz als „Gewerbe" bezeichnet; dagegen mit Recht KG. v. 
14. Jan. 01 21 247, sowie RGZ. v. 24. März 08 68 186. Verboten ist die 
Ausübung der Heillunde im Umherzlehen, soweit der Ausübende für die
selbe nicht approbiert Ist, $ 56a Abs. 1 Ziff. 1. Ein besonderes von der 
Polizeigewalt verschiedenes Aufltchtsrecht steht den Polizeibehörden gegen
über den Ärzten nicht zu, OBG. v. 29. März 97 31 270.

Ärztliche Standesvertretungen sind in Preußen die Ärztekammern, 
die grundsätzlich für jede Provinz und Berlin eingerichtet werden. Ihr Ge
schäftskreis umfaßt auch die Erörterung aller Fragen und Angelegenheiten, 
welche den ärztlichen Beruf oder die öffentliche Gesundheitspflege betreffen; 
vgl. tm übrigen G. v. 30. Dez. 26 lGS. 353).

Wer die Tätigkeit eines Arztes ausübt, ohne sich Arzt zu nennen, 
bedarf keiner Slpprobation; Impfungen dürfen aber nur approbierte Arzte 
vornehmen, JmpfG. v. 8. April 74 § 8 (RGBl. 31). über reich-gesetzliche 
Beschränkungen in der Heilpraxis für solche, welche nicht Tierärzte sind, vgl. 
§§ 33, 59 deS BiehseuchenG. v. 26. Juni 09 (RGBl. 519) u. Jnstr. v. 26. Mat 
69 u. 9. Juni 73 zu dem G., betr. Maßregeln gegen die Rinderpest v. 7. April 
69 (BGBl. 69 149 u. 73 147).

Die Grenze deS polizelltchen Einschreitens bezüglich der gewerbsmäßigen 
Ausübung der Heilkunde bestimmt sich lediglich nach den §§ 29 u. 147 Abs. 1 
Ziff. 3, OLG. v. 6. Sept. 88 17 356. Vgl. auch die ME., betr. die Bekämp
fung der Kurpfuscheretv.28.Junt02,31.Dez.02und7.AprU03(MMBl. 
02 241 u. 03 23 u. 163), die ME., betr. Beglaubigung von Dankschreiben 
für Kurpfuscher, v. 11. März u. 26. Mat 09 (MMBl. 77 u. 151) sowie KretSarztG. 
v. 16. Sept. 99 § 6 (GS. 172) und DienstAnw. für die Kreisärzte 
v. 1. Sept. 09 (MMBl. 381). Nichtapprobierten Heilkundigen kann durch 
Poltzeiverordnung die Verpflichtung zur Anmeldung ihres Gewerbe
betriebes bet dem Kreisarzt auferlegt werden, KG. v. 16. April 03 GArch.
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2 545. Das Urt des KG. v. 28. Juni 03 (MMBl. 242) erklärte auch das 
Verbot prahlerischer öffentl. Anzeigen seitens der Kurpfuscher durch Polizei
verordnung für zulässig.

Hebammen sind nicht „Geburtshelfer" im Sinne dieses § vgl. § 30 
Abs.3.

Heilgehilfen, Masseure. Die GO. befaßt sich mit der Regelung 
der Verhältnisse de- unteren Heilpersonals mit alleiniger Ausnahme 
der Hebammen überhaupt nicht, überläßt diese vielmehr der LandeSgesetz- 
gebung, die daher befugt ist, Vorschriften über Anstellung, Approbation und 
Befugnisse dieses Personals zu treffen; vgl. Begründung zu § 6 der GO. 
v. 21. Juni 69 u. RGSt. v. 8. Mai 82 6 260, 25. Jan. 86 13 259, 2. Mai 04 
37 175. über die staatliche Prüfung von Krankenpflegepersonen vgl. 
G. v. 19. Juli 21 (VMBl. 391), 15. Nov. 23 (VMBl. 517) 25. Juli 24 
(VMBl. 123).

Abs. 2. Die dem BundeSrat, an dessen Stelle jetzt dieReichsregierung 
mit Zustimmung deS ReichSratS getreten ist, in Abs. 2 vorbehaltenen Be
stimmungen enthalten:

a) FürÄrzte: Prüfungsordnung für Ärzte v. 5. Juli 24 lRMBl. 240).
b) Für Zahnärzte: Bek. deS Reichskanzlers v. 24. April 99 (RZBl. 

124), Prüfungsordnung v. 15.März 09 lRZBl. 85), geändert 11. Aug. 19 
(RZBl. 185) und 20. Okt. 19 (RZBl. 1288). Tie Zulassung regeln für 
Preußen die ME. v. 21. Okt. 09 (MMBl. 535) und 18. Mai 10 (das. 205).

c) FürTierärzte außerdem: Prüfungsordnung für Tierärzte v. 21. Aug. 
25 (RMBl. 857).

d) Für Apotheker: Bek., betr. die Prüfung der Apotheker, v. 18. Mat 
04 (RZBl. 150), u. erg. durch Bek. v. 6. Febr. 05 (RZBl. 25), 7. Dez. 10 
(MMBl. 11 46) u. 11. Aug. 19 (RZBl. 185). Tie Zulassung regelt für 
Preußen ME. v. 17. Okt. 06 (MMBl. 431).

§ 2 9 Abs. 2 S. 2 (Veröffentlichung der Namen der Approbierten) ist durch 
Verordn, über Einschränkung öffentlicher Bekanntmachungen v. 10. April 24 
(RGBl. I 405) bis auf weiteres außer Kraft gesetzt.

Wegen der Erteilung der Approbationen vgl. § 40 Abs. 1, wegen der 
Zurücknahme und der Verfahrens §§ 53 u. 54, wegen der von den Zentral
behörden für Apotheker, Arzte, Wundärzte, Augenärzte, Zahnärzte und Tier
ärzte festzusetzenden Taxen § 80.

Ausländer haben die Approbation ebensowohl wie Inländer zu 6e- 
anspruchen, aber auf Grund deutscher Zeugnisse, ME. v. 20. Dez. 72. Nach 
dem Abkommen mit Belgien vom 28. Okt. 25, ratifiziert G. v. 22. Mai, Bek. 
v. 24. Aug. 26 (RGBl. II 342, 551), können die Ärzte, Hebammen und Tier
ärzte, die in den Grenzgemeinden ihren Wohnsitz haben, ihre Kunst auch in
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dem anderen Land ausüben. Ferner sind nach Übereinkunft mit den 
Niederlanden v. 11. Dez. 73 (RGBl. 74 99) und v. 23. yebr. 99 (RGBl. 
99 221), mit Österreich v. 30. Sept. 82 (RGBl. 83 39), mit Luxemburg 
v. 4. Juni 83 (RGBl. 84 19), mit der Schweiz v. 29. Febr. 84 (RGBl. 45), 
die jenseitigen Ärzte und Wundärzte, für Österreich, Niederlande und 
die Schweiz auch Tierärzte, als solche in den diesseitigen Grenzgemeinden 
aufzutreten befugt. Begründen sie jedoch eine Niederlassung im Deutschen 
Reiche, so unterliegen sie den Dorschriften der GO.

Die in Abs. 4 dem Bundesrat vorbehaltenen Bestimmungen sind durch 
die Bek., betr. die Entbindung von den ärztlichen Prüfungen, v. 9. Dez. 69 
(BGBl. 687) u. Bek. v. 15. April 84 (RZBl. 123) erlassen worden.

Strafbestimmungen in § 147 Abs. 1 Ziff. 1 u. 3; StGB. § 367 Zisf. 3 
u. 5 bezieht sich auf den Betrieb des Gewerbes.

30. Unternehmerin Privat-Kranken-, Prival-Entbindungs- I 
und Privat-Jrrenanstalten bedürfen einer Konzession der höheren 
Verwaltungsbehörde. Die Konzession ist nur dann zu versagen:
a) wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit deS 

Unternehmers in Beziehrmg auf die Leitung oder Verwaltung 
der Anstalt dartun,

b) wenn nach den von dem Unternehmer einzureichenden 
Beschreibungen und Plänen die baulichen und die sonstigen 
technischen Einrichtungen der Anstalt den gesundheits
polizeilichen Anforderungen nicht entsprechen,

c) wenn die Anstalt nur in einem Teile eines auch von anderen 
Personen bewohnten Gebäudes untergebracht werden soll 
und durch ihren Betrieb für die Mitbewohner dieses Ge
bäudes erhebliche Nachteile oder Gefahren Hervorrufen 
kann,

d) wenn die Anstalt zur Ausnahme von Personen mit an
steckenden Krankheiten oder von Geisteskranken bestimmt 
ist und durch ihre örtliche Lage für die Besitzer oder Be
wohner der benachbarten Grundstücke erhebliche Nachteile 
oder Gefahren Hervorrufen kann.

Vor Erteilung der Konzession sind über die Fragen zu II 
o und d die Ortspolizei- und die Gemeindebehörden zu hören.
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III Hebammen bedürfen eines Prüfungszeugnisses der nach den 
Landesgesetzen zuständigen Behörde.

Wegen des Verfahrens bei Erteilung oder Entziehung der Kon
zession vgl. §§ 40, 49, 53, 54 und AA. Ziff. 36 und Ziff. 2 unter a. § 40 hat 
eine rechtsgültig erteilte Konzession zur Voraussetzung. Die von einer unzu
ständigen Behörde erteilte Konzession ist nichtig, OVG. v. 14. Nov. 01 GArch.
1 427.

„Prtvatkrankenanstalt". Nach dem Urteil des KG. v. 2. Mai 95
16 341 hat man darunter eine Einrichtung zu verstehen, bei welcher Kranke 
in bestimmten Räumen Behandlung ihrer Leiden oder Pflege in der Weise 
finden, daß der Aufenthalt in jenen Räumen eine gewisse Zeitdauer erreicht. 
DaS ODG. tritt dem KG. darin bei, daß eine Privattrankcnanstalt nur dann 
anzunehmen ist, wenn Betten für die Kranke» vorhanden sind, ODG. v. 
1. April 0731 284. Im Gegensatz zum ODG. erachtet das RG. Betten nicht 
für ein notwendige- Erfordernis, RGSt. v. 7. Juli 99 32 255 und GArch. 
3 36, 398. Für ärztliche Sprechzimmer, zahnärztliche Ateliers, gewöhnliche 
Polikliniken bedarf es keiner Konzession. Wegen Wasserheilanstalten s. 
OBG. v. 8. Dez. 04 GArch. 4 421. Wegen ärztlicher Leitung von Kranken
anstalten ME. v. 12. Okt. 08 (MMBl. 391). Die Frage, ob Genesungs
heime als Krankenanstalten anzusehen sind, läßt sich nur nach Lage des 
einzelnen Falles beantworten, vgl. ME. v. 12. Febr. 03 (MMBl. 83). Auf 
öffentliche und solche Privatkrankenanstalten, bet denen kein Erwerbszweck 
obwaltet, findet § 30 keine Anwendung. Wegen Krankeichäusern der Kranken
kassen s. E. v. 28. Mat 18 (MBl. 146).

Unternehmer: Derjenige (auch juristische Person), in dessen Namen 
und für dessen Rechnung die Anstalt betrieben wird. Ein Arzt wird als Unter
nehmer der Anstalt Gewerbetreibender, 023(9. v. 5. Jan. 93 24 321. 

Gegen ein ohne Konzession betriebenes Gewerbe des Abs. 1 kann außer 
Bestrafung nach § 15 eingeschritten werden.

Die Konzession nach Abs. 1 berechtigt die Inhaber nur zum Bettieb 
der einzelnen Anstalt, für welche sie als „Unternehmer" auftreten; beim 
Wechsel des Unternehmens oder der Betriebsart (z. B. Umwandlung einer 
Krankenanstalt in eine Irrenanstalt) oder bet baulichen Änderungen ist neue 
Konzession erforderlich, OVG. v. 20. März 02 GArch. 1 622.

„Unzuverlässigkeit" begreift auch den Mangel solcher Eigenschaften, 
von welchen eine sachgemäße Verwaltung der Anstalten abhängt, wie Mangel 
von Eigenschaften des Charakters, OVG. v. 28. Mai 03 GArch. 3 223 u. 
6. Jutt 05 GArch. 5 232; auch Unkunde deS Schreibens und Lesens, OBG. 
v. 28. Sept. 78 4 337. Der Unternehmer muß entweder persönlich imstande
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ieiit, den Kranken, Frauen oder Irren die erforderliche Hilfe angedeihen zu 
lassen oder einen geeigneten Stellvertreter stellen. Über den Betrieb kann 
das Landesrecht Vorschriften erlassen, vgl. zu $ 53.

Außer den baulichen und sonstigen technischen Einrichtungen 
ist auch die Lage der Anstalt (z. B. mit Rücksicht auf die Nähe geräuschvoller 
Betriebe) vom gesundhettspolizeUtchen Standpunkt zu prüfen.

Als „erhebliche Nachteile" im Sinne des Abf. 1 unter d können auch 
Bermögensnachteile der benachbarten Besitzer (Verminderung deS Wertes 
ihrer Grundstücke durch den Betrieb der Anstalt) in Betracht kommen. Bloße 
Belästigungen bilden keinen Versagungsgrund. OBG. v. 30. Sept. 01 40 
307 u. v. 12. März 14 GArch. 14 390. Tie Publikumsauffassung bezüglich der 
Nachteile der zu konzessionierenden Anstalt ist zu berücksichtigen, nicht icdoch 
eine allgemeine Auffassung der Nachteile von Privatkrankenanstallen (z. B. 
Lungcnheilanstalten) überhaupt, OLG. v. 9. Lkt. 24, OVG. 79, 306. „Be
nachbarte Grundstücke" sind nicht nur die unmittelbar angrenzenden, 
sondern alle Grundstücke der Umgebung, für welche die Anstatt erhebliche 
Gefahren und Nach- teile Hervorrufen kann. OVG. 79, 306.

Für Preußen vgl. MinErl., betr. Vorschriften über Anlage, Bau
u. Einrichtung von Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten, sowie 
von Entbindungsanstalten und Säuglingsheimen, v. 30. März 20 
(BMBl. 64), geändert 12. Jan. 23 lBMBl. 58), sowie den Erl. v. 
26. März 01 über die Unterbringung in Prtvatirrenanstalten für Geistes
kranke, Epllepttsche und Idioten (MBl. 164), ergänzt durch die Erl. v. 16. Sept. 
01,25. Jan. 02,8. Sept. 02, 27. Febr. 03, 29. April 09 u. 24. Juli 12 (MMBl. 
01 269, 02 48, 292, 03 144, 09 237, 12 257). Vgl. auch DienstAnw. für die 
Kreisärzte v. 1. Sept. 09 § 100 (MMBl. 381).

Die Arbeitszeit in Krankenpflegeanstaltcn regelt die Bo. v. 13. Febr. 24 
(RGBl. I 66) AusfBest. v. 25. März 25 (HMBl. 157).

In Preußen hat über den Konzessionsantrag der Bezirksausschuß, 
für Berlin der Polizeipräsident zu beschließen, §§ 115,118, 161 Abs. 2 
des ZustG. v. 1. Aug. 83 in Verbindung mit G. v. 13. Juni 00 (GS. 247). 
Die Anordnungen der Medizinalanfsichtsbehorden (§ 115 aaO.) können nicht 
in der Form einer Poltzeiverordnung ergehen und müssen, falls sie Ausnahmen 
gestatten, deren Anwendung der konzessionierenden Behörde überlassen, OBG.
v. 27. Mat 99 35 342 und v. 19. Jan. 98 33 341. Medizinalaufsichtsbehörde 
ist der Regierungspräsident, nicht aber die Kreis- oder Ortspolizeibehörde, 
OBG. 40 307.

Zu Abs. 3: Tas Hebammcnwescn wird in Preußen geregelt durch G. 
v. 20. Juli 22 (GS. 179), geändert 31. Dez. 22 (GS. 23 S. 2) und 15. März 23 
(öS. 63). Über das Prüfungszeugnis vgl. §§ 6, 29, 40, 53 GO. und 5 43
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des G. v. 20. Juli 22. Auch die nichtgewerbsmäßige Ausübung der GeburtS- 
hilfe ist ohne Prüfungszeugnis oder ärztliche Approbation verboten. Die 
Hebamme bedarf außerdem der Niederlassungsgenehmigung, die für einen 
bestimmten örtlichen Bezirk erteilt wird und zu versagen ist, wenn in dem 
Bezirk das Bedürfnis nach Hebammenhilfe bereits ausreichend gedeckt ist. 
Sie muß in dem Bezirk wohnen, ist jedoch bet Ausübung ihres Berufes nich- 
an ihn gebunden. Zuständig für Erteilung und Zurücknahme der Genehmi
gung ist der Kreisausschuß bzw. in Stadtkreisen der Magistrat, der die Kreis- 
hebammenstelle zu hören hat. Gegen die Entscheidung Klage beim Be
zirksausschuß, der nach Anhörung der Provtnztalhebammenstelle entscheidet 
(§ 10 des G.). Nebenerwerb ist genehmigungspflichtig. Die Hebamme 
untersteht der Aufsicht des Kreisarztes (§ 14 des G.). Die Gebühren werden 
im Streitfall behördlich festgesetzt und im Verwaltungszwangsverfahren 
beigetrieben. Der Kreis ist zuschußpflichtig, wenn die Hebamme ohne ihr 
Verschulden ein bestimmtes Mindesteinkommen nicht erreicht. Über die 
Anstellung von Bezirkshebammen, wenn das Bedürfnis nach einwandfreier 
Hebammenhilfe nicht gedeckt werden kann, vgl. §§ 21 ff. des G.

Hebammen, welche am 1. April 23 im Besitze des Prüfungszeugnisses 
waren, bedürfen einer Niederlassungsgenehmigung erst nach dem 1. April 28. 
Dor diesem Zeitpunkt nur, wenn sie »hren Wohnort wechseln oder länger 
als ein Jahr hintereinander ihren Beruf nicht ausüben (§ 40 des G.).

DaS HebammenG. gilt nicht für Hebammen, die an Entbindungsanstalteil 
oder Krankenhäusern angestellt sind und ihren Beruf ausschließlich in deren 
Dienst ausüben.

Das OVG. hat im Urteil v. 7. Juni 26 LAG. 80 337 das Hebammen
gesetz insoweit für ungültig erklärt, als es Vorschriften über Erteilung und 
Zurücknahme von Ntederlassungsgcnehmtgungen enthält. Dem Urteil ist 
nicht betzupflichten; vgl. MZ. v. 27. März 26 lBMBl. 368).

Ausbildung, staatliche Prüfung und Fortbildung der Heb
ammen gem. Vorschriften v. 23. März 23 (BMBl. 187), geändert 4. Febr. 24 
lBMBl. 80). Dienstanweisung v. 15. Sept. 26 (DMBl. 21 21).

Hebammen in belgischen, niederländischen, österreichischen, luxembur
gischen oder schweizerischen Grenzgemeinden dürfen in deutschen Grenz
gemeinden ohne Zeugnis ihren Beruf ausüben auf Grund der auch für 
Arzte abgeschlossenen Vereinbarungen; vgl. zu § 29.

Strafvorschrift in S 147 Abs. 1 Ziff. 1.

30 a. Der Betrieb des Hufbeschlaggewerbes kann durch die 
Landesgesetzgebung von der Beibringung eines Prüfungs
zeugnisses abhängig gemacht werden. Das erteilte Prüfungs
zeugnis gilt für den ganzen Umfang des Reichs.
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In Preußen G. v. 18. Juni 84 (GS. 305) u. MG. v. 21. Mat 04 (HMBl.
328), ergänzt durch die Erl. v. 18. Nov. 04 (HMBl. 482), 18. Jan. 05 (HMBl.
34), 7. April 06 (HMBl. 184), 6. März 11 (HMBl. 71) u. 30. Jan. 18 (HMBl. 
105).

Wer das Zeugnis nicht besitzt, kann auch durch eine befugte bzw. geprüfte 
Person als Stellvertreter (vgl. zu § 45) das Gewerbe nicht betreiben, 
ODG. v. 19. Febr. 94 26 277, KG. v. 29. Nov. 06 GArch. 6 402. Wegen 
der Erteilung (nicht auf Zeit oder Widerruf) und des Verfahren- bei der Ver
sagung vgl. § 40, wegen der Entziehung deS Zeugnisse- und der Gründe 
hierfür §§ 53, 54.

Strafvorschrtft in § 147 Abs. 1 Ziff. 1.

31. Seeschiffer, Seesteuerleute, Maschinisten der Seedampf- 1 
schiffe und Lotsen müssen sich über den Besitz der erforder
lichen Kenntnisse durch ein Befähigungszeugnis der zuständigen 
Verwaltungsbehörde ausweisen.

Der Bundesrat erläßt die Vorschriften über dm Nach- II 
weis der Befähigung. Die auf Grund dieses Nachweises er
teilten Zeugnisse gelten für das ganze Reich, bei Lotsm 
für das im Zeugnis angeführte Fahrwasser.

Soweit in Betteff der Schiffer und Lotsen aus Sttömm in- HI 
folge von Staatsverttägen besondere Anordnungm getroffen 
sind, behält es dabei sein Bewenden.

Die in 2lbs. 2 vorbehaltenen Vorschriften sind vom ReichSwirtschaftS» 
minister unter Zustimmung deS ReichSratS neu erlassen:

1. vo. über den Befähigungsnachweis der Seeschiffer und Seesteuer
leute auf deutschen Kauffahrteischiffen v. 25. Juli 25 (RGBl. II 714). Die 
Vo. enthält Vorschriften über I. die Zulassung-bedingungen, II. Schul
ausbildung auf Seefahrschulen, III. Prüfungen.

Die auf Grund der bisherigen Vorschriften ausgestellten Befähigung- 
Zeugnisse als Seeschiffer und Seesteuermann behallen ihre Gülliglett, wobei 
sich der Umfang der Gewerbebefugnisse der einzelnen Gruppen nunmehr 
nach der neuen Bo. bestimmt (§ 49 d. zit. Vo.).

Hierzu vgl. die Vo. über die Besetzung deutscher Kauffahrteischiffe mit 
Kapitänen und Schiffsoffizieren v. 25. Juli 25 (RGBl. II 709). Diese ent
hält im Teil I Besetzung der Kauffahrteischiffe mit Ausschluß der in der See
fischerei beschäftigten Fahrzeuge. Teil II Besetzung der in der Seefischerei 
beschäftigten Fahrzeuge. Für Preußen vgl. ferner E* bett. Ordnungen für 

Gewerbeordnung. 21. Aufl. 6
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Seefahrtschulen und Prüfungsausschüsse für Schiffe auf Küstenfahrt v. 28. Sept. 
26 (HMBl. 287).

2. Do. über den Befähigungsnachweis der Schiffsingenieure und See
maschinisten auf deutschen Kauffahrteischiffen v. 25. Juli 25 (RGBl. II 724), 
die ebenso Vorschriften über Nachweis der Befähigung, Schulausbildung, 
Prüfungen und die Seemaschinistenschulen der Reichsmarine enthüll. Altere 
Befähigungszeugnisse behalten nach Maßgabe § 50 zit. Bo. ihre Gültigkeit. 

Dgl. ferner die Bo. über die Prüfungen zum Schiffslngenieur, See
maschinisten, Kleinmaschinisten und Kleinmotorführer v. 26. Juli 26 
lRMBl. 842).

Funkoffiziere auf Handelsschiffen bedürfen eines besonderen Be
fähigungszeugnisses. Bo. v. 8. Lkt. 21 lNGBl. 1282). Hierzu neue Be
stimmungen über die Laufbahn der Funkangestellten auf Handelsschiffen 
und bei Großfunkstellen v. 25. März 27 (RPMBl. 117).

Wegen landesrechtlicher Einführung der Konzessionspflicht für Lotsen 
vgl. § 34 Abs. 3 u. AA. Ziff. 42, 43. Nach dem Übergang der Wasserstraßen 
auf das Reich ist die Do. über das Emslotsenwesen v. 29. Nov. 22 (RGBl. II 
790) ergangen.

Vertragsmäßige Normen über das Schiffer- und Lotsenwesen enthalten 
für den Rhein und die Nebenflüsse Rev. Rhein-Schiffahrts-Akte v. 17. Okt. 
68 (GS. 69 798), wieder in Kraft gemäß Att. 354 ff. Vers. Vertrag, über die 
Erteilung von Rheinschifferpatenten ist an Stelle der Art. 15—21 der Rev. 
Rheinsch.-Akte die Vereinbarung v. 14. Dez. 22 getreten, G. v. 16. April 25 
(RGBl. II 147) u. Bek. v. 14. Juli 25 (RGBl. II 659) — nur der Inhaber 
eines Rheinschifferpatents darf ein Fahrzeug auf bcnt Rhein führen — hier
zu für Preußen Bo. v. 30. Juli 25 (HDtBl. 197); für die Weser Weser- 
Schiffahrtsaktc v. 10. Sept. 23 (GS. 24 25), § 4, Addit.-Akte dazu v. 3. Sept. 57 
Att. III, VI, VII (GS. 58 453); für die EI be Elbschiffahttsakte v. 22. Febr. 22 
(G. v. 22. März 23 (RGBl. II 183) Att. 28ff.; Bo. über Elbschifferzeugnisse 
v. 2. Juli 26 (RGBl. II 364), AusfBest. v. 3. Febr. 27 (HMBl. 40); für den 
Neckar Schiffahttsordnung v.l.Juli 42, !7.Apttl 94, geändert durch MDf. 
v. 27. Juli 03; für die Donau SchiffahttS-Atte v. 7. Nov. 57 Att. 11, 16, 
35; vgl. ferner Donauakte v. 23. Juli 21 (G. v. 30. März 22 RGBl. I 287); 
für den Bodensee SchiffahttsO. v. 22. Sept. 67 Att. 10; vgl. ferner Vers. 
Vertr. Att. 321—364, 376—386. Schiffer auf andere»» Flüssen unterliegen 
keiner Prüfung oder Konzessionierung (vgl. unten).

Die Rechtsverhältnisse der Schiffsmannschaften auf den Seeschiffen regelt 
die SeemannSO. v. 2. Juni 02 (RGBl. 175), geändert durch G. v. 23. März 
03 (RGBl. 57) u. 12. Mai 04 (RGBl. 167); die Rechtsverhältnisse deS Schiffers 
zum Reeder daS HGB. — Über die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnen-
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schiffahrt vgl. G. v. 15. Juni 95 (RGBl. 301) 1. d. Fass. d. Bel. v. 20. Mat 
98 (RGBl. 369) geändert 13. Dez. 23 (RGBl. I 1187). Wegen der 
Flößerei s.G. v. i5.Juni95 (RGBl.341) geändert 13.Tez.23(RGBl. 11187). 

Die Erteilung und Entziehung des Befähigungszeugnisses sind durch 
die GO. außer in § 40 Abs. 1 (keine Erteilung auf Zeit oder Widerruf) nicht 
geregelt; vgl. §§ 40 Abs. 2 u. 53. Durch Spruch des SeeamteS kann die Be
fugnis zur Ausübung des Gewerbes den Schiffern und Steuerleuten 
entzogen, nach Jahresfrist vom Reichskanzler aber zurückgegeben werden, 
§§ 26 ff. des G., bett, die Untersuchung von Seeunfällen v. 27. Juli 77 (RGBl. 
549). Gleiches gilt nach dem G. v. 11. Juni 78 (RGBl. 109) für Maschinisten 
auf Seedampfschtffen. In Preußen entscheidet über die Zurücknahme 
der Patente der Stromschiffer der Bezirksausschuß, § 120 Ziff. 4 des ZustG. 
v. 1. Aug. 83 sowie AA. Ziff. 43.

Rach § 132 des BinnenschiffahrtsG. in der Fassung v. 20. Mai 98 
(RGBl. 868), geändert 13. Dez. 23 (RGBl. I 1187) ist der Bundesrat 
auch befugt, Bestimmungen über den Befähigungsnachweis der Schiffer 
und Maschinisten für Binnenschiffe zu treffen, bezüglich der Schiffahrt 
auf Seen ohne fahrbare Verbindung mit einer anderen Wassersttaße die 
Landesregierung. Unter derselben Einschränkung ist der Bundesrat befugt, 
Bestimmungen über den Befähigungsnachweis der Floßführer zu treffen, 
§ 32 des G., betr. die privatrechlltchen Verhältnisse der Flößerei, v. 15. Juni 
95 (RGBl. 341), geändert 13. Dez. 23 (RGBl. I 1187). Bisher sind Be
stimmungen nicht erlasten.

Vgl. zu § 31 auch AA. Ziff. 38—43, zu Ziff. 39 GArch. 6 403. 
Strafvorschrtft in § 147 Ziff. 1.

82. Schauspielunternehrner bedürfen zum Betrieb ihres I 
Gewerbes der Erlaubnis. Dieselbe gilt nur für das bei Er
teilung der Erlaubnis bezeichnete Unternehmen. Zum Betrieb 
eines anderen oder eines wesentlich veränderten Unternehmens 
bedarf es einer neuen Erlaubnis.

Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn der Nachsuchende II 
den Besitz der zu dem Unternehmen nötigen Mittel nicht 
nachzuweisen vermag oder wenn die Behörde auf Grund von 
Tatsachen die Ueberzeugung gewinnt, daß derselbe die zu dem 
beabsichtigten Gewerbebetrieb erforderliche Zuverlässigkeit ins
besondere in sittlicher, artisttscher und finanzieller Hinsicht nicht 
besitzt.
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Die Erlaubnis zum Betriebe deß Gewerbes als Schausptelunternehmer 
ist außer aus den im i 32 GO. angegebenen Gründen zu versagen, wenn 
ein Bedürfnis nicht nachgewieseu IP, lt. Bel. 6.3. Aug. 17 (RGBl. 681).

Die Erlaubnis darf weder auf Zeit, noch auf Widerruf gegeben werden, 
6 40 Abf. 1. Doch kann sie für ein bestimmtes, an sich vorübergehendes 
und zeitlich von vornherein abgegrenztes Unternehmen erteilt 
werden. OVG. v. 25. Juni 25 OBG. 80 36L Die Behörde, welche 
die Erlaubnis — die weder auf Zeit, noch auf Widerruf gegeben werden 
darf, $ 40 Abs. 1 — erteilt, bestimmt sich nach Landesrecht. In Preußen 
wird die Erlaubnis vom Bezirksausschuß, in Berlin vom Polizeipräsidenten 
erteilt, $5 115, 118, 161 deSZustG., G.v. 13. Juni 00 8 2 Ztff. 4 (GS. 247), 
v. 27. März 07 (GS. 37), v. 7. März 08 (GS. 21) und v. 23. Juni 09 (GS. 553), 
in Bayern von der Distriktsverwaltungsbehörde, in Sachsen von der Kreis 
Hauptmannschaft, in Württemberg von der Kreisregierung. Wegendes 
Verfahrens bet Erteilung oder Versagung der Erlaubnis vgl. § 40 Abs. 2, 
für Preußen ferner ME. v. 6 Juli 10 (MBl. 240) und 18. Juni 26 (MBliB. 601) 
bezügl. d. Anfragen beim Polizeipräsidenten Berlin. Wegen deS Erlöschens 
durch Fristablauf § 49, wegen der Zurücknahme 8 53 Abs. 2.

Wegen Sonzesstonierung juristischer Personen s. zu 8 1. 

Neben § 32 gilt § 33a für Schauspielunternehmer, die die niedere Kunst
gattung pflegen oder mitpflegen, OBS. v. 15. Mai 02 GArch. 3 245.

Die Erlaubnis gilt nach der herrschenden Praxis nicht über den Bezirk 
der Konzession-behörde hinaus GArch. 19 46. — Anzetgepfltcht nach $ 14. 
Wegen Kinderbeschäftigung RG. v. 30. März 03, ergänzt 31. Juli 25 
(RGBl. I 162), Int Anhang CI; wegen Sonntagsruhe vgl. 8 105i. Der 
Führer der engagierten Gasttruppe ist nicht Unternehmer, vgl. ME. 
v. 6. Jan. 09 (MBl. 6), anders, wenn er mit von ihm engagierten 
Künstlern Lei einem andern Unternehmer entweder gegen Gewinnbeteiligung 
oder festes Honorar Gastvorstellungen gibt. MBf. v. 8. Febr. 11 (MBl. 
95). Die Schauspieler selbst sind nicht Gewerbetreibende. — Dilettanten
vereine al- Unternehmer s. ME. v. 2. Nov. 84 (MBl. 251), dazu OBG. v. 
17. Dez. 01 GArch. 2 478. — Die paalltchen u. Stadttheater unterfallen in 
der Regel nicht dem § 32. — Die PassionSspiele sind lande-gesetzlich geordnet, 
vgl. ME. v. 8. Ott. 75 (MBl. 271) u. Bo. v. 19. April 01 (MBl. 132), dazu 
OBS. v. 29. Jan. 03 GArch. 2 589. Wegen Lichtspielunternehmungen s. 
zu 8 33a. Bei der Aufführung eine- Filmsketchs ist Erlaubnis nach 8 32 
notwendig OBS. 74 450. Auch die Veranstaltung von Einzelverstellungen, 
für die da- Künstlerpersonal von Fall zu Fall zusammengestellt wird, 
ist konzessionSpflichttg. Stellen Theatergemeinden oder ähnliche Or-
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ganisationen die sachlichen Einrichtungen, so sind sie Mitunternehmer, 
OB®. 77 439.

Durch die Einführung der Gewerbefrethett sind die allgemeinen Polizei- 
Vorschriften, insbesondere über Einrichtung und Feuersicherheit von Theatern 
(ME. v. 6. AprU 09 lMBl. 134), geändert LS.Nov.11 [9JIÖL1212], 23. Jan. 
12 lHMBl. 32], 24. März 14 lHMBl. 210] und 26. Sept. 21 lSMBl. 472]; 
vgl. auch 08®. d. 10. Jan. 13 GArch. 13 388) uicht beseitigt. Die Theater
zensur ist aufgehoben durch Artikel 118 R8. über die polizeilichen Auf
sichtsbefugnisse nach Aufhebung der Theaterzensur OB®. 77 435. 

DaS Unternehmen ist möglichst bestimmt zu bezeichnen, OB®, v. 29. Juni 
03 GArch. 3 230; bet Wandertheatern nach Kunstgattung, Mitgltederzahl 
und besuchten Orten; bet wefenllicher Veränderung Ist neue Konzession nötig, 
vgl. ME. v. 6. Jan. 09 (MBl. 6).

Wallet bei einem Wandertheater, wie eS besonders bet den Wander
theatern von BollSbtldungSanstallen der Fall ist, ein höhere- Interesse der 
Kunst ob, so bedarf der Unternehmer keine- WandergewerbeschetnS, 
OB®, v. 24. Okt. 04 46 339.

Zu Abs. 2: DaS Unvermögen, die für da- Unternehmen nötigen 
Mittel nachzuweisen, ist obligatorischer BersagungSgruud. Wegen der Boraus
setzungen der KonzesstonSertetlung, insbesondere Anhörung de- Bühnen» u. 
BühnenangehörigenveretnS f. AA. Ztff. 44, sowie ME. v. 6. Mär, 93 (MBl. 
104), 17. Aug. 96 (das. 166) u. 6. Jan. 09 (das. 6). Wegen de- Begriff- der 
Zuverlässigkeit in sittlicher Hinsicht vgl. auch 08®. v. 9. Juni 77 2 314 u. v. 
2. Juli 77 3 235. Tie Aufwertung entwerteter Sicherhellen kann von 
der Konzessionsbehörde nur verlangt werden, wenn sie als Konzessions
bedingung ausdrücklich Vorbehalten war.

Strafvorschrift in § 147 Abs. 1 Ziff. 1.

33. Wer Gastwirtschaft, Schankwirtschast oder Kleinhandel ; 
mit Branntwein oder Spiritus betreiben will, bedarf dazu der 
Erlaubnis.

Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn ein Be- u 
dürsnis nachgewiesen ist.

Im übrigen ist die Erlaubnis nur dann zu versagen, m 
1. wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß der 

Antragsteller die für den Gewerbebetrieb erforderliche 
Zuverlässigkeit nicht besitzt, insbesondere dem Trünke 
ergeben ist oder das Gewerbe zur Förderung der
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Schlemmerei, der Völlerei, des verbotenen Spieles, 
der Hehlerei, unlauterer Handelsgeschäfte oder der 
Unsittlichkeit oder zur Ausbeutung Unerfahrener, Leicht
sinniger oder Willensschwacher, zur sittlichen oder ge
sundheitlichen Schädigung Jugendlicher oder zum Ver
triebe gesundheitsschädlicher, verfälschter oder ver
dorbener Nahrungs- oder Genußmittel mißbrauchen 
werde;

2. wenn die zum Betrieb des Gewerbes bestimmten 
Räumlichkeiten wegen ihrer Beschaffenheit oder Lage 
den polizeilichen Anforderungen nicht genügen;

3. wenn die Verwendung der Räume für den Betrieb 
dem öffentlichen Interesse widerspricht.

IV Vor Erteilung der Erlaubnis ist die Ortspolizei- und 
die Gemeindebehörde gutachtlich zu hören.

V Die vorstehenden Bestimmungen finden auf Vereine, 
welche den gemeinschaftlichen Einkauf von Lebens- und 
Wirtschaftsbedürfnissen im großen und deren Absatz im 
kleinen zum ausschließlichen oder hauptsächlichen Zwecke 
haben, einschließlich der bereits bestehenden, auch dann 
Anwendung, wenn der Betrieb aus den Kreis der Mit
glieder beschränkt ist.

VI Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf ge
schlossene Gesellschaften (Klubs usw.) und andere Vereine, 
einschließlich der bereits bestehenden, selbst dann Anwendung, 
wenn der Betrieb auf den Kreis der Mitglieder beschränkt 
ist. Die Erlaubnis an die zur Zeit des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes bestehenden Vereine und Gesellschaften darf nur
versagt werden, wenn die Voraussetzungen des Abs. 3 
Ziffer 1 bis 3 gegeben sind; diese Ausnahme findet nicht 
statt, wenn es sich um Vereine oder Gesellschaften handelt, 
in denen dem Glücksspiel, wenn auch in verschleierter Form, 
obgelegen wird.
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§ 33 ist geändert durch das Notgesetz v. 24. Febr. 23 (RGBl. I 147); 
daS Gesetz bringt eine Neuregelung des Gast- und Schankstättenwesens; 
die weiteren Vorschriften lauten:

5 2. Die oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde 
hat Bestimmungen über die Festsetzung und Handhabung der Polizeistunde 
in Gast- und Schankwirtschaften zu erlassen. Dabei ist vorzuschreiben, wann 
die Polizeistunde beginnt und wann sie endet, unter welchen Voraus
setzungen sie verlängert oder verkürzt werden darf und wie ihre Einhaltung 
zu überwachen ist. Tie Bestimmungen gelten gleichmäßig für alle Gast- 
und Schankwirtschaften eines bestimmten Gemeindebezirkes.

Die Bestimmungen finden auch Anwendung auf geschlossene Gesell
schaften (Klubs usw.) in einer Gast- oder Schankwirtschaft oder mit einer 
solchen in Verbindung stehenden Räumen, soweit damit ein gast- oder 
schankwtrtschaftlicher Betrieb verbunden ist. Die Anordnung kann auch auf 
Räume ausgedehnt werden, die im Eigentume geschlossener Gesellschaften 
stehen oder von ihnen ermietet sind.

§ 3. Tie zuständige Behörde kann die Fortsetzung deS Betriebs 
einer Gast oder Schankwirtschaft und des Kleinhandels mit Branntwein 
oder Spiritus durch unmittelbaren oder mittelbaren Zwang verhindern, 
wenn der Betrieb ohne Erlaubnis begonnen oder die Erlaubnis erloschen 
oder endgültig zurückgenommen ist.

Erhellt aus Handlungen oder Unterlassungen des Inhabers einer Gast
oder Schankwirtschaft oder eines Kleinhändlers mit Branntwein oder 
Spiritus klar, daß er die zum Betriebe seines Gewerbes erforderliche 
Zuverlässigkeit nicht besitzt (§ 1), so kann die zuständige Behörde den 
Betrieb vorläufig schließen. Sie hat in diesem Falle unverzüglich bei 
der hierfür zuständigen Behörde die Zurücknahme der Erlaubnis zu be
antragen. Tiefe Behörde hat über die Entschließung vorab zu entscheiden.

Tie Erlaubnis kann durch die zuständige Behörde zurückgenommen 
werden, wenn Tatsachen eintreten, welche die Versagung der Erlaubnis 
nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 rechtfertigen würden.

§ 1. Wer vorsätzlich entgegen den Bestimmungen der Reichsgewerbe 
erdnung den selbständigen Betrieb einer Gast- oder Schankwirtschaft oder 
den Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus ohne Erlaubnis ausübt 
oder von den in der Erlaubnis festgesetzten Bedingungen abweicht, wird 
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu einer 
Million Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Ebenso wird bestraft, wer den auf Grund des § 2 erlassenen Vor
schriften vorsätzlich zuwtderhandelt.

Bei Fahrlässigkeit tritt Geldstrafe bis zu einhunderttausend Mark ein.
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8 5. Verboten ist
1 da- Verabfolgen oder Ausschänken von Branntwein und das Ver

abfolgen branntweinhaltiger Genußmittel im Betrieb einer Gast- oder 
Schankwirtschaft oder im Kleinhandel an Personen, die das 18. Lebens
jahr noch nicht vollendet haben;

2. das Verabfolgen oder Ausschänlen anderer geistiger Getränke und 
das Verabfolgen nikotinhaltiger Tabakwaren im Betrieb einer Gast- oder 
Schankwtrtfchaft oder im Kleinhandel an Personen, die das 16. Lebens
jahr noch nicht vollendet haben, zu eigenem Genuß in Abwesenheit des 
zu ihrer Erziehung Berechtigten oder seines Vertreters;

3. das Verabfolgen oder Ausschänken geistiger Gettänke im Betrieb 
einer Gast- oder Schanlwlrktschaft oder im Kleinhandel an Betrunkene.

Wer einer Vorschrift des Abs. 1 vorsätzlich zuwtderhandelt, wird mit 
Gefängnis bis zu sechs Monaten und mtt Geldstrafe bis zu einer 
Million Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Bet Fahrlässigkeit tritt Geldstrafe bis zu etnhunderttausend Mark ein.
Zu 8 33. Gastwirtschaft: Halten eines offenen Lokals, um Personen 

gewerbsmäßig zu beherbergen. Mtt der Etteilung der Erlaubnis zum Betriebe 
der Gastwirtschaft ist die Ermächtigung zum Ausschank geistiger Gettänke als 
Zubehör verbunden; eS ist jedoch reichsgesetzlich nicht ausgeschlossen, daß die 
Konzession auf die Beherbergung beschränkt wird, OVG. v. 9. April 88 16 352. 
Vermieten von Schlafstellen und bloße Verabreichung von Speisen 
fallen nicht unter § 33, OVG. v. 18. Febr. 99 35 328, vgl. KG. v. 11. Nov. 80 
1 178, ebensowenig da- Krlppensetzen (Pferdeverpflegung).

über den Unterschied zwischen Gastwirtschaft und dem gewerbsmäßigen 
Vermieten möblietter Zimmer s. KG. v. 6. Dez. 00 GArch. 1 394. Pen
sionen fallen unter § 33, wenn sie sich als ein allgemein zugängliches Lokal 
darstellen. Auch insoweit sind die Pensionen, Prtvatlogierhäuser, Sanatorien, 
Heime usw. nach § 33 konzessionSpflichttg, als gewerbsmäßig Getränke zum 
Genuß auf der Stelle feilgehalten werden, ME. v. 16. Febr. 09 (MBl. 76), 
9. Sept. 09 (MBl. 197), 9. März 27 (MBl. 291). Das Pflegekinder
wesen ist geregelt durch das Jugendwohlfahttsges. v. 9. Juli 22 (RGBl. I 
663) vgl. zu § 6. Der nach § 30 konzessionierte Unternehmer einer Privat
krankenanstalt bedarf für den Betrieb der Anstalt nicht noch außerdem einer 
Erlaubnis aus § 33, GArch. 4 208 u. 451.

Unter Schankwlrtschaft fällt das gewerbsmäßige Verabreichen jeder 
Att von Gettänken, Kaffee, Tee, Mineralwasser usw. zum Genuß auf 
der Stelle (in örtlichem, nicht in zeitlichem Sinne) im Abgaberaum oder 
an einem damit in räumlichem Zusammenhang stehenden Otte, KG v. 17. Febr. 
10 GArch. 9 571 und RGSt. v. 14. Juni 88, Rsvr. 10 422. Der Verkauf
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von Milch zum Genuß auf der Stelle fällt nicht unter den Begriff der Schank- 
wirtschast, sofern der Verkauf in den üblichen Derkaufsstunden stattfindet, 
KGJ. Bd. 17 S. 344. Ob dasselbe als Nebenerwerb Betrieben wird, 
z. B. in Konditoreien, Warenhäusern, ist unerheblich; ebenso ist die 
Abgabe von Getränken an bestimmte Personenkreise Schankwitt- 
schaft; über Bereinswitte KG. v. 6. Mai 95 17 348; über Militärwirte 
OBG. v. 17. Okt. 83 10 254, Fabrtkwtrte RGSt. 10 422. Nicht Schankwirt, 
schäft ist aber die Herbeiholung von Getränken fürZlmmervermieter neben obiger 
RGE. vgl. RGSt. v. 22. April 95 27 173, KG. v. 25. Jan. 04 u. 11. Sept. 08 
GArch. 3 407 u. 8 410. Verabfolgt eine Prostituierte an ihre Besucher Ge
tränke gegen Barzahlung, so Betreibt sie Schankwirtschaft, RGSt. v. 12. Juni 02 
35, 335. über Milchschank bei Landwitten s. KG. v. 6. März 10 GArch. 10 
574, Most- u. WeinauSschank bei Weinbauern GArch. 3 577.

Wer die Erlaubnis zum Ausschänken von Branntwein erhalten hat, gilt 
damit auch ohne weiteres für befugt, Kletnh anbei mit Branntwein zu treiben, 
nicht aber umgekehtt, ME. v. 25. Mai 85 (MBl. 248) u. OVG. v. 5. Nov. 08 
GArch. 8 593, AA. Ziff. 45. Eine abweichende landesrechtllche Regelung 
würde nicht gegen die GB. verstoßen, über die Versteigerung von Spiri- 
tuosen vgl. für Preußen ME. v. 16. Febr. 93 (MBl. 69) und v. 15. Mai 97, 
MB. 112), sowie KG. v. 22. Okt. 91 12 200.

Kleinhandel: dec Begriff ist in den Landesrechten verschieden Bestimmt, 
vgl. KG. v. 26. Jan. 05 GArch. 5 58 (entgegen seiner früheren Auffassung); 
für Preußen die verschiedenen Maße in AA. Ziff. 45, in Bayern u. Württem
berg: unter 21, Sachsen: unter 33% 1, Baden: unter 21, bei feinerem Brannt
wein der nicht versiegelt, unter % 1. Der Kleinhandel mit Wein bedarf 
keiner Ettaubnis; der Kleinhandel mit Bier kann untersagt werden: § 35 Abs. 4. 
Wegen Abgabe von Branntwein oder Spiritus im Kleinhandel zu arznei
lichen Zwecken s. KG. v. 15. Dez. 10 GArch. 10 538 entgegen der Bayer.
u. sächs. Auffassung, GArch. 1 456 u. 254. Die Selbsterzeugung befreit 
nicht von der Konzessionspflicht im Kleinhandel, KG. v. 12. Dez. 95 17 340.

Branntwein: jede aus Wasser und Alkohol bestehende Flüssigkett, welche 
durch Gärung und Destillation aus Pflanzenstoffen hergestellt ist, Likör, 
Kognak, Grog usw., KG. v. 30. Dez. 95 17 331, vgl. auch OBG. v. 26. Nov. 84 
11 322. Vergällter Branntwein und Spiritus fällt nicht unter die 
Bestimmung, § 15 der Branntweinsteuerbefreiungsordnung in den Brannt
weinsteuerausführungsbestimmungen v. 9. Sept. 09 (RZBl. 945).

Ter Verkauf von Absinth ist verboten und strafbar (Gefängnis bis 
zu einem Jahr und Geldstrafe bis 500 000 M. oder eine dieser Sttafen). G.
v. 27. Apttl 23 (RGBl. 257). Nicht unter das Verbot fällt Trinkbranntwein,
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bei dessen Herstellung nur Heine Mengen Wermutkraut zur GeschmackS- 
verbesserung verwendet werden.

Nach der den höheren Verwaltungsbehörden in Preußen ertellten An
weisung ist der von den Gast-und Schankwirten betriebene Berkaus „über 
die Straße" als Ausübung des Handelsgewerbes anzusehen (KG. v. 6. März 
u. 15. Mai 93) und an Sonn- und Festtagen auf die für dieses Gewerbe 
freigegebenen Stunden (§ 105 b Abs. 2) zu beschränken. Die Regierungs- 
prästdenten sind jedoch ermächtigt, auf Grund von § 105 e den Ausschank 
von Wein und Bier vom Faß, insoweit nicht anderweite Dorschriften, ins
besondere solche über die äußere Heiltghaltung der Sonn- und Feiertage ent
gegenstehen, zu gestatten. Dagegen ist der Verkauf von Branntwein, Wein 
und Bier in Flaschen, sowie von Zigarren, Konditorwaren, Delikateßwaren, 
Wurst, kaltem Aufschnitt u. dgl. durch die Gast- und Schankwirte, sofern die 
Waren nicht zum Genuß auf der Stelle verabfolgt werden, nur während der 
für das Handelsgewerbe freigegebenen Stunden zu dulden. Für den sofor- 
ttgen Verzehr müssen die Mengen entsprechend klein sein, vgl. OBG.80 386. 
Die Lieferung zubereiteter Speisen aus den Küchen der Gast- und 
Schankwittschaften in fremde Häuser fällt unter den Gewerbebettieb der Köche 
(ME. v. 30. April 96 — MBl. 86). In Süddeutschland wird der Ausschank 
vom Faß „über die Straße" allgemein als zum Schankgewerbe gehörig an
gesehen.

Auch juristische Personen oder Gesellschaften und Vereine können zu 
dem Gewerbebettiebe zugelassen werden. Nach der neuen Fassung des 
Abs. 6, der die Erlaubnisetteilung an bestehende Vereine und Gesellschaften 
regelt, ist dies nunmehr zweifellos. Tie Prüfung der Zuverlässigkeit richtet 
sich auf die Personen, welche die juristische Person nach außen vertteten.

In Bayern ist der Ausschank selbsterzeugter Getränke, soweit dies früher 
so war, auch ferner von Erlaubnis nicht abhängig, EG. z. GO. v. 12. Juni 72 
§ 1 (RGBl. 170), trotz Nov. v. 23. Juli 79 Art. 3 durch Nov. v. 1. Juli 83 
nicht berührt (RGBl 207), ebensowenig durch das Notges. v. 24. Febr. 23 
(RGBl. X 147).

Voraussetzung ist, daß das Bedürfnis vom Gesichtspuntte des öffent 
lichen Interesses aus anzuerkennen ist, es muß sich regelmäßig um ein Be
dürfnis weiterer Kreise der Allgemeinheit handeln, in einzelnen Fällen ist 
jedoch ein öffentliches Interesse auch bei kleineren Interessentenkreisen, z. B. 
bei Hochschullantinen gegeben (vgl. Begr. z. SchankstättenG. E. S. 9).

Bei Prüfung der Bedürfnisfrage ist das Verhältnis der vorhandenen 
Lokale zum Umfang der Stadt, daneben Lage und Entfernung derselben 
vom Lokal deS Gesuchstellers und ihre Beschaffenheit zu berücksichtigen,' vgl. 
auch OVG. 10 258. Die Bedürfnisfrage bedarf einer strengen und sorg-
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fälligen Prüfung, auch beim Besitzwechsel bereits bestehender Wirtschaften; 
vgl. ME. v. 17. März 27 (MBl. 347).

Der Besitzer einer Realschankberechtigung bedarf zwar ebenfalls 
her Erlaubnis aus § 33, doch unterliegt die Bedürfnisfrage und die Lage 
des Lokals nicht der Prüfung. Dagegen ist eine Klage auf Anerkennung 
einer Realschankgerechtigkell im Berwallungsstreitverfahren unzulässig, 
GArch. 17 33.

Zuverlässigkeit im Gewerbebetrieb: Anforderungen gegenüber 
früheren § 33 Abs. 2 Ziff.l wesentlich verschärft. Die Ortspolizeibehürde hat 
in Preußen die Berufsvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
im Schankgewerbe darüber zu hören, ob ihnen Tatsachen bekannt sind, die 
die Annahme der Unzuverlässigkeit der Bewerber rechtfertigen. Do. v. 20. Juni 
23 (GS. 439) s. im Anhang.

Unzuverlässigkell ist gegeben, wenn ein Schankwirt, gegen den in 1. In
stanz auf Zurücknahme der Erlaubnis erkannt ist, sich weder um den Fort, 
gang des Verfahrens noch um Beaufsichtigung des Stellvertreters kümmert 
ODG. 79 293. Die Versagungsgründe sind die gleichen wie die Gründe 
für Entziehung einer erteilten Konzession. Im einzelnen ist daher aus der 
bisherigen Rechtsprechung folgendes zu bemerken:

Bölleret: Unmäßiger Genuß von Speise und Trank. Die Böllerei 
fördert, wer betrunkenen Gästen wellere Getränke verabreicht, überhaupt 
deren wetteren Aufenthall duldet, OVG. v. II.Nov. u. 2. Dez. 82 PrBerwBl. 
4 87 u. 116. Eine Förderung der Döllerei enthält aber auch schon die Über
schreitung der von der Staatsgewalt dem Genusse geistiger Getränke ge
zogenen Schranken, OBG. v. 19. März 03 GArch. 2 647. Es kommen als 
Versagungsgründe Weller in Betracht: Überschreitung der Polizei
stunde, wobei es aber auf Zahl und Schwere der Fälle ankommt, OBG. 
v. 26. Jan. 03 GArch. 2 644, 9. Febr. 03, das. 2 639, 23. März 03, das. 2 
638 u. 15. Juni 08 GArch. 6 288, vgl. a. StGB. § 365 Abs. 2. Verbotener 
Ausschank von geistigen Getränken bet beschränkter Konzession, 
OBG. v. 10. April 02 GArch. 2 105 oder unter dem Deckmantel von Schein
verträgen, OBG. v. 6. Lkt. 13 GArch. 13 624 oder durch den Kleinhändler 
mit Branntwein, OBG. v. 26. Mai 02 GArch. 2 101; vgl. A. zu § 35 Abs. 4 
Untersagung des Kleinhandels mit Bier, übermäßige Kreditgewäh
rung bei Abgabe geistiger Getränke, OBG. v. 26. Mai u. 15. Dez. 10 GArch. 10 
291 u. 614; OBG. v. 27. Sept. 09 GArch. 9 440.

Unsittltchkcit: OBG. v. 22. Sept. 02 GArch. 2 283 (Duldung unsitt
lichen Treibens im Lokal), 23. Mai 10 GArch. 10 297 (Absteigequartier), ME. 
v. 19. März 03 GArch. 3 617 (unsittlicher Verkehr deS Wirtes mit seinen 
Kellnerinnen). Beim Verkehr von Dirnen im Lokal erhöht sich —
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ebenso wie bei weiblicher Bedienung, vgl. unten — die Aufsichtspflicht des 
Wirtes, OBG. v. 22. Sept. 02 GArch. 2 283. Auch wiederholle Ver
anstaltung öffentlicher Tanzlustbarkeiten ohne polizeiliche Erlaub
nis oder vorschriftswidrige Zulassung Jugendlicher kann die Entziehung 
rechtfertigen, OBG. v. 25. Sept. 02 GArch. 2 453.

Verbotenes Spiel: OBG. v. 14. März 89 PrBBl. 10 400, v. 13. Nov. 
02 GArch. 2 457 (Dulden des Glücksspiels von Arbeitern am Löhnungstage 
und Mitspielen des Wirts als erschwerender Umstand); über Glücksspiel
automaten, ME. v. 16. Aug. 10 (MBl. 268), 5. Mai 13 (MBl. 93) u. 22. Juli 13 
(MBl. 151) ferner Runderlaß betr. Bekämpfung der unerlaubten Spiel
betriebe v. 14. März 27 (MBl. 309).

Räumlichkeiten: Die Prüfung hat sich auf sämtliche für den Ge
werbebetrieb benutzten und zu ihm gehörigen Räumlichkeiten zu erstrecken. 
Die Erlaubnis muß für bestimmte Räume erteill werden OBG. 65 347 
vgl. auch PrAuSfBo. v. 20. Juni 23, wonach in den Entscheidungen die 
Betriebsart, die zugelassenen Getränke und Räumlichkeiten genau angegeben 
und die Bedingung enthalten sein muß, daß in jedem Raum alle Getränke 
ausgeschänkt werden.

Wird durch Umbau oder sonstige Veränderungen aus den nach der Ge
nehmigung nur einen einheitlichen Schankbetrieb enthüllenden Räumlich
keiten ein Teil herausgehoben und zu einer zwellen, besonderen Ausschank
stelle, z. B. einer Weindiele oder Ltkörstube, eingerichtet, so ist eine neue 
Konzession notwendig OVG. 78 385.

Die an das Lokal nach Abs. 2 Ziff. 1 zu stellenden Anforderungen (vgl. 
deswegen die ME. v. 26. Aug. 86 (MBl. 182), v. 1. März 90 (MBl. 51), 
v. 10. Jan. 02 (MBl. 32) u. 24. Febr. 27 (MBl. 224) können durch Polizei
verordnung nicht geregell werden, OBG. v. 19. Jan. 98 33 341. Wegen 
der Bierdruckvorrichtungen die HME. v. 30. Jan. 09 (HMBl. 85), geändert 
25. Juni 10 (HMBl. 329), 30. April 12 (HMBl. 259), 19. Juni 15 (HMBl. 141) 
v. 22. Dez. 26 (HMBl. 27 3) u. 5. April 27 (HMBl. 109).

Die Genehmigung kann schon vor Fertigstellung des Lokals erteill werden, 
wenn sich dessen Beschaffenheit hinreichend prüfen läßt, OLG. v. 30. Juni 76 
1 291. Eine spätere Verschärfung der Anforderungen ist unzulässig, OVG. 
v. 30. Juni 79 5 286 und KG. v. 11. März 01 21 C 62. Die Erteilung der 
Konzession für dasselbe Lokal an mehr als eine Person ist zulässig, OVG. 
v. 12. Dez. 00 GArch. 1 50. Wegen des Erlöschens der Genehmigung durch 
Ntchtgebrauch vgl. § 49.

DaS „öffentliche Interesse" bezieht sich auf die Wohnungsnot. 
Die Konzession ist rein persönlicher Natur und geht daher auch nicht 

von dem Konzessionär auf den ZwangSverwaller über, OBG. v. 4. Jan. 04
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GArch. 3 664; der Pächter bedarf einer neuen Erlaubnis, nicht dagegen 
der Stellvertreter, vgl. zu § 45. Sie kann auf einzelne Getränke be
schränkt werden, OBG. v. 27. März 78 3 260, nicht aber auf Getränke nur 
zu bestimmten Preisen, OLG. v. 1. Okt. 08 GArch. 8 435; ebensowenig 
darf sie die weibliche Bedienung ausschließen, etwaigen Mißständen zu 
begegnen, erging das G. über weibliche Angestellte in Gast- und Schankwirt
schaften v. 15. Jan. 20 (RGBl. 69) und für Preußen ME. v. 10. Aug. 20 
(HMBl. 294), geändert u. ergänzt 28. Juli 21 (HMBl. 23 S. 54), 18. Sept. 22 
(HMBl. 23 S. 55), 28.Febr., 14. März 25 u. 17. Juni 25 (HMBl.60,59,152). 

Die Erlaubnis, die nicht auf Zeit gegeben werden darf, vgl. § 40 
Ms. 1, wird durch die nach Landesrecht zuständige Behörde erteilt. 
In Preußen ist der Kreis-(Stadt-)Ausschuß zuständig, s. $114 ZustG., 
in den zu einem Landkreise gehörigen Städten mit mehr al-10000 Einwohnern 
der Magistrat. Zunächst ist die Gemeinde- und Ortspolizeibehörde zu hören, 
OBG. v. 21. Jan. 95 27 309. Dgl. im übrigen §§ 49, 53 und AA. Ziff. 45, \ 
47 u. 48. Ein Verzicht auf die Konzession ist wirksam, wenn er der Behörde 
gegenüber erklärt ist.

Gegen die Entscheidung Berufung an den Bezirksausschuß, welcher end- 
gültig entscheidet; § 114 deS ZustG. Der die Erlaubnis ertellende Beschluß 
kann nur gemäß § 126 deS LVG. angefochten werden, OBG. v. 18. Mai 96 
30 334. Die Klage ist an keine Frist gebunden, OBG. v. 27. Sept. 99 36 371. 
Eine Wiederholung des Konzessionsantrages ist zulässig.

WegenKinderbeschäfttgung§§7,16 deSG.v. 30. März 03 (RGBl. 113) 
in der Fassung v. 31. Juli 25 (RGBl. I 162).

Sonntagsruhe. §§ 105 i, 154 Abs. 1 Ziff. 3. Wegen Bahnhofswirt
schaften s. zu § 6.

Zu $ 2 des NotgesetzeS: Zuständig für die Festsetzung der Polizeistunde 
in Gast- und Schankwirtschasten sind in Preußen die Oberpräsidenten, für 
Berlin der Polizeipräsident. Bo. v. 20. Juni 23 (GS. 439); hierzu ME. 
v. 16. Okt. 26 (MBl. 929) u. 21. Mai 27 (MBl. 561). Eine Verkürzung 
der Polizeistunde kann durch die OrtSpoltzeibehörde bei nachgewiesenem 
dringendem öffentlichen Bedürfnis für bestimmte Lokale unter Borbehall 
iederzeitigen Widerrufs erfolgen, über Verlängerung f. ztt. Bo. B II.

Strafvorschrift Art. I § 4 des Notges. v. 24. Febr. 23 (RGBl. I 147). 
Nach der preuß. ABo. sind die gem. $ 2 zu erlassenden Bestimmungen dahin 
zu ergänzen, daß daS Verwetten der Gäste über die Polizeistunde hinaus 
auch ohne besondere Aufforderung deS Wirtes verboten ist. In diesem 
Fall machen sich auch die Gäste nach $ 4 strafbar.

Zu § 3: Gegen die Borabentscheidung über die vorläufige Schließung gibt 
es kein Rechtsmittel. Schadensersatzansprüche sind an den LandeSfiSkuS nur
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unter den Voraussetzungen des § 839 BGB. gegeben. Die polizeiliche An
ordnung muß ausdrücklich als eine nur vorläufige ergehen, die sofortige 
dauernde Schließung ist unzulässig und kann mit den Rechtsmitteln der 
§5127ff. LBG. angegriffen werden, da sie im Notgesetz keine Stütze findet. 
OVG. v. 10. April 24 79 280.

Zu § 4: Gern. Bo. v. 6. Febr. 24 (RGBl. 144) ist der Mindestbetrag 3, 
der Höchstbetrag 10000 Gold mark.

Zu § 5: Die Verbote beschränken sich nicht auf das Gast- und Schank
gewerbe, sondern gelten für den gesamten Kleinhandel. Selbst in Anwesen
heit deS Erziehungsberechtigten darf Jugendlichen unter 18 Jahren kein 
Branntwein ausgeschänkt, dürfen keine Likörbonbons verkauft werden. 

Geistige Getränke — d. h. alkoholische oder alkoholhaltig werdende, 
zum Trinken bestimmte Flüssigkeiten — und Tabakwaren dürfen nur dann 
an Jugendliche unter 16 Jahren nicht abgegeben werden, wenn der Jugend
liche die Sachen zu eigenem Genuß und in Abwesenheit des zu seiner Er
ziehung Berechtigten oder seines Vertreters verwerten will.

Strafvorschrift § 4.

I 33 a. Wer gewerbsmäßig Singspiele, Gesangs-und dekla
matorische Vorträge, Schaustellungen von Personen oder 
theatralische Vorstellungen, ohne daß ein höheres Interesse der 
Kunst oder Wissenschaft dabei obwaltet, in seinen Wirtschafts
oder sonstigen Räumen öffentlich veranstalten oder zu deren 
öffentlicher Veranstaltung seine Räume bmutzen lassen will, 
bedarf zum Betriebe dieses Gewerbes der Erlaubnis ohne 
Rücksicht auf die etwa bereits erwirkte Erlaubnis zum Betriebe 
des Gewerbes als Schauspielunternehmer.

II Die Erlaubnis ist nur dann zu versagen:
1. toenn gegen dm Nachsuchenden Tatsachm vorliegen, welche 

die Annahme rechtfertigen, daß die beabsichtigtm Veran
staltungen den Gesetzen oder guten Sitten zuwiderlaufm 
werden;

2. toenn daS zum Betriebe des Gewerbes bestimmte Lokal 
wegm seiner Beschaffmheit oder Lage den polizeilichen 
Anforderungen nicht genügt;

3. wenn der den Verhältnissen des Gemeindebezirkes ent-
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sprechenden Anzahl von Personen die Erlaubnis bereits 
erteilt ist.
Aus den unter Ziffer 1 angeführten Gründen kann die III 

Erlaubnis zurückgenommen und Personen, welche vor dem In
krafttreten dieses Gesetzes den Gewerbebetrieb begonnen haben, 
derselbe untersagt werden.

„Gewerbsmäßig", d. h. mit Fortsetzungsabsicht zum Erwerb betrieben; 
f. § 1A.; gelegentliche Gestattung einer Musikaufführung usw. durch Gast
wirte Liebhabertheater usw. unterliegt derBestimmung nicht, ebensowenig 
die gewerbsmäßige Veranstaltung öffentlicher Instrumental
musik, GArch. 8 250; wegen Festsetzung einer Schlußstunde das. 258. Schau
stellung einer Person liegt auch vor, wenn die betreffende gleichzeitig in der 
Wirtschaft bedient, KG. v. 2. Juni 13 GArch. 13 226.

Zum Begriff der „Schaustellung von Personen" vgl. OBG.76
451 und 77 451, Lichtspieltheater unterfallen § 33 b, OBG. 43 304. Das 
Lichtspielwesen ist geregelt in dem LichtspielG. v. 12.Mai 20 (RGBl. 
953), geändert 23. Dez. 22 (RGBl. I 23 S. 26) u. AusfBo. v. 16. Juni 20 
(RGBl. 1213). Jeder Film, der öffentlich vorgeführt werden sott, muß von 
einer Prüfungsstelle zugelassen sein. Für die vor Jugendlichen vorzu
führenden Fttme bedarf es noch besonderer Zulassung. Nachträglicher Wider
ruf durch die Oberprüfungsstelle auf Antrag einer Landeszentralbehörde 
möglich. Die Prüfung umfaßt Titel, BUdstreifen und verbindende Texte, 
die dazugehörige Reklame bedarf, falls nicht von der Prüfungsstelle bereits 
genehmigt, der Genehmigung der Ortspolizeibehörde. Uber das Verfahren 
vgl. §§ 8 ff. zit. G. Über die Beschäftigung von Kindern bei FUmaufnahmen 
f. G. v. 31. Juli 25 (RGBl. I 162). Erweist sich ein zugelassener FUm in 
der Folge als polizeiwidrig, so kann die Ortspolizeibehörde bis zur Durch
führung des Widerrufsverfahrens die Vorführung des Fllms untersagen. 
Die polizeiliche Verfügung ist mit den Rechtsmitteln des § 127 LDG. an
fechtbar OBG. 77 423.

Der Unternehmer eines sog. FUmsketchs bedarf der Erlaubnis nach § 32 
GO., OBG. 74 450.

Der Betrieb der Kinos unterliegt der polizettichen Regelung in ge- 
sundheits-, feuer-, bau-(OBG. 79297), und sittenpolizeilicher Hinsicht. Doch 
kann die Verwendung weiblicher Personen bei Bedienung der Apparate 
allgemein nicht verboten werden, OBG. v. 5. Febr. 23, GArch. 19 442, 
20 30.

In Preußen entscheidet über die Erteilung oder Versagung der Er
laubnis der Kreis- (Stadt-) Ausschuß, in den zu einem Landkreise gehörigen


